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Kurz gefasst 

Die industrielle Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) verdient besondere 
Aufmerksamkeit, weil sich an ihr exemplarisch zeigt, wie die 
Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden, sich 
den Umbrüchen stellen. Deutschland und die EU können die 

europäischen Unternehmen bei der Anpassung mit einer wettbewerborientierten 
KI-Wirtschaftspolitik unterstützen, die die Abhängigkeiten durchbricht, einen 
rechtssicheren Rahmen für KI-Nutzung setzt und KI in der Breite fördert. 
Grundlage des Kapitels sind neben der wissenschaftlichen Literatur zahlreiche 
Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und Unternehmen 
verschiedener Größen und Branchen, die ein breites Bild der tatsächlichen 
Hemmnisse und Handlungsbedarfe vermittelt haben.  

Wie kann Deutschland die KI-Transformation der Industrie 
wettbewerbsorientiert beschleunigen?  

PROBLEM 

Die KI-Transformation der deutschen Industrie kommt nicht in der notwen
digen Breite voran. Drei Faktoren bremsen die KI-Transformation deutscher 
Industrieunternehmen besonders: große unternehmerische und rechtliche 

Unsicherheit, eine Risikoaversion bei langfristigen Investitionen sowie träge organisa
torische Prozesse in den Unternehmen selbst. Bleiben diese Hemmnisse bestehen, 
gibt es Grund zur Sorge, dass die deutsche Industrie bei Produktivität, Wettbewerbs
fähigkeit und Wertschöpfung weiter zurückfällt. 

KONTEXT 

Die KI-Transformation fällt in eine Phase schwachen Wachstums, geopoliti
scher Spannungen und bestehender Standortnachteile in Deutschland und 
Europa. KI ist eine Querschnittstechnologie mit erheblichem Potenzial für 

Innovation, Effizienz und neue Wettbewerbsvorteile. Dieses Potenzial ist jedoch nicht 
frei verfügbar: Die zentralen Ebenen des KI-Stacks sind von wenigen, überwiegend au
ßereuropäischen Anbietern geprägt. Das schafft Abhängigkeiten. Zugleich kommt die 
Anwendung zu langsam und zu schmal voran. Weil die Marktkräfte allein diese Ge
schwindigkeit und Breite bislang nicht hervorbringen, ist der wirtschaftspolitische 
Handlungsdruck hoch. Entscheidend ist deshalb, an der richtigen Stelle anzusetzen. 
Der eigentliche Wettbewerbsvorteil der deutschen Industrie liegt nämlich nicht im 
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Stack, sondern auf der Anwendungsebene: in jahrzehntelang aufgebautem Spezial-
wissen und wertvollen Daten aus eigenen Produktionsprozessen. Diesen Vorteil zu 
nutzen und zu schützen, ist die zentrale wirtschaftspolitische Aufgabe. 

EMPFEHLUNGEN 

Die KI-Transformation erfordert eine wettbewerbsorientierte Wirtschafts-
politik, die staatliches Handeln gezielt einsetzt, ohne den Wettbewerb zu 
schwächen. Dafür sollten drei Säulen konsequent aufeinander abgestimmt 

werden: Wettbewerbspolitik, Regulierung und Industriepolitik. 

1 Wettbewerbspolitik: Der Digital Markets Act (DMA) sollte an neue 
Wettbewerbsrisiken entlang des KI-Stacks angepasst und entschlossen 
durchgesetzt werden. Dazu gehört insbesondere, KI-Dienste in den Blick zu 
nehmen und Verhaltenspflichten so weiterzuentwickeln, dass offene und 
bestreitbare Märkte gesichert sowie Abschottungstendenzen durch vertikale 
Integration, Selbstbevorzugung und exklusive Zugänge zu zentralen KI-
Ressourcen begrenzt werden. In den Bereichen, in denen der DMA nicht greift, 
bietet § 19a GWB dem Bundeskartellamt die Flexibilität und die Möglichkeit, 
einzugreifen. 

2 Regulierung: Der EU AI Act ist als einheitlicher europäischer Rechtsrahmen 
grundsätzlich richtig und wichtig. Er sollte aber so umgesetzt und weiter-
entwickelt werden, dass unnötige Belastungen für Innovation und Diffusion 
vermieden werden. Generell sollte ein Paradigmenwechsel bei der staatlichen 
Regelsetzung eingeleitet werden – weg vom Versuch einer frühzeitigen und 
umfassenden Regulierung neuer Technologien hin zu einer Regulierung, die 
erst einsetzt, nachdem Erfahrungen an den Märkten gesammelt wurden. 
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sollten überproportionale 
Compliance-Lasten, Doppelregulierung und Unsicherheiten bei der 
Einstufung von Risiken abgemildert werden, damit der AI Act Rechtssicherheit 
schafft, ohne die KI-Nutzung in der Breite zu bremsen. 

3 Industriepolitik: Industriepolitik sollte nicht einzelne nationale oder 
europäische Champions fördern, sondern die breite Nutzung von KI ver-
bessern. Der Staat sollte dort, wo hohe Risiken, Abhängigkeiten oder 
Koordinationsprobleme bestehen, gezielt als Ankerkunde für europäische und 
deutsche KI-Lösungen auftreten und so Nachfrage, Erprobung und Skalierung 
unterstützen. Damit die breite Nutzung von KI gelingt, sollten IP-Transfer-
prozesse aus Wissenschaftseinrichtungen beschleunigt und KI-bezogene 
Qualifizierung gestärkt werden. 
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4 Eine wettbewerbsorientierte Wirtschafts
politik für die KI-Transformation 

4.1 Auf europäische Stärken konzentrieren 

⑧②② Inmitten einer schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage stehen 
Deutschland und Europa zugleich vor einer tiefgreifenden technologischen Transfor
mation. Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine rasante Dynamik ent
faltet und gilt bereits heute als technologischer Umbruch von historischer Bedeutung. 
Als Querschnittstechnologie wird KI auf nahezu alle Branchen und Prozesse wirken, 
einschließlich Forschung und Innovation. Sie eröffnet neue Wachstums- und Innova
tionspotenziale (Calvino u. a., 2025), erzeugt aber zugleich erheblichen Anpassungs
druck für den Standort. Die Notwendigkeit, in Deutschland agiler mit technologischen 
Umbrüchen umzugehen, gilt selbst dann, wenn sich herausstellen sollte, dass einige 
der KI-Versprechungen zu hoch gegriffen sind. 

⑧②③ Dieser Meilenstein in der technologischen Entwicklung trifft Deutschland und 
Europa in einer Phase, in der die wirtschaftliche Lage ohnehin angespannt ist. Das 
Wirtschaftswachstum verlangsamt sich. Unternehmen der Industrie in Deutschland 
leiden im internationalen Wettbewerb unter Standortnachteilen wie bürokratischer 
Trägheit oder strukturell höheren Energiepreisen (siehe 🡭Kapitel 3). Entsprechend 
sind insbesondere in der Industrie Abwanderungstendenzen der Wertschöpfung ins 
Ausland erkennbar (siehe Abschnitt 🡭1.1.4). Zwischen den Jahren 2008 und 2021 ver
ließ knapp ein Drittel der europäischen „Unicorn“-Unternehmen den Standort (Euro
päische Kommission, 2025a). 2024 verlor die Europäische Union gegenüber 2019 fast 
15 Prozent ihres weltweiten Marktanteils bei Exportgütern (Europäische Kommission, 
2025b). Deutschland steht im Zentrum dieser Problemlage: Das Bruttoinlandspro
dukt stagniert seit fünf Jahren (SVR, 2024), die privatwirtschaftlichen Investitionen lie
gen rund ein Viertel unter dem Niveau von 2019 (Bardt/Grömling, 2025), die deut
schen Exporte gingen 2025 zum dritten Mal in Folge zurück (Statistisches Bundesamt, 
2026). Die unternehmerische Wertschöpfung in Deutschland war zuletzt so niedrig 
wie seit dem Jahr 2014 nicht mehr (Abschnitt 🡭1.1.5). Hinzu treten geringe Grün
dungsraten, niedrige Überlebensquoten von Start-ups und ein zunehmender Fach
kräftemangel (dpa, 2026; European Investment Bank, 2026).  

⑧②④ Diese strukturelle Schwäche trifft auf eine veränderte geopolitische Lage. In einer 
weniger stabilen und weniger regelgebundenen internationalen Ordnung werden 
technologische Abhängigkeiten stärker als strategische Verwundbarkeiten sichtbar. 
Europa steht zwischen einer protektionistischen Handelspolitik der USA und einem 
technologisch schnell fortschreitenden China. Der Druck, in diesem Umfeld souverän 
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handlungsfähig zu bleiben, nimmt zu. Dies führt zu weltweiten Anpassungen wirt
schaftlicher Prozesse, die mit Effizienzverlusten und Anpassungskosten verbunden 
sind. Regierungen geraten dadurch auch in liberalen Demokratien unter erheblichen 
Handlungs- und Rechtfertigungsdruck. Industriepolitische Handlungsmuster sind 
eine Reaktion darauf und werden grundsätzlich in 🡭Kapitel 3 diskutiert. Künstliche 
Intelligenz stellt hier eine Besonderheit dar, weil mit ihr eine disruptive Querschnitts
technologie in die Wirtschaftsprozesse drängt, die das Potenzial besitzt, enorme Effi
zienzgewinne auszulösen. 

⑧②⑤ In zentralen Bereichen der jüngeren technologischen Entwicklung sind Europa 
und Deutschland bereits deutlich zurückgefallen. Lediglich vier der weltweit 50 füh
renden Technologieunternehmen sind europäisch: ASML, SAP, Seagate Technology 
und Schneider Electric (CompaniesMarketcap.com, 2026). Der Cloud-Markt wird von 
US-Anbietern dominiert, die mehr als 90 Prozent des europäischen Markts auf sich 
vereinen (Fratini u. a., 2026). Bei über 80 Prozent der digitalen Produkte, Dienstleis
tungen und Infrastrukturen ist die Europäische Union auf Nicht-EU-Länder angewie
sen (Timmers, 2022). Speziell die deutschen Investitionen in Informationstechnolo
gien gemessen am BIP betragen weniger als die Hälfte der entsprechenden Investitio
nen in den USA und Frankreich (The Economist, 2023). Die Abhängigkeiten betreffen 
die zentralen KI-Vorleistungen: Cloud-Dienste, Daten und Chips. Dass die Produktivi
tät Europas hinter jener der USA zurückfällt, ist weitgehend auf den Technologiesektor 
und die bislang geringere Diffusion künstlicher Intelligenz zurückzuführen (Europäi
sche Kommission, 2025a). Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht, dass der Zugang zu 
zentralen KI-Vorleistungen durch hoheitliche Entscheidungen von Drittstaaten einge
schränkt werden kann. Die US-Regierung untersagte unter Verweis auf nationale Si
cherheitsbefugnisse den Zugang zu den zwei neuesten und stärksten Anthropic-Mo
dellen für ausländische Staatsangehörige, woraufhin Anthropic die Modelle für alle 
Nutzerinnen und Nutzer sperrte (Anthropic, 2026).  

⑧②⑥ In der Frage, ob und wie Deutschland den Rückstand in der Technologieentwick
lung angehen sollte, lohnt zunächst ein Blick auf die reale Entwicklung. Den gesamten 
KI-Stack – von Chips und Cloud bis zu den führenden Foundation-Models – kann Eu
ropa kurzfristig nicht nachbauen. Dafür wären gleichzeitig Fertigungskapazitäten für 
Chips, GPU-Lieferketten, Hyperscaler-Clouds, Gigawatt-Rechenzentren und Fron
tier-Modell-Entwickler erforderlich. Dies müsste in Märkten geschehen, in denen 
TSMC etwa 72 Prozent des Fertigungsmarkts für Chips hält (Counterpoint, 2026), eu
ropäische Cloud-Anbieter geringe Marktanteile haben, die energieinfrastrukturellen 
Voraussetzungen für Gigawatt-Rechenzentren fehlen in Deutschland und insbeson
dere US-Unternehmen haben bereits eine Vielzahl hochentwickelter KI-Modelle her
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vorgebracht. Der Versuch wäre wirtschaftlich kaum darstellbar und unter den gegen
wärtigen industriellen und institutionellen Voraussetzungen auch technologisch nicht 
zu leisten.  

⑧②⑦ Für eine zukunftsoffene wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik ist dieses Ein
geständnis jedoch nicht gleichzusetzen mit Resignation. Es ist vielmehr die Voraus
setzung dafür, wirtschaftspolitisch in die richtige Richtung zu antworten, statt Res
sourcen in einen Aufholversuch zu stecken, der die strukturelle Lage nicht wesentlich 
ändert. Europa kann kurzfristig nicht durch vollständiges Aufholen im gesamten KI-
Stack gewinnen. Es kann aber durch Spezialisierung, durch Anwendung und durch vo
rausschauende wirtschaftspolitische Rahmensetzung erfolgreich werden (Europäi
sche Kommission, 2024; Kommission Wettbewerb & Künstliche Intelligenz, 2026, S. 
159). 

⑧②⑧ Diese Stärken liegen weniger in den vorgelagerten, kapital- und skalenintensiven 
Ebenen des KI-Stacks – Chips, Cloud und Foundation-Models – als in den anwen
dungsnahen Ebenen: in proprietären Industriedaten, in jahrzehntelang akkumuliertem 
Anwendungswissen, in der industriellen Substanz und in einem leistungsfähigen Mit
telstand. Gezielte spezialisierungsgetriebene Investitionen in einzelne Stack-Seg
mente können zielführend sein, beispielsweise in offene und branchenspezifische 
Modelle, ressourceneffiziente Algorithmen oder souveräne Recheninfrastrukturen, in 
denen deutsche und europäische Stärken anschlussfähig sind. Der komparative Vor
teil liegt jedoch in der produktiven Verbindung von industriellem Know-how, Daten 
und KI-Anwendungen. 

⑧②⑨ Genau diese jetzt erforderliche Form der KI-Transformation gelingt bisher nicht 
in ausreichendem Maße. In der deutschen Industrie zeigt sich eine ausgeprägte Träg
heit beim Einsatz von KI. Kleine und mittlere Unternehmen warten ab, unter anderem 
aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten, große Unternehmen haben zum Teil Struktu
ren, die schnellen Wandel erschweren, Managementpraktiken sind vielfach nicht auf 
disruptiven technologischen Wandel ausgerichtet. Hinzu kommen begrenzte finanzi
elle Mittel, fehlende Fachkräfte, mangelndes Datenmanagement, Rechtsunsicherheit 
und Überregulierung (Bundesnetzagentur, 2025). 

⑧②⑩ Diese Beobachtung ähnelt funktional einem Marktversagen, lässt sich aber nicht 
ohne Weiteres mikroökonomisch diagnostizieren. Sichtbar wird ein Defizit, das der 
Markt eigentlich durch eigene Kraft beheben müsste: die schnelle Diffusion einer zent
ralen neuen Technologie in produktive Anwendungen. Diese notwendige Entwicklung 
steht zahlreichen diffusen kulturellen und institutionellen Rigiditäten gegenüber, die 
die Marktkräfte bislang daran hindern, in ausreichender Breite eine zielgerichtete 
Transformation auszulösen. Hinzu kommt eine wettbewerbspolitische Dimension. In 
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der digitalen Wirtschaft sind massive Abhängigkeiten in zentralen Bereichen entstan
den, die sich bei KI besonders niederschlagen und möglicherweise sogar verschärfen. 
Eine weiterhin zögerliche KI-Transformation europäischer Unternehmen könnte diese 
Wettbewerbsstörung weiter vertiefen. Daraus ergibt sich die wirtschaftspolitische 
Ausgangsfrage, die die Monopolkommission dazu veranlasst, die Frage der KI-Wirt
schaftspolitik näher zu beleuchten und nach den Grundlagen zu fragen, die der Staat 
schaffen muss, um diese Trägheit zu überwinden, ohne den Wettbewerb zu schwä
chen. 

⑧③0 Die Monopolkommission gibt ihre Empfehlungen aus einer klaren Perspektive: 
Leitziel ist der Schutz des Wettbewerbs. Sie erkennt aber an, dass daneben weitere 
legitime Ziele stehen. Gerade der Umgang mit KI zeigt, wie eng Wettbewerbs-, Regu
lierungs- und Industriepolitik zusammenwirken müssen (Duso/Peitz, 2025). Der 
Schutz des Wettbewerbs steht damit aus Sicht der Monopolkommission nicht nur in 
einem Spannungsverhältnis zur Industriepolitik, beide können auch Hand in Hand ge
hen. Dies gilt insbesondere angesichts der geopolitischen Veränderungen. 

⑧③② Erforderlich ist daher die Entwicklung einer neuen wettbewerbsorientierten KI-
Wirtschaftspolitik, deren Ansätze in Zukunft weiterentwickelt und politisch mit Ent
schlossenheit verfolgt werden müssen. Kernelement eines solchen Umgangs mit der 
KI-Transformation ist einerseits die Erkenntnis, dass klassische industriepolitische In
strumente, die wettbewerbspolitisch seit jeher umstritten waren – Subventionen für 
nationale Champions, Förderung einzelner Unternehmen, geschützte Märkte (Mono
polkommission, 2004) – bei einer Querschnittstechnologie wie KI nicht greifen. Sie 
schaffen Trägheit statt Dynamik und gefährden den Wettbewerb, der die eigentliche 
Antriebskraft für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum ist. 

⑧③③ Ein anderes Kernelement einer neuen wettbewerbsorientierten KI-Wirtschafts
politik ist das Zugeständnis, dass diese sich nicht ausschließlich an der Adressierung 
eines einzelnen mikroökonomisch klar identifizier- und nachweisbaren Marktversa
gens orientieren kann, sondern als Strategie darüber hinausreichen muss. Zwar ist es 
unverändert richtig, wirtschaftspolitischen Eingriffsbedarf mit der Identifikation von 
Marktversagen zu rechtfertigen. Im Fall der Anpassungsprobleme der deutschen In
dustrie an die gigantische Aufgabe der KI-Transformation ist das Marktversagen je
doch hinter zahlreichen – erst im Zusammenspiel als Transformationsversagen (🡭Box 
3.3 in 🡭Kapitel 3 ) erkennbaren – Bündeln einzelner Marktstrukturen, institutioneller 
Unveränderbarkeiten, Koordinationsprobleme entlang des KI-Stacks und Second-
Best-Problematiken verborgen. Eine klare Bindung an ein einzelnes mikroökonomisch 
identifizierbares Problem ist dadurch nicht in jedem Fall aussagekräftig. Dies macht 
die Frage nach einer neuen wirksamen wirtschaftspolitischen Reaktion besonders an



4 – Eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik für die KI-Transformation 364 

 

 

spruchsvoll. Während in einem einzelnen Markt das Marktversagen der zentrale An
knüpfungspunkt für staatliche Eingriffe bleibt, wird es auch notwendig, Leitplanken für 
eine neue wirtschaftspolitische Strategie zu finden. 

⑧③④ Dieses Transformationsversagen wirkt entlang der gesamten KI-Wertschöp
fungskette, die sich grob in drei Akteursgruppen gliedern lässt. An der Basis der Wert
schöpfung stehen die (US-dominierten) Technologieunternehmen, deren Marktmacht 
durch Skaleneffekte, Datenzugang und Kapitalstärke in digitalen Ökosystemen abge
sichert ist. Die zweite Gruppe umfasst europäische KI-Anbieter, darunter viele Start-
ups. Die dritte Gruppe sind deutsche Industrieunternehmen als KI-Anwender. Der Zu
sammenhang zwischen diesen Gruppen ist entscheidend. Ohne eine wettbewerbsfä
hige europäische Anbieterlandschaft hängen die KI-Anwender von US-dominierten 
Akteuren ab. Genau hier zeigt sich ein Koordinationsversagen entlang des KI-Stacks: 
solange die Anwender mangels Alternativen beim etablierten Stack bleiben, fehlt den 
europäischen Anbietern die Nachfrage, um wettbewerbsfähig zu werden. Und so
lange diese Anbieter nicht wettbewerbsfähig sind, haben die Anwender keinen Anlass 
zu wechseln. Jede Gruppe verhält sich für sich genommen rational, doch der für alle 
gemeinsam verteilhaftere Zustand – eine tragfähige europäische Alternative – stellt 
sich nicht von selbst ein. Marktkräfte allein lösen diese Blockade nicht. Genau hier 
kann eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik ansetzen. 

⑧③⑤ Das Kapitel geht der Leitfrage, wie eine wettbewerbsorientierte KI-Wirtschaftspo
litik aussehen sollte, in drei Schritten nach. Die Diagnose (Abschnitt 🡭4.2) analysiert 
die Wettbewerbssituation im KI-Stack, die Adoptionsdynamik in Deutschland und 
langfristige Wettbewerbs- und Innovationsrisiken. In Abschnitt 🡭4.3 werden erste An
sätze entwickelt, wie eine wettbewerbsorientierte wirtschaftspolitische Antwort aus
sehen könnte: erstens, wettbewerbsrechtliche Klarstellungen für KI-Märkte, zweitens, 
ein wettbewerbsfreundlicher Umbau der KI-Regulierung, und drittens, Industriepolitik 
im engeren Sinne entlang wettbewerblicher Leitlinien. Die Empfehlungen in Abschnitt 
🡭4.4 fassen die zentralen Schlussfolgerungen zusammen.  

⑧③⑥ Die Monopolkommission stützt sich in der vorliegenden Analyse insbesondere 
auf zwei Quellen: auf ein Dutzend Gespräche und Gesprächsrunden mit Unterneh
men, Unternehmensverbänden und Experten – darunter deutsche Startups, kleine, 
mittlere und große Industrieunternehmen sowie internationale Akteure –, die auf Initi
ative der Monopolkommission geführt wurden, sowie auf eine systematische Auswer
tung der wissenschaftlichen Literatur. Die vorliegende Analyse nimmt bewusst die 
Perspektive der Unternehmen ein – der industriellen Anwender ebenso wie der Anbie
ter von KI, da im Zentrum des Kapitels die Wettbewerbsbedingungen für die industri
elle KI-Transformation stehen. Entsprechend zielte die Auswahl der Gesprächs
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partner darauf ab, unterschiedliche Unternehmensgrößen und Marktpositionen abzu
bilden, die Ergebnisse der Literaturrecherche zu validieren und einzelne Probleme 
besser zu verstehen. Andere berechtigte Anliegen – etwa des Verbraucher- oder des 
Grundrechtsschutzes – stehen damit nicht im Fokus dieses Kapitels. Sie werden ins
besondere durch die KI-Verordnung adressiert, zu deren Zielen sich die Monopolkom
mission ausdrücklich bekennt (siehe Abschnitt 🡭4.3.2). Die Gespräche wurden zu
nächst offen und in einem späteren Stadium anhand eines strukturierten Themenleit
fadens durchgeführt. Dabei wurden der Stand des Einsatzes von KI in den Unterneh
men, Erfahrungen bei Einsatz und Skalierung, zentrale Hürden bei der Anwendung, 
Abhängigkeiten im KI-Stack sowie die Wettbewerbssituation und Marktstruktur abge
fragt. Die Ergebnisse aus den Gesprächen werden an den jeweils relevanten Stellen 
gesondert ausgewiesen und inhaltlich nicht bewertet, da ein möglichst ungefilterter 
Eindruck aus den Gesprächen übermittelt werden soll. Die Monopolkommission 
dankt den Gesprächspartnerinnen und -partnern für ihre Offenheit und die vielen Ein
blicke. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen werden insbesondere in den Infobo
xen „Insights aus der Praxis“ zugesammengefasst. 

4.2 Industrieunternehmen und die KI-Transformation 

⑧③⑦ Die KI-Transformation stellt Industrieunternehmen vor strukturelle Herausforde
rungen. Während KI das Potenzial besitzt, die Produktivitätsstagnation zu überwinden, 
den Fachkräftemangel zu mildern und industrielle Wertschöpfungsketten grundle
gend neu zu konfigurieren, scheint es in Deutschland eine ausgeprägte Diskrepanz 
zwischen strategischem Bewusstsein und tatsächlicher Umsetzung zu geben. Drei 
zentrale Befunde prägen die folgende Diagnose. Erstens, Industrieunternehmen gera
ten bei zentralen KI-Inputs in strukturelle Abhängigkeiten. Zweitens, die Diffusion von 
KI in der Breite — historisch ein zentraler Treiber des Produktivitätswachstums — ent
scheidet über die Anschlussfähigkeit Deutschlands an die technologisch führenden 
Nationen. Drittens, disruptive Technologien wie KI können durch First-Mover-Vorteile 
von etablierten Akteuren beherrscht werden.  

4.2.1 Der KI-Stack ist von US-Dominanz geprägt – die An
wendungsebene bleibt der Spielraum deutscher In
dustrie 

⑧③⑧ Künstliche Intelligenz ist weder ein einzelnes Produkt noch ein eigenständiger 
Dienst, sondern ein mehrschichtiges System aus technologisch und ökonomisch mit
einander verflochtenen Ebenen. Wer einzelne oder mehrere dieser Ebenen kontrol
liert, entscheidet maßgeblich darüber, welche Abhängigkeiten entstehen und welche 
Spielräume für eigenes wirtschaftliches Handeln verbleiben. Eine wettbewerbsorien
tierte Bestandsaufnahme der KI-Märkte setzt deshalb beim Stack an. 
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⑧③⑨ Im Folgenden wird der vertikale KI-Stack zunächst in seine Schichten zerlegt und 
das Zusammenwirken der Ebenen erläutert. Anschließend werden die vorgelagerten 
Schichten — Hardware und Cloud Computing, Daten und Foundation-Models — auf 
ihre wettbewerblichen Implikationen hin untersucht. Hier zeigt sich eine ausgeprägte 
Dominanz weniger, überwiegend US-amerikanischer Technologieunternehmen, de
ren vertikale Integration und Marktmacht den Wettbewerb in zentralen Bereichen ein
schränken. Vor diesem Hintergrund wird abschließend die Anwendungsebene in den 
Blick genommen: Sie ist diejenige Schicht, auf der deutsche und europäische Indust
rieunternehmen ihre proprietären Daten und ihre tiefe Anwendungsexpertise als kom
parativen Vorteil einsetzen können. 

4.2.1.1 KI als mehrschichtiges System 

⑧③⑩ Verschiedene Layer (Schichten) aus Technologien und Komponenten, die in ei
nem vertikalen Verhältnis zueinanderstehen und voneinander abhängig sind, ermög
lichen ein KI-System (Hagiu/Wright, 2025). Die folgende 🡭Abbildung 4.1 zeigt den 
sog. vertikalen KI-Stack. 

⑧④0 Auf der Ebene des Hardware-Layers werden spezielle Chips, sog. Graphics Pro
cessing Units (GPUs) produziert, die sich besonders für KI-Systeme eignen, weil sie 
mehrere Aktivitäten und viele Berechnungen gleichzeitig durchführen können. Auf 
dem Cloud-Layer werden hochleistungsfähige Rechen- und Speicherkapazitäten be
reitgestellt. Sie sind für jeden Bedarf anpassbar und skalierbar und zentral für die Ver
breitung von KI. Auf dem Daten-Layer werden öffentlich verfügbare Daten, z. B. durch 
Webcrawling/-scraping gesammelte oder verfügbare Datensets, proprietäre Daten 
(Dritter) und synthetische Daten genutzt. Unter Webcrawling/-scraping ist das auto
matisierte Auslesen von Webseiten durch Softwareprogramme zu verstehen, um Da
ten zu sammeln, zu kategorisieren und weiterzuverarbeiten. Synthetische Daten sind 
algorithmisch generierte Daten, die reale Datensätze simulieren. Die Rohdaten müs
sen aufbereitet und zu geeigneten Datensätzen zusammengestellt, d. h. konvertiert, 
bereinigt, verbessert, formatiert und verzeichnet werden, um sie konsistent und nutz
bar zu machen (sog. Datenkuratierung). Auf dem Foundation-Model-Layer (sog. Ba
sismodelle) werden fortgeschrittene Systeme des tiefen maschinellen Lernens (sog. 
Deep Learning) zur KI-Entwicklung eingesetzt. Sie werden auf einer breiten Datenbasis 
trainiert und anschließend auf vielfältige nachgelagerte Aufgaben optimiert. Sobald 
ein feinabgestimmtes KI-Modell entwickelt wurde, versuchen Unternehmen auf dem 
Anwendungs-Layer einen kommerziell vielversprechenden Business Case für ihre 
Produkte bzw. Dienstleistungen zu finden. Die Monetarisierungsstrategien befinden 
sich aktuell sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich noch in einer Findungs
phase. Es muss sich erst noch zeigen, in welchen Bereichen sich KI als wirtschaftlich 
rentabel erweist wird.  
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Abbildung 4.1: Vertikaler KI-Stack 

 
Quelle: Eigene Darstellung, 2026. 

⑧④② KI bietet Industrieunternehmen ein großes Potenzial für Kosteneinsparungen und 
Produktivitätssteigerungen, insbesondere bei der Produktionsplanung, dem Ener
giemanagement, der Produktentwicklung, der Wartung, der Qualitätskontrolle sowie 
beim Service und im Vertrieb. KI wird damit zu einer wichtigen Quelle für zukünftige 
Wettbewerbsvorteile. Dafür sind jedoch mehrere Schlüsselressourcen erforderlich. 
Beispielsweise benötigt KI skalierbare Rechenleistung und intelligente Algorithmen, 
hochwertige und gut verarbeitete Daten, erhebliche Finanzmittel und viel Energie. Zu
dem sind KI-Ressourcen wie beispielsweise Daten und Talente weit verstreut.  
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⑧④③ Die Kontrolle über einzelne oder auch alle Ebenen bzw. Schichten durch ein oder 
wenige Technologieunternehmen kann zu Engpässen bei zentralen Inputs für Indust
rieunternehmen führen und Anreize für wettbewerbswidrige Verhaltensweisen schaf
fen.  

4.2.1.2 Hardware und Cloud Computing – konzentrierte Märkte 
und Bündelungspraktiken 

⑧④④ Damit KI-Systeme entwickelt und genutzt werden können, sind zunächst spezi
elle Chips erforderlich. Besonders für KI geeignet sind z. B. sog. Graphics Processing 
Units (GPUs) und Tensor Processing Units (TPUs), weil sie mehrere Aktivitäten gleich
zeitig durchführen können. Das US-amerikanische Unternehmen Nvidia dominiert 
derzeit diesen weltweiten Markt (Perrone, 2025). Nvidia übernimmt das Design und 
den Vertrieb KI-spezifischer Chips, während die Herstellung überwiegend durch das 
taiwanesische Unternehmen TSMC sowie das südkoreanische Unternehmen Sams
ung erfolgt. Voraussetzung für die Fertigung modernster Chips ist dabei die Lithogra
fietechnologie des niederländischen Unternehmens ASML, das als weltweit einziger 
Anbieter die hierfür notwendigen Maschinen produziert. Darüber hinaus stellt Nvidia 
auch den beliebtesten Rahmen für die GPU-Nutzung bereit, d. h. für Training, Coding 
und Betrieb von KI-Modellen. Dieser nennt sich Compute Unified Device Architecture 
(CUDA)83 und stellt derzeit den de-facto Standard für KI-Entwickler dar. CUDA bündelt 
Hunderte von optimierten Bibliotheken und Tools, die eng mit den GPUs von Nvidia 
verbunden sind. Um sie herum hat sich ein großes Entwickler-Ökosystem gebildet. 
Tatsächlich ist ein Wechsel weg von CUDA hin zu einer anderen Entwicklungsumge
bung mit erheblichen Kosten für die Neuprogrammierung verbunden.  

⑧④⑤ Der Anstieg der Nachfrage nach generativer KI sowie die Marktpräferenz für be
stimmte Chip-Entwickler haben zu einer Verknappung dieser Chips geführt. Dies er
schwert neuen Unternehmen den Markteintritt. Daher suchen Entwickler von Founda
tion-Models (s. u.) und große Cloud-Computing-Unternehmen (s. u.) nach Wegen, ei
gene Chips herzustellen oder Partnerschaften einzugehen. So wollen sie die Entwick
lung spezialisierter Chips für bestimmte KI-Aufgaben vorantreiben und ihre Abhängig
keit von externen Anbietern verringern. Ungeachtet dieser Bemühungen der großen 
Technologieunternehmen, maßgeschneiderte Chips für den internen Gebrauch zu 
entwickeln, ist bislang keine signifikante Verschiebung der Nachfrage zu beobachten. 
Das bedeutet, dass sich die Marktstruktur und die Marktdynamik in diesem Bereich 
mittelfristig voraussichtlich nicht wesentlich verändern werden. Innovationen bei 
neuen Chips können zudem die gebündelte Nutzung mit Cloud-Diensten verstärken.  

 

83  CUDA ist vergleichbar mit einem Endgeräte-Betriebssystem für Endnutzerinnen und Endnutzer.  
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⑧④⑥ Auf der nächsten Ebene sind Cloud-Computing-Dienste für die Entwicklung und 
den Einsatz von KI von entscheidender Bedeutung. Sie werden von den drei großen 
Unternehmen Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud dominiert – 
es gibt jedoch auch zahlreiche kleinere Wettbewerber. Europäische Anbieter wie 
OVHcloud, die Deutsche Telekom (T-Systems) oder die auf KI-Rechenleistung spezi
alisierten Scaleway und IONOS halten zusammen jedoch nur einen kleinen, wenn 
auch wachsenden Marktanteil am europäischen Markt. Im KI-Kontext bieten Cloud-
Anbieter eine Reihe von Diensten an:  

◼ Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Skalierbare Rechenressourcen auf GPU-Basis 
für das Training und die Ausführung großer KI-Modelle; 

◼ Platform-as-a-Service (PaaS): Einsatzbereite Tools und Umgebungen für die Arbeit 
mit KI, einschließlich Datenaufbereitung, Modelltraining und Bereitstellung;  

◼ Software-as-a-Service (SaaS): Vortrainierte KI-Modelle und Programmierschnitt
stellen, die Unternehmen in ihre Anwendungen integrieren können, ohne Modelle 
von Grund auf neu entwickeln zu müssen.  

⑧④⑦ Cloud-Dienste richten sich an eine breite Vielfalt von Unternehmen. Sie reicht 
von KI-Anbietern, die Foundation-Models entwickeln, bis hin zu traditionellen Unter
nehmen, die KI-Lösungen in ihre Betriebsabläufe integrieren wollen. Die Angebote der 
drei großen Cloud-Anbieter ermöglichen es Industrieunternehmen, bei Bedarf auf 
hochleistungsfähige KI-Rechenleistung und Speicherkapazitäten zuzugreifen, ohne 
erhebliche Vorabinvestitionen in Hardware- und Software-Infrastruktur selbst tätigen 
zu müssen. Um diese Dienste zu betreiben, benötigen die Cloud-Anbieter jedoch rie
sige Mengen an KI-Chips und Energie.84 Cloud-Computing-Dienste bieten für Entwick
ler sowie Anwender von Foundation-Models (s. u.) häufig wesentliche Rechenkapazi
täten und integrierte Dienste. Für Start-ups oder kleinere KI-Entwickler sind diese An
bieter von entscheidender Bedeutung, da sie Ressourcen bereitstellen, die über das 
reine Cloud-Computing hinausgehen, z. B. spezialisierte Hardware und Software für 
die Entwicklung und Bereitstellung von Foundation-Models. 

⑧④⑧ Potenzielle Einschränkungen des Wettbewerbs können sich ergeben, wenn sol
che Anbieter Klauseln oder Praktiken einführen, die eine Kopplung oder Bündelung 
bewirken und so die Hürden für einen Anbieterwechsel erhöhen oder die kommerziell 
verfügbaren Optionen einschränken (Meyers/Bourreau, 2025). Solche Regelungen 
können Kunden dazu veranlassen, den Großteil bzw. ihren gesamten Cloud-Bedarf 
bei einem einzigen Anbieter zu bündeln, selbst wenn andere Anbieter in bestimmten 
Bereichen bessere Dienste anbieten. Zu solchen Praktiken gehören Wechselentgelte 
(sog. egress fees), d. h. Gebühren, die Nutzern entstehen, wenn sie ihre Daten von 
einem Cloud-Anbieter zu einem anderen übertragen. Weitere Beispiele sind Cloud-
 

84 Der enorme Energie- und Wasserverbrauch von Rechenzentren wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der KI-
Geschäftsmodelle auf, die hier nicht vertief werden können. 
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Guthaben (sog. cloud credits), d. h. Zuteilungen von Cloud-Diensten, die für einen be
stimmten Zeitraum kostenlos zugänglich sind, aber auch Rabatte und Mindestum
sätze sowie technische Hindernisse für die Interoperabilität bzw. Portabilität von Da
ten und Anwendungen.85 Manche Cloud-Anbieter sind auch KI-Entwickler und ihre 
vertikale Integration kann dazu führen, dass sie den Zugang für andere Unternehmen 
einschränken, die sie als direkte Konkurrenz zu ihren eigenen KI-Lösungen ansehen. 

⑧④⑨ Ohne Partnerschaften mit Cloud-Anbietern gibt es für Industrieunternehmen 
kaum tragfähige Alternativen, wenn sie mehrere global verteilte Unternehmensstand
orte haben. Die Knappheit bei Chips sowie der Mangel an ausreichender Recheninf

 

85  Einige dieser Aspekte werden bereits durch Regelungen des Data Act (VO (EU) 2023/285 adressiert, 
der z. B. in Art. 29 eine schrittweise Abschaffung von Wechselentgelten vorsieht.  

Box 4.1: Insights aus der Praxis zu Cloud-Computing und Abhängigkeiten 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
In den Gesprächen der Monopolkommission wurde von den Unterneh
men Unbehagen insbesondere in Bezug auf die Abhängigkeit von weni
gen, großen US-amerikanischen Cloud-Anbietern geäußert, die zusam
men über hohe Marktanteile verfügten. Diese hätten auch deutlich mehr 
Möglichkeiten als die europäische Konkurrenz, z. B. schnell viel Kapazi
tät zusätzlich bereitzustellen. Eine Bindung an diese Unternehmen be
stehe zudem durch längere Vertragslaufzeiten und technisch bedingt 
hohe Wechselkosten, die unabhängig davon bestünden, ob Wechselge
bühren verlangt würden oder nicht.  

Andere Unternehmen verweisen hingegen auf die Bemühungen der 
Cloud-Anbieter, die Infrastrukturen auch in Europa errichteten, um so 
Bedenken hinsichtlich europäischer Souveränität zu begegnen. Für die
sen Aufbau seien Infrastruktur (z. B. gute Internetanbindung, etwa an In
ternetknotenpunkten), Energiezugang sowie qualifiziertes Personal er
forderlich. Zudem sei der Markt sehr wettbewerblich, da es mehrere An
bieter gebe und Wechselgebühren infolge des Data Act gerade abge
schafft würden.  

Initiativen zum Ausbau von KI-(Giga-)Fabriken werden begrüßt, aber al
lenfalls als mittelfristiger Lösungsbeitrag gesehen, der kaum an die gi
gantischen Kapazitäten insbesondere in den USA heranreichen werde.  
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rastruktur können die Kosten in die Höhe treiben und die Abhängigkeit von Cloud-An
bietern verstärken, insbesondere für Neueinsteiger und kleinere Entwickler von Foun
dation-Models. Exklusive Cloud-Partnerschaften oder unfaire und diskriminierende 
Zugangsbedingungen können dieses Problem noch weiter verschärfen. Kleine, spezi
alisierte Unternehmen können Schwierigkeiten haben, zuverlässige Ressourcen au
ßerhalb von Cloud-Lösungen zu finden, und ihr Zugang zu Nutzern sowie ihre Auswahl 
an Foundation-Models können von der Vertriebsplattform ihrer Cloud-Anbieter ab
hängen. Exklusive Partnerschaften zwischen Cloud-Anbietern und Entwicklern von 
Foundation-Models können den Wettbewerb zwischen verschiedenen Foundation-
Models verzerren und damit möglicherweise Innovationen und die Vielfalt auf KI-Märk
ten begrenzen.  

4.2.1.3 Daten – als strategischen Vorteil nutzen 

⑧④⑩ Daten sind für Industrieunternehmen von entscheidender Bedeutung, wenn sie 
die Entwicklung oder Anwendung von KI beabsichtigen. Sie dienen als strategische 
Ressource, die fundierte Entscheidungsfindung und datenbasierte Innovation ermög
licht. Daten können die betriebliche Effizienz und Innovationen steigern, Markttrends 
und Erkenntnisse aufzeigen und ein besseres Kundenerlebnis ermöglichen. Viele eher 
traditionelle Unternehmen im industriellen Bereich sehen sich mit einem grundlegen
den Wandel konfrontiert, da die Bereitstellung datenbasierter Dienstleistungen und 
Produkte zunehmend an Bedeutung gewinnt. Industrieunternehmen müssen Daten 
erheben, sammeln, aufbereiten, weiterverarbeiten und über solide Datenmanage
mentpraktiken sowie Dateninfrastrukturen verfügen, um Wettbewerbsvorteile durch 
KI zu erzielen und nachhaltiges Wachstum sicherzustellen (Xu u. a., 2024). Dabei kann 
eine umfangreiche Erhebung, Verarbeitung, Zusammenführung und Nutzung von un
terschiedlichen Daten(sets) aus unterschiedlichen Quellen sowohl zu Größenvortei
len (Carballa-Smichowski u. a., 2025) als auch zu Verbundvorteilen (Schaefer/Sapi, 
2023) und schließlich zu Wettbewerbsvorteilen bei KI führen (Mihet u. a., 2025).  

⑧⑤0 Ein Schlüsselfaktor liegt in den sog. Datenfeedbackschleifen: Sie entstehen, 
wenn mehr kundenbezogene Daten durch KI zu einem besseren Produkt führen, dies 
folglich mehr Kundinnen und Kunden anzieht, was wiederum zu mehr kundenbezoge
nen Daten führt, und so weiter. Dabei gibt es zwei grundlegend verschiedene Arten 
des Lernens, die zu Datenfeedbackschleifen führen können (Hagiu, A./Wright, 2023):  

◼ Nutzerübergreifendes Lernen entsteht, wenn mehr Nutzer mehr Daten generieren, 
die es ermöglichen, das Produkt für alle Nutzenden zu verbessern. So verbessert 
sich das Produkt für alle, wenn die Nutzerzahlen steigen.  

◼ Nutzerinternes Lernen bedeutet, dass mehr Daten von einem bestimmten Nutzer 
verwendet werden, so dass sich das Produkt speziell für diese Person verbessern 
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kann. Intelligente Sensoren bei Kunden von Industrieunternehmen sind ein Bei
spiel für nutzerinterne Lernprozesse, bei denen das Gerät durch wiederholte Nut
zung individuelle Präferenzen erlernt, was die Wahrscheinlichkeit einer fortgesetz
ten und erweiterten Nutzung erhöht.  

⑧⑤② Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten des Lernens ist wichtig, weil 
die damit verbundenen Feedbackschleifen unterschiedlich wirtschaftlich sind. Feed
backschleifen, die auf nutzerübergreifendem Lernen beruhen, führen dazu, dass der 
Wert des Produkts steigt, je mehr Nutzerinnen und Nutzer hinzukommen, da zusätzli
che Erkenntnisse aus zusätzlichen Nutzerdaten gewonnen werden. Daher ist es wahr
scheinlicher, dass Industrieunternehmen, die das nutzerübergreifende Lernen einset
zen, unter sonst gleichen Bedingungen eine erfolgreichere Strategie verfolgen. Im Ge
gensatz dazu weisen Datenfeedbackschleifen, die auf nutzerinternem Lernen basie
ren, steigende Wechselkosten auf. Je länger ein Produkt verwendet wird, desto mehr 
wird es an die Nutzerbedürfnisse angepasst, sodass die Neigung, zu einem Konkur
renten zu wechseln, sinkt. Industrieunternehmen, die von nutzerinternem Lernen pro
fitieren, können somit ihren bestehenden Kundenstamm stärker an sich binden, blei
ben gleichzeitig aber anfällig für den Wettbewerb um neue Kundinnen und Kunden, 
sodass weniger Grund besteht, eine „Winner-takes-all“-Dynamik zu erwarten. Wenn 
die relevanten Märkte ausgereift sind, d. h. nur wenige neue Kundinnen und Kunden 
auf den Markt kommen, können solche Industrieunternehmen über eine marktstarke 
Position verfügen, selbst wenn der Markt nicht besonders konzentriert ist.  

⑧⑤③ Im Ergebnis bestimmen also die Art der Daten, der Verlauf der Lernkurve sowie 
die Dauer und Stärke der Feedbacksignale die Wirtschaftlichkeit der Datennutzung 
maßgeblich. Daher ist es für Industrieunternehmen besonders wichtig, unterneh
mensinterne Datenerhebungs- und Verarbeitungsprozesse aufzubauen und auf ihre 
KI-Anwendungen hin auszurichten (d. h. Konsistenz der proprietären Daten gewähr
leisten, sog. Datenkuratierung) und gegebenenfalls Datenkooperationen mit dritten 
Unternehmen einzugehen, die eine weitergehende Erschließung des für die spezifi
sche industrielle KI-Anwendung erforderlichen Datenpools ermöglichen (siehe dazu 
Abschnitt 🡭4.3.1.2).  

⑧⑤④ Der Zugang zu hochwertig verarbeiteten Daten kann durch Protokolle und 
Schnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs), Open-Source Modelle, ge
teilte Technologieebenen und Datenmärkte ermöglicht werden. Zugleich besteht das 
Risiko, dass große Unternehmen zum Nachteil kleinerer Unternehmen versuchen, Ex
klusivvereinbarungen zu schließen oder datenbasierte Akquisitionen durchzuführen, 
um den Zugang zu einzigartigen (proprietären) Daten zu erhalten beziehungsweise die
sen Konkurrenten zu verwehren (Monopolkommission, 2024a). 
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4.2.1.4 Foundation-Models – geschlossene Systeme neben offe
nen Modellen 

⑧⑤⑤ Die inzwischen weit verbreitete Nutzung von KI basiert auf dem Erfolg von Foun
dation-Models (Hagiu, Andrei/Wright, 2025). Sie sind große neuronale Deep-Learning-
Netzwerke, die darauf ausgelegt sind, eine breite und allgemeine Vielfalt an Ergebnis
sen zu erzeugen und eine Reihe von Aufgaben und Anwendungen zu bewältigen. Da 
Foundation-Models anhand zahlreicher Datensätze für eine Vielzahl von Anwen
dungsszenarien trainiert werden, lassen sie sich an spezifische Anwendungen anpas
sen. Für das Training von Foundation-Models werden Daten, z. B. durch Webcrawling- 
bzw. scraping oder öffentlich verfügbare Datensets wie C4, The Pile, LAION, Project 
Gutenberg Corpus, GitHub, PubMed, Internet Archive, Stack Exchange, wie auch per
sonenbezogene bzw. personenbeziehbare Daten, proprietäre Daten (Dritter) und syn
thetische Daten herangezogen (CMA, 2024). Infolgedessen können Industrieunter
nehmen auf bestehende Foundation-Models zurückgreifen und diese gegebenenfalls 
anpassen oder sie entwickeln KI von Grund auf selbst für ihre Produktionsanlagen 
und/oder industriellen Produkte/Anwendungen.  

Box 4.2: Insights aus der Praxis zu Daten 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
In den Gesprächen wurde der hohe Wert von Europas Industrie- und 
Prozessexpertise und der diesbezüglich verfügbaren proprietären Da
ten betont. Es müsse darauf geachtet werden, dass dieser Datenvorteil 
nicht nach außen verloren geht.  

Allerdings berichten die Unternehmen teilweise, dass es für sie trotz 
Datenhoheit sehr schwierig sei, die bei ihnen bereits vorhandenen Da
ten auch nutzen zu können. Diese müssten erst noch klassifiziert und 
z.B. überprüft werden, ob personenbezogene Daten enthalten seien. 
Dies sei mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Viele ältere Ma
schinen würden auch nicht alle notwendigen Daten erfassen. Ein bes
serer Zugang zu Daten wäre für einige Unternehmen wünschenswert; 
der nutzerzentrierte Ansatz des Data Act sei hier wenig hilfreich. Hin
sichtlich der Frage, ob das Wettbewerbsrecht einer gemeinsamen Nut
zung von Daten entgegenstünde, erhielt die Monopolkommission wi
dersprüchliche Informationen. 



4 – Eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik für die KI-Transformation 374 

 

 

⑧⑤⑥ Die beliebten großen Sprachmodelle können eigenständige Systeme sein oder 
als Basis für andere Anwendungen dienen. Trotz aller Vorteile von Sprachmodellen 
gibt es derzeit inhärente Einschränkungen (z. B. Halluzinationen), insbesondere bei 
der Arbeit mit spezifischen, aktuellen oder spezialisierten Informationen. Deshalb 
werden zahlreiche Anstrengungen unternommen, diese Einschränkungen zu überwin
den. Zudem werden nicht nur Textdaten, sondern zunehmend auch Bild-, Audio-, und 
Videodaten verwendet, was zu sog. multimodalen Foundation-Models führt. Der 
nächste Schritt, an dem gearbeitet wird, sind sog. Weltmodelle, die reale Umgebun
gen verstehen und simulieren können, indem sie vorhersagen, wie Objekte und Sze
nen im Laufe der Zeit miteinander interagieren (Bechard, 2026). Weltmodelle sollen 
die Fähigkeit der KI zur Entscheidungsfindung und zur Erzeugung realistischer Inhalte 
verbessern und dabei über Sprachmodelle hinausgehen.  

Abbildung 4.2: Foundation-Model-Layer 

 

Quelle: Eigene Darstellung, 2026.  

⑧⑤⑦ Die Zusammenarbeit zwischen mehreren Unternehmen zur gemeinsamen Ent
wicklung und Feinabstimmung von Foundation-Models stellt einen vielversprechen
den, jedoch noch unzureichend genutzten Ansatz dar. Der Austausch von Daten zum 
Trainieren eines gemeinsamen Modells kann das Potenzial der Datenzusammenar
beit erschließen, erfordert jedoch Vertrauen, Datenhoheit und geeignete Tools, um 
Compliance und gegenseitigen Nutzen sicherzustellen.  

⑧⑤⑧ Der Zugang zu Foundation-Models kann für die Bereitstellung nachgelagerter KI-
Anwendungen für Industrieunternehmen von entscheidender Bedeutung sein. Anzahl 
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und Vielfalt an Foundation-Models nehmen weltweit zu, wobei Unterschiede hinsicht
lich Größe, Eingabedaten, Ressourcenbedarf, Leistungsniveau und Spezialisierung 
bestehen. Die Bindung großer Technologieunternehmen an Entwickler von Founda
tion-Models nimmt unterschiedliche Formen an: langfristige Partnerschaften mit ex
klusiven Cloud-Bezugsverpflichtungen, großvolumige Kapitalbeteiligungen, die formal 
Minderheitsanteile darstellen, jedoch über Aufsichtsrat- und IP-Rechte oder beson
dere Gewinnstrukturen – wie im Fall Microsoft/OpenAI – quasi-fusionsähnlichen Ein
fluss vermitteln, Investitionen in Form von Cloud-Guthaben und Rechenkapazitäten, 
die die Bündelungslogik der Cloud-Ebene verstärken, sowie Acqui-hire- und Lizenz
strukturen, in denen Schlüsselpersonal und Technologie eines KI-Entwicklers ohne 
formalen Anteilserwerb übernommen werden (wie bei Microsoft/Inflection AI, Ama
zon/Adept und Google/Chracter.AI). Die Erfassung dieser Konstellationen durch die 
Fusionskontrolle wird auf EU-, britischer und US-Ebene seit dem Jahr 2024 intensiv 
diskutiert. 

⑧⑤⑨ Die Entwicklung größerer, leistungsfähigerer Foundation-Models geht weiter, er
fordert jedoch erhebliche Datenmengen, Rechenressourcen und hohe Trainingskos
ten. Daher gibt es Bestrebungen, kleinere Modelle mit umfangreichen Fähigkeiten, 
aber geringerem Ressourcenbedarf zu entwickeln und einzusetzen, z. B. DeepSeek. 
Industrieunternehmen benötigen für ihre Zwecke regelmäßig deutlich kleinere, dafür 
spezialisierte KI-Modelle. Die Entwicklung kleinerer Foundation-Models dürfte ihren 
Einsatz auf unterschiedlichen Endgeräten erleichtern und Abhängigkeiten von Cloud-
Infrastrukturen verringern. Bereits jetzt sind eine abnehmende Größe von Foundation-
Models und die zunehmende Verfügbarkeit spezialisierter KI-Chips für Endgeräte zu 
beobachten. Gerade im Bereich kleinerer, anwendungsnaher oder offener KI-Modelle 
sind europäische Anbieter sichtbar, beispielsweise Mistral AI aus Frankreich im Be
reich der Sprachmodelle oder Black Forest Labs aus Deutschland im Bereich der Bild
generierung. Durch diese Verschiebung wird das Compute-Skalenrennen der vorgela
gerten Ebenen umgangen und es eröffnen sich Spielräume, in denen europäische 
Spezialisierung anschlussfähig wird. 

⑧⑤⑩ Foundation-Models werden häufig auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht, 
die oft von großen Technologieunternehmen gehostet werden. Diese unterstützen ver
schiedene Zugangsmodalitäten zu Foundation-Models und bieten den KI-Anwendern 
eine breite Auswahl an Modellen. Obwohl sie sich noch in einem frühen Stadium be
finden, können diese Plattformen in Zukunft einen gewissen Einfluss auf die Verbrei
tung von Foundation-Models ausüben.  
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4.2.1.5 Anwendungsebene – Spielraum deutscher Industrie und 
neue Wettbewerbsrisiken  

⑧⑥0 Bei einzelnen Standorten bzw. industrieller Produktion ist die Abhängigkeit eher 
lokal und gering, bei global verteilten Konzernstrukturen hingegen eher hoch. Im Be
reich der Software haben Industrieunternehmen vieles selbst in der Hand, da indust
rielle KI-Anwendungen oftmals anlagenbasiert oder technologieabhängig sind und 
deshalb nicht in die Cloud verlagert werden müssen. Die Cloud-Abhängigkeit ist bei
spielsweise bei der industriellen Produktion und Automatisierung gering, da die KI-Mo
delle hier zumeist lokal laufen und auch die Daten lokal gespeichert werden – die Da
tenhoheit liegt ohnehin bei den Industrieunternehmen. Auch die Datenaggregation auf 
Fabrikebene kann innerhalb des Unternehmens stattfinden. Ein großer Teil der indust
riellen KI-Modelle – die in der Regel deutlich kleiner sind als die bekannten Sprachmo

Box 4.3: Insights aus der Praxis zu Foundation-Models und eigenen industriel
len KI-Modellen 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
Die Unternehmen berichteten, dass die Anforderungen an KI im indust
rielen Sektor oft ganz andere seien als im Consumer-Bereich. Beispiels
weise verstünden Large Language Models die „Sprache der Industrie“ 
nicht (z. B. Industriedesigns, Verhalten von Maschinen, physikalische 
Vorgänge usw.). Es müssten daher je nach Anwendungsbereich eigene 
Foundation-Models entwickelt werden.  

Berichtet wurde auch, dass die Abstände zwischen den einzelnen Foun
dation-Models derzeit noch relativ gering seien, so dass ein Aufholen 
von Vorsprüngen noch möglich sei und es sehr viele verschiedene Foun
dation-Models und Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Anwen
dungsbereiche gebe.  

Unterschiedlich bewertet wurde die Frage nach der Höhe der Kosten für 
den Zugang zu den Foundation-Models. Während ein Unternehmen von 
einer „Demokratisierung“ sprach, wurden die Kosten von anderen Un
ternehmen als eher hoch sowie teilweise als prohibitiv hoch und in der 
Tendenz steigend eingeschätzt.  
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delle wie Anthropics Claude oder OpenAIs ChatGPT – muss ohnehin vor Ort entwi
ckelt werden, etwa für einzelne Robotikanwendungen und spezielle Produktionsanla
gen. 

⑧⑥② Auf der Anwendungsebene werden die Datenanforderungen spezifischer und an
spruchsvoller. Proprietäre, hochwertige, industrielle und spezielle Daten können zu 
einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden, wenn Industrieunternehmen ein 
professionelles Datenmanagement und eigene Dateninfrastrukturen betreiben, die 
die Potenziale industrieller KI ausschöpfen können. Unternehmen mit Zugang zu 
proprietären oder exklusiven Daten können sich bei der Entwicklung und dem Einsatz 
spezialisierter KI-Anwendungen einen Vorteil verschaffen (Chen/Keppo, 2025). 

⑧⑥③ Führende Unternehmen in vorgelagerten Märkten (z. B. Chips, Cloud, Daten) 
bzw. vertikal integrierte Unternehmen können ihre Marktmacht durch Praktiken der 
Verweigerung von Zugangsmöglichkeiten nutzen, um den Wettbewerb beim Einsatz 
von Foundation-Models auf der Anwendungsebene einzuschränken (CMA, 2024). So 
könnte beispielsweise der Entwickler eines Foundation-Models seinen eigenen nach
gelagerten KI-Diensten exklusiven Zugang zur besten Version des Modells gewähren, 
oder der Rechteinhaber wichtiger Anwendungen könnte nachgelagerte Nutzer an be
stimmte Modelle und bestimmte Cloud-Lösungen binden. Auch Lizenzbeschränkun
gen wie Einschränkungen durch APIs oder Beschränkungen der kommerziellen An
wendungen von Lizenznehmern können sich negativ auf Innovationen auswirken, die 
Präferenzen der Anwender beeinflussen und deren Auswahl einschränken. Solche 
Strategien können die Abhängigkeit von bestimmten Foundation-Models bei der Ent
wicklung nachgelagerter KI-Anwendungen verstärken. Da die Technologie der Foun
dation-Models in immer mehr Anwendungen, Dienste und Produkte integriert wird, 
kann ihre Kontrolle großen Akteuren eine starke Verhandlungsposition verschaffen 
und ihnen die Möglichkeit geben, die technologische Entwicklung und Innovation auf 
nachgelagerten Märkten zu beeinflussen. 

⑧⑥④ KI-Anwendungen, die kommerziell und technisch so integriert sind, dass sie an 
ein bestimmtes Foundation-Model gebunden sind, können weitere Abhängigkeiten 
schaffen. Dies geschieht insbesondere dann, wenn ein Foundation-Model in ein digi
tales Ökosystem integriert wird, beispielsweise in ein Betriebssystem, wodurch die 
Möglichkeit der Nutzer eingeschränkt wird, alternative Modelle außerhalb dieses Öko
systems zu nutzen (Monopolkommission, 2024b). Solche Integrationen können ent
weder struktureller Natur sein, wobei ein einzelnes Unternehmen sowohl das Foun
dation-Model als auch das Betriebssystem entwickelt und bereitstellt, oder kommer
zieller Natur, wobei bestimmte Formen von Exklusivvereinbarungen zwischen Be
triebssystemen und Entwicklern von Foundation-Models bestehen. So priorisieren 
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Anbieter von Betriebssystemen ihre eigenen Foundation-Models durch nahtlose In
tegration, bevorzugten Zugang und verbesserte Kompatibilität – etwa Microsoft mit der 
Integration von Copilot in das Windows-Betriebssystem, das Office-Softwarepaket 
und die Cloud-Lösung Azure oder Google mit der Integration von Gemini in das And
roid-Betriebssystem und die eigene Suchmaschine. Sie können dadurch potenziell 
die Wahlmöglichkeiten der Nutzer einschränken und Barrieren errichten, die es er
schweren, zu KI-Anwendungen zu wechseln, die auf alternativen Foundation-Models 
basieren. 

⑧⑥⑤ Während Cloud-Computing als vorgelagerter Input für das Training von Founda
tion-Models eine entscheidende Rolle spielt, dient es gleichzeitig als wichtiger Ver
triebskanal auf der KI-Anwendungsebene. Cloud-Anbieter fungieren als Vermittler 
zwischen Entwicklern von Foundation-Models, Anwendern dieser Modelle und End
nutzern und ermöglichen sowohl die Bereitstellung von Foundation-Models als auch 
die KI-Anwendung. So bietet Microsoft die Foundation-Models von OpenAI über den 
Azure OpenAI Service sowie innerhalb seiner bestehenden Unternehmens-Cloud-Lö
sungen an. Google bietet über seine Google Cloud Plattform Zugang zu Foundation-
Models. Amazons Bedrock bietet Zugang zu führenden Foundation-Models unter an
derem von Anthropic, Meta, Mistral AI, Stability AI und DeepSeek. Derzeit fungieren 
solche Cloud-Plattformen als Marktplätze und bieten eine große Auswahl, wodurch 
Transaktionskosten gesenkt und die Vielfalt der KI-Modelle gefördert werden. In die
sen Umgebungen können jedoch Strategien der Selbstbevorzugung seitens großer 
Cloud-Anbieter zu erheblichen Wettbewerbsbeschränkungen führen. 

Zwischenfazit: KI-Stack zeigt bei genauerer Betrachtung differenziertes Bild 

⑧⑥⑥ Der vertikale KI-Stack zeigt bei genauerer Betrachtung ein differenziertes Bild. 
Während bei Foundation-Models und Daten eine hohe Heterogenität der Akteure zu 
erkennen ist, weisen die Hardware- und Cloud-Ebenen eine deutliche Dominanz we
niger, überwiegend US-amerikanischer Technologieunternehmen auf. Diese Unter
nehmen verfügen über eine vorteilhafte Ausgangslage, da sie oftmals auf mehreren 
Ebenen aktiv sind und ihre vertikale Integration im KI-Stack mit enormen Investitionen 
weiter vorantreiben. Alphabet/Google ist bereits heute im gesamten vertikalen KI-
Stack aktiv: Google designt eigene Chips (TPUs), betreibt eigene Cloud-Infrastruktu
ren, stellt Rechen- und Speicherkapazitäten Dritten bereit, hat über viele Jahre vielfäl
tige Daten aus seinem digitalen Ökosystem gesammelt und verfügt mit Gemini über 
eines der führenden Foundation-Models. Die Dominanz der sog. Big-Tech-Unterneh
men ist mittelfristig als gegeben anzunehmen; ein Aufholen aus deutscher bezie
hungsweise europäischer Sicht erscheint nicht realistisch. 
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⑧⑥⑦ Wettbewerbsprobleme im KI-Ökosystem können auf vielfältige Weise entstehen 
– etwa durch Exklusivvereinbarungen, datenbasierte Akquisitionen, Kopplungs- und 
Bündelungspraktiken, Erhöhung von Markteintrittsbarrieren, M&A-Aktivitäten zur Ab
werbung knapper KI-Spezialisten in Verbindung mit Technologie-Lizenzierung, unglei
chen Zugang zu proprietären Ressourcen oder vertikale Integration in eng miteinander 
verknüpften Märkten. KI ist zugleich ein Momentum technologischer Umwälzung und 
bietet die Gelegenheit für neue Akteure, in Märkte einzutreten, neue Märkte zu schaf
fen und langfristig Wettbewerbsdruck auf die etablierten Unternehmen auszuüben.  

⑧⑥⑧ Für deutsche Industrieunternehmen ergibt sich daraus ein klares Bild: Im Bereich 
der physischen Hardware sind Abhängigkeiten durch die globalen Lieferketten bedingt 
und kaum beeinflussbar. Im Bereich der Software und insbesondere auf der Anwen
dungsebene haben Industrieunternehmen jedoch vieles selbst in der Hand. Die An
wendungsebene ist diejenige Schicht, auf der deutsche Industrieunternehmen ihre 
Vorteile – proprietäre industrielle Daten und tiefe Anwendungsexpertise – ausspielen 
können. Sie ist damit der zentrale Spielraum, den eine wettbewerbsorientierte KI-Wirt
schaftspolitik schützen und weiterentwickeln sollte. 

4.2.2 Die KI-Diffusion stockt – das Kernproblem liegt in der 
organisatorischen Trägheit, verschärft durch regulato
rische Belastung  

⑧⑥⑨ Die zentrale Frage einer wettbewerbsorientierten KI-Wirtschaftspolitik ist, ob es 
in Deutschland gelingt, die Anwendungspotenziale von KI in der Breite zu erschließen. 
Während der KI-Stack-Befund die strukturellen Abhängigkeiten und Spielräume mar
kiert, entscheidet sich die wirtschaftliche Wirkung der Technologie erst dort, wo Un
ternehmen sie tatsächlich einsetzen. Genau an dieser Stelle stockt die Entwicklung. 
Die KI-Diffusion bleibt in Deutschland — gemessen an den USA und weiteren OECD-
Ländern — hinter dem Möglichen zurück, und die Heterogenität zwischen Branchen 
und Unternehmensgrößen ist ausgeprägt. 

⑧⑥⑩ Diese Diffusionslücke ist kein zufälliges Phänomen, sondern Ergebnis eines Zu
sammenspiels mehrerer Faktoren, die der folgende Abschnitt in drei Schritten analy
siert. Zunächst wird das empirische Bild der KI-Adoption in Deutschland im internati
onalen Vergleich gezeichnet. Anschließend werden die unternehmerischen und kul
turellen Ursachen der Trägheit. Schließlich wird gezeigt, wie der bestehende Rege
lungsrahmen als zusätzlicher Belastungsfaktor wirkt und die Trägheit verstärkt, statt 
sie zu überwinden. Die Diffusionslücke verweist damit auf ein ökonomisches Phäno
men, das sich nicht in einem einzelnen mikroökonomischen Marktversagen lokalisie
ren lässt, sondern erst in einem Bündel aus Marktstrukturen, organisatorischen Mus
tern und institutionellen Rahmenbedingungen sichtbar wird. 
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4.2.2.1 Empirie zeigt langsame Durchdringung in der Wirtschaft 
und schwachen Wissenstransfer aus der Forschung 

⑧⑦0 Trotz des großen Potenzials, das KI entfalten kann, zeigt sich bei der Nutzung von 
KI in Unternehmen in Deutschland ein heterogenes Gesamtbild. Während einzelne 
Unternehmen und Sektoren bereits signifikante Fortschritte bei der Implementierung 
von KI-Anwendungen verzeichnen, bleibt die Durchdringung in der Breite bislang be
grenzt. Dies geht aus einer Befragung der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2024 her
vor (Bundesnetzagentur, 2025). 26 Prozent der Kleinstunternehmen (weniger als 10 
Mitarbeitende) und 29 Prozent der Kleinunternehmen (20 bis 49 Mitarbeitende) nutzen 
KI. Bei mittelgroßen Unternehmen (50 bis 249 Mitarbeitende) und großen Unterneh
men (≥ 250 Mitarbeitende) lag der Anteil bei 45 bzw. 56 Prozent im Jahr 2024. Eine 
aktuellere Studie zeigt, dass Ende 2025 bzw. Anfang 2026 bereits 65 Prozent der Un
ternehmen in Deutschland KI einsetzen (Yotzov u. a., 2026). Im Vergleich der OECD-
Länder liegt der Anteil an Technologieadoption86 von Firmen im OECD-Durchschnitt 
bei knapp über 10 Prozent im Jahr 2024. Die KI-Adoption durch kleine und mittlere Un
ternehmen lag in Deutschland 2024 bei knapp 40 Prozent (OECD, 2025b).  

Abbildung 4.3: Einsatz von KI in deutschen Unternehmen 

 
Quelle: Bundesnetzagentur 2025. 

 

86 Gemessen als binäre Variable. 
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⑧⑦② Yotzov u. a., (2026) untersuchen die KI-Adoption von Unternehmen Im Vergleich 
der Länder Deutschland, Großbritannien, Australien und USA miteinander. Im Befra
gungszeitraum von November 2025 bis Januar 2026 ist die KI-Adoption in den USA mit 
78 Prozent der Unternehmen am höchsten. In Großbritannien liegt sie bei 71 Prozent, 
während in Deutschland 65 Prozent und in Australien 59 Prozent der Unternehmen KI 
nutzen. Über alle betrachteten Länder hinweg zeigt sich zudem, dass größere Unter
nehmen häufiger KI einsetzen. Darüber hinaus nutzen produktivere und höher entloh
nende Unternehmen häufiger KI. Besonders hoch ist die KI-Nutzung in Sektoren wie 
Finanzdienstleistungen sowie der Wissenschaft.  

Abbildung 4.4: Einsatz von KI in Unternehmen im internationalen Vergleich 

 
Quelle: Yotzov u. a., (2026) 

⑧⑦③ Darüber hinaus zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. Un
ternehmen im Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen setzen KI mit einem 
Anteil von rund 50 Prozent etwa doppelt so häufig ein wie Unternehmen in den übrigen 
Branchen. Zu den übrigen Branchen zählen unter anderem der Handel, die Energie- 
und Wasserversorgung, das verarbeitende Gewerbe, sonstige Dienstleistungen sowie 
das Baugewerbe. Hier liegen die Nutzungsanteile zwischen 16 und 26 Prozent im Jahr 
2024 (Bundesnetzagentur, 2025). Andere Erhebungen aus demselben Jahr kommen 
zu ähnlichen Ergebnissen (Statistisches Bundesamt, 2024).  

⑧⑦④ Wo KI eingesetzt wird, dominieren generative Anwendungen. Drei Viertel der nut
zenden Unternehmen setzen sie für die Erzeugung von Text, Sprache, Bildern oder Pro
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grammiercode ein, knapp 58 Prozent für die Analyse von Texten, Sprache oder Audio
signalen. Etwa ein Drittel nutzt KI zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen oder 
zur Entwicklung von Empfehlungen. Fortgeschrittenere Anwendungen kommen deut
lich seltener vor: Jeweils nur rund 15 Prozent setzen KI zur Vorhersage von Ereignissen 
oder zur Automatisierung von Steuerungs- und Robotikprozessen ein, weitere 10 Pro
zent zur Bild- und Personenerkennung. Erkennbare Unterschiede nach Unterneh
mensgröße oder Branche bestehen dabei nicht (Bundesnetzagentur, 2025).  

⑧⑦⑤ Auch im Bereich des Wissenstransfers ergibt sich ein Bild, das Probleme bei der 
Adoption von KI erkennbar macht. Deutschland zählt weltweit zu den führenden KI-
Forschungsstandorten – sowohl bei der grundlegenden als auch der angewandten 
Forschung. Dementsprechend zählen wissenschaftliche Publikationen deutscher 
Forscher regelmäßig zu den weltweit führenden (OECD, 2024). Seit 2018 ist ein deut
licher Anstieg KI-bezogener Forschungspublikationen deutscher Institute und Univer
sitäten zu beobachten. Im internationalen Vergleich belegt Deutschland damit Rang 
fünf hinsichtlich der Anzahl sowie Rang vier hinsichtlich der Qualität – gemessen an 
der Zahl der Zitationen, insbesondere in den Bereichen Robotik und Computer Vision, 
also der Interpretation visueller Informationen aus Bildern, Videos und anderen Inputs 
(OECD, 2024). Während die Forschungsaktivität insgesamt hoch ist, weist der Wis
senstransfer in die Praxis jedoch erhebliche Defizite auf.  

⑧⑦⑥ Einen Indikator für den Wissenstransfer in die Praxis stellen Patentanmeldungen 
durch Hochschulen dar. Der Anteil akademischer Patente87 an der Gesamtzahl von 
Patentanmeldungen ist in derselben Vergleichsgruppe im Zeitraum 2010 bis 2020 in 
Deutschland vergleichsweise gering. Deutschland belegt hier den vorletzten Platz 
(Wörter u. a., 2024). Auch im internationalen Vergleich zeigt sich, dass sich starke For
schungsleistung in der Wissenschaft nicht in der unternehmerischen Umsetzung wi
derspiegelt. Zum Beispiel sind lediglich vier der weltweit 50 führenden Technologieun
ternehmen europäisch.  

 

87  Ein akademisches Patent setzt mindestens die Beteiligung einer Person aus der Wissenschaft vo
raus oder die Anmeldung des Patents durch eine wissenschaftliche Einrichtung. 



4 – Eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik für die KI-Transformation 383 

 

 

Abbildung 4.5: Publikationsthemen deutscher Institutionen 

 
Quelle: OECD (2024).  

⑧⑦⑦ Diese doppelte Diffusionslücke — sowohl bei der unternehmerischen Adoption 
als auch beim Transfer aus der Forschung — wirft die Frage nach ihren Ursachen auf. 
Im Folgenden werden die unternehmerischen und kulturellen Faktoren analysiert, die 
die zögerliche KI-Adoption deutscher Unternehmen erklären. 

4.2.2.2 Organisatorische und kulturelle Faktoren machen die Träg
heit zu einer strukturellen Hürde 

⑧⑦⑧ Technologien entfalten ihre Wirkung erst, wenn sie flächendeckend eingesetzt 
und organisatorisch eingebettet sind. In Deutschland befinden sich zahlreiche etab
lierte und neue Unternehmen derzeit noch in der Phase, KI für ihre Geschäftsprozesse 
anwendbar zu machen. Dabei stoßen diese Unternehmen allerdings oftmals auf Wi
derstände. Insbesondere etablierte Unternehmen versuchen, den mit der Technolo
gie verbundenen Schock im Rahmen bekannter Prozesse und Verfahren zu verarbei
ten. Hierbei sind Widerstände relevant, die teilweise überall bestehen, teilweise aber 
auch in Deutschland und Europa besonders ausgeprägt sind. In der Gesamtheit zeigt 
sich der Befund der Monopolkommission: ein Bündel aus Marktstrukturen, institutio
nellen Beharrungstendenzen, kulturell beeinflusster Risikoneigung und Second-Best-
Problematiken, welches sich nicht in einem einzelnen Marktversagen lokalisieren 
lässt, sondern wirtschaftspolitisch in seiner Gesamtheit adressiert werden muss. 

⑧⑦⑨ Allgemein zeigt die Literatur, dass es in Unternehmen oftmals bei der Technolo
gieadaption zu Problemen mit etablierten Strukturen kommen kann. Henderson und 
Clark (1990) führen dies darauf zurück, dass Führungskräfte ihre Organisationen um 
bestehende Technologien herum aufgebaut haben. Dies erhöht die Wechselkosten 
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für Unternehmen beim Übergang zu neuen Technologien. Darüber hinaus spielen Ma
nagementpraktiken eine wichtige Rolle, da sie entscheidend dafür sind, Produktivi
tätsgewinne aus der Einführung neuer Informationstechnologien zu realisieren 
(Bloom/Van Reenen, 2007). Managerinnen und Manager können zudem Anreize ha
ben, Risiken von Innovationen zu vermeiden. Scheitern Innovationsprojekte oder blei
ben die erwarteten Produktivitätsgewinne aus, besteht für sie die Gefahr, dass nega
tive Ergebnisse ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zugeschrieben werden, ohne 
hinreichend zu berücksichtigen, dass der Erfolg von Innovationen auch von Unsicher
heiten und Zufallsfaktoren abhängt. Dies kann reputative Risiken für Führungskräfte 
mit sich bringen. Eine offene Fehlerkultur kann dazu beitragen, solche Formen von Ri
sikoaversion zu verringern.  

⑧⑦⑩ So wird die organisatorische Trägheit zu einer strukturellen Hürde bei der KI-
Transformation. Diese unternehmerische Trägheit ist nicht zufällig in der deutschen 
Wirtschaft besonders ausgeprägt. Sie hängt eng mit der historischen Erfolgsge
schichte zusammen: Über Jahrzehnte haben deutsche Industrieunternehmen ihre Po
sition im internationalen Wettbewerb durch Überlegenheit bei Systemen, Kompeten
zen und Prozessen gefestigt. Ermöglicht wurde dies durch eingespielte Lieferantenbe
ziehungen, hochspezialisierte Wertschöpfungsketten, regulatorische Absicherungen 
und austarierte Mitbestimmungsstrukturen. Genau dieser Erfolg wird durch KI nun 
grundlegend herausgefordert, weil die Technologie nicht inkrementelle Verbesserung, 
sondern strukturelle Anpassung verlangt. In der ökonomischen Theorie wird dieser 
Mechanismus als "competency trap" beschrieben: Organisationen werden in ihren er
folgreichen Routinen so kompetent, dass sie an ihnen festhalten, auch wenn Umwelt
bedingungen sich grundlegend ändern (Levinthal/March, 1993; Levitt/March, 1988). 
Was lange als Stärke wirkte, wird damit in der Transformationsphase zur Hürde (Chris
tensen, 1997). 
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⑧⑧0 Hinzu kommt ein spezifisch deutscher Verstärker in Form einer vergleichsweise 
stark ausgeprägten juristischen Vorsicht in unternehmerischen Entscheidungen. Sie 
zeigt sich in einer ausgeprägten Compliance-Kultur, einem höheren Anteil juristischer 
Funktionen in Führungsgremien als in vergleichbaren Volkswirtschaften und in einer 
im EU-Vergleich tendenziell restriktiveren Anwendung daten- und persönlichkeits
rechtlicher Regime. Auch in den von der Monopolkommission geführten Gesprächen 
wurde dieser Aspekt mehrfach benannt: Aus den Gesprächen entstand der Eindruck, 
dass Rechtsrisiken und regulatorische Rahmenbedingungen die Vorsicht bei KI-Inves
titionsentscheidungen verstärken und ökonomische Chancen dadurch teilweise in 
den Hintergrund treten. Was in stabilen industriellen Umgebungen als sorgfältiger Ri
sikoumgang wirkt, kann in einer schnellen, durch Unsicherheit geprägten Technolo
gietransformation, als zusätzliche Hürde wirken. 

⑧⑧② Neben dieser strukturell-kulturellen Kernursache gibt es einen zweiten Strang, 
der erklärt, warum Unternehmen mit KI-Investitionen und -Adoption zögern: ökono
misch rationale Wartegründe. Sie sind analytisch von organisatorischer Trägheit zu 
unterscheiden, weil sie nicht aus unternehmerischen Beharrungstendenzen folgen, 
sondern aus nachvollziehbaren Investitionskalkülen. Im Aggregat führen sie dennoch 
zum gleichen Befund — einer verzögerten Diffusion in der Breite. Konkret zeigen sich 

Box 4.4: Insights aus der Praxis zu organisatorischer Trägheit 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
Bei den Gesprächen der Monopolkommission ergab sich ein gemisch
tes Bild.  

Einerseits wurde darauf verwiesen, dass es beim Einsatz von KI in den 
Unternehmen ein kulturelles Gefälle gäbe. So würde KI besonders in 
Nord- und Südamerika sowie Asien sehr gut angenommen und auch in 
Osteuropa sei die Akzeptanz gut. In Westeuropa sei die Skepsis hinge
gen größer, was mit einer stärkeren Angstkultur zusammenhänge. Teil
weise bestünde Angst der Belegschaft davor, durch eine KI ersetzt zu 
werden. 

Andererseits wird aber auch berichtet, dass KI-Projekte oft aus der Be
legschaft selbst durch einzelne besonders motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter („grassroots movement“) initiiert würden. 
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zwei Mechanismen. Erstens ist bei KI ein klarer Trend zu kontinuierlichen Verbesse
rungen der Modelle erkennbar. Unternehmen haben dadurch Anreize, mit der Einfüh
rung einer Technologie zu warten, um von späteren leistungsfähigeren und ausgereif
teren Versionen zu profitieren (Hoppe, 2002). Zweitens können Unsicherheiten über 
den Erfolg der KI-Nutzung, etwa hinsichtlich der tatsächlichen Produktivitätssteige
rung und ihrem wirtschaftlichen Wert, den Unternehmen ebenso Anreize geben, mit 
der Einführung zu warten, bis andere Unternehmen erste Erfahrungen mit der Techno
logie gesammelt haben. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Informationen lassen 
sich Erwartungen über den Nutzen der Technologie besser einschätzen (Hoppe, 
2002).  

⑧⑧③ Die Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass in einem Großteil der Fälle die ange
strebten Ziele erreicht wurden. Konkret wurden bei 20 Prozent der Unternehmen die 
Erwartungen übertroffen. Für 55 Prozent der Unternehmen wurden die Erwartungen 
weitestgehend erfüllt, während sie für 18 Prozent nur teilweise erfüllt wurden. Bei wei
teren 4 Prozent der Unternehmen wurden die Erwartungen nahezu gar nicht erfüllt. Für 
die verbleibenden 3 Prozent ist eine Bewertung derzeit noch nicht möglich. Gleich
wohl sieht ein Großteil der Unternehmen, die bereits KI einsetzen oder deren Einsatz 
grundsätzlich offen gegenüberstehen, erhebliches Potenzial in der KI-Nutzung (Bun
desnetzagentur, 2025). 

⑧⑧④ Dieses positive Bild relativiert die Trägheit nicht, sondern bestätigt sie. Befragt 
wurden Unternehmen, die bereits investiert haben und damit eine Selbstauswahl dar
stellen: Sie haben die Vorbehalte überwunden, vermutlich auch, weil ihre Projekte 
vielversprechende Erfolgsaussichten boten. Der eigentliche Befund liegt im Umkehr
schluss — bei jener großen Mehrheit der Unternehmen, die noch nicht oder nur zöger
lich investiert haben. Im Zusammenwirken mit einer ausgeprägten Risikoaversion 
kann dies dazu führen, dass Unternehmen KI-Investitionen trotz langfristig bestehen
derer Potenziale aufschieben. Für einzelne Unternehmen kann ein später Einstieg ra
tional erscheinen, gesamtwirtschaftlich verlangsamt dieses Verhalten jedoch die 
breite Diffusion von KI. Die Hürde des breiten Ausrollens lässt sich aus eigener Kraft 
des Markts daher kaum nehmen. 
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⑧⑧⑤ Zur strukturell-kulturellen Trägheit und den rationalen Wartegründen tritt ein drit
ter Strang hinzu, der ebenfalls die KI-Adoption hemmt: Faktoren, die nicht im Verhal
ten der Unternehmen liegen, sondern in den Bedingungen, unter denen sie agieren. 
Dazu gehören die Wettbewerbsintensität auf den jeweiligen Märkten und die Verfüg
barkeit qualifizierter Fachkräfte. Beide wirken als Verstärker — sie schaffen oder hem
men die Anreize und Voraussetzungen für die Aufnahme einer neuen Technologie.  

Box 4.5: Insights aus der Praxis zu Messbarkeit des Impacts 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
Einige Unternehmen berichteten, dass der Einsatz von KI oft unter
bleibe, da der Return On Investment (ROI) erst zu spät eintrete. Erfolge 
er nicht voraussichtlich binnen eines Jahres, unterbleibe eine Investi
tion. Kleinere Unternehmen warteten zunächst auch eher ab, bis sie – 
wie bei ihren Konkurrenten – klare Vorteile erkennen könnten und wür
den KI erst dann einsetzen, wenn ihnen die Technik als ausgereift er
schiene (Second-Mover-Vorteil). Der eigene KI-Einsatz erfolge manch
mal auch erst dann, wenn bei einem Konkurrenten klare Kostenvorteile 
erkennbar würden und man nicht mehr wettbewerbsfähig sei.  

Ein Unternehmen berichtete, dass nur in etwa 10 % der Fälle KI-Anwen
dungen nach Proof-of-Concept-Tests fortgeführt würden.  

Im industriellen Kontext müsse eine KI zudem teilweise viel bessere Er
gebnisse liefern als im Consumer-Bereich, um überhaupt einen ROI zu 
generieren, da auch eine geringe Fehlerrate zu katastrophalen und da
mit inakzeptablen Ergebnissen (z. B. Personenschäden) führen könne.  
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⑧⑧⑥ Die Wettbewerbsintensität auf einem Markt hat einen maßgeblichen Einfluss da
rauf, wie schnell Unternehmen neue Technologien adoptieren. In wettbewerbsinten
siven Märkten haben Unternehmen stärkere Anreize, in neue Technologien zu inves
tieren, um ihre Produktivität zu steigern und sich gegenüber Wettbewerbern zu diffe
renzieren. Die Technologieadoption wirkt hier als strategisches Instrument zur Siche
rung der eigenen Marktposition. Die empirische Evidenz stützt einen monoton positi
ven Zusammenhang: Bloom et al. (2016) zeigen, dass der Wettbewerbsschock durch 
chinesische Importe die Adoption von Informationstechnologien und die Innovations
aktivität in europäischen Unternehmen erhöht hat. Babina et al. (2024) finden für KI-
Investitionen einen entsprechenden Befund mit stärkeren Effekten in wettbewerbsin
tensiveren Branchen. Für die deutsche Wirtschaft folgt daraus: In Sektoren mit gerin
gerem Wettbewerbsdruck – etwa in regulatorisch geschützten Branchen oder in 
Marktnischen mit hoher Standortbindung – sind die Anreize zur Adoption systematisch 
schwächer als in international wettbewerblichen Sektoren wie dem Finanzdienstleis
tungssektor oder dem Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen. Diese struktu
relle Bedingung verstärkt die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene or
ganisatorische Trägheit und erschwert eine breite KI-Diffusion zusätzlich.  

Box 4.6: Insights aus der Praxis zu KI-Adoption in Deutschland und Größe der 
Unternehmen 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
Hinsichtlich des Einflusses der Unternehmensgröße auf den Einsatz von 
KI wurden von den Unternehmen unterschiedliche Positionen vertreten. 
Einerseits wurde berichtet, dass die Größe der Unternehmen weniger 
ausschlaggebend für den Einsatz von KI sei. Kleinere Unternehmen ver
fügten über kürzere Entscheidungswege. Andererseits wurde berichtet, 
dass etwa der Einsatz von KI in der Verwaltung der Unternehmen ein 
Problem für kleine und mittlere sowie dezentral organisierte Unterneh
men sei, da diese kaum über Skalierungsmöglichkeiten verfügten und 
sich ein Einsatz so kaum lohne.  

Demgegenüber steht die empirische Literatur, die ein anderes Bild 
zeichnet. Große Unternehmen setzen KI deutlich häufiger ein als kleine 
und mittlere Unternehmen (OECD, 2025c). 
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⑧⑧⑦ Ein harter Faktor für die KI-Adoption in Deutschland und Europa ist außerdem die 
Verfügbarkeit von KI-Fachkräften. Die Einführung und Nutzung von KI-Systemen erfor
dern spezifische Kompetenzen, die über allgemeine IT-Kenntnisse hinausgehen. 
Ohne entsprechendes Personal sind Unternehmen häufig nicht in der Lage, geeignete 
KI-Anwendungsfälle zu identifizieren und KI-Systeme effizient zu entwickeln. Die 
Knappheit an KI-Fachkräften stellt ein enormes Hindernis im Innovationsprozess dar. 
So stellt der Fachkräftemangel insbesondere für hochproduktive Unternehmen eine 
wesentliche Innovationsbarriere dar. In der Literatur wird dabei Produktivität häufig 
am Umsatz pro Beschäftigten gemessen. Coad u. a. (2016) zeigen, dass hochproduk
tive Unternehmen häufiger mit der Nachfrage nach innovativen Produkten konfrontiert 
sind und sich an der Grenze des technologischen Fortschritts befinden. Dies führt 
dazu, dass diese Unternehmen eine besonders hohe Nachfrage nach Fachkräften mit 
entsprechenden technologischen Kenntnissen aufweisen. Die Knappheit an KI-Fach
kräften empirisch und nicht lediglich anekdotisch zu quantifizieren, stellt jedoch eine 
Herausforderung dar. Ein Indikator für den Fachkräftemangel sind Stellenausschrei
bungen. Zwischen den Jahren 2019 und 2024 entfielen durchschnittlich ein Prozent 
aller Online-Stellenausschreibungen auf KI-Entwicklerinnen und -Entwickler, mit ei
nem leichten Anstieg im Zeitverlauf (Weeke, 2025). 

⑧⑧⑧ Im OECD-Vergleich zeigt sich der Fachkräftemangel als bedeutender hemmen
der Faktor: IKT-Fachkräfte und weiterführende Bildung sind stark positiv mit der KI-
Adoption korreliert (Calvino u. a., 2026). Unternehmen reagieren auf diese Knappheit 
unter anderem durch die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland — sichtbar 
in der deutlich höheren Anzahl englischsprachiger Stellenausschreibungen im Ver
gleich zu Positionen mit vergleichbarem Anforderungsniveau im selben Unternehmen 
(Grillo, 2024). Darüber hinaus stellt das Upskilling des bestehenden Personals — der 
gezielte Erwerb zusätzlicher Kompetenzen — eine weitere Strategie dar. Angesichts 

Box 4.7: Insights aus der Praxis zum Fachkräftemangel 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
Einige Unternehmen berichteten auch der Monopolkommission vom 
Problem, geeignetes Personal zu akquirieren. Dieses sei zudem kaum 
bezahlbar. Teilweise wurde die Ausbildung an deutschen Hochschulen 
kritisiert. Zum Teil erfolgten Einstellungen nicht in Deutschland, sondern 
nur im Ausland. Für diese Entscheidung seien auch hohe Arbeitskosten 
in Deutschland ausschlaggebend.  
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des ausgeprägten Mangels bleibt diese Maßnahme jedoch eine Teillösung: Unterneh
men berichten von fehlender Bereitschaft zur Weiterqualifizierung innerhalb der Be
legschaft, und auch bei der Rekrutierung internationaler Fachkräfte bestehen zusätz
liche Hürden, etwa sprachliche Anforderungen im öffentlichen Sektor oder aufent
haltsrechtliche Restriktionen.  

⑧⑧⑨ Schließlich wirkt die Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes als eigenständige 
Bedingung für die Adoption von KI. Die produktive Nutzung von KI erfordert oft eine 
Neuorganisation von Arbeitsabläufen, eine Umverteilung von Aufgaben sowie die Wei
terentwicklung oder Umsetzung von Personal. Wo solche Anpassungen mit hohen 
Restrukturierungskosten und einem als starr empfundenen Kündigungsschutz ver
bunden sind, sinkt der erwartete Nettoertrag einer Einführung, sodass Unternehmen 
zögern, da sie die Produktivitätsgewinne nur eingeschränkt realisieren können (Bar
telsman u. a., 2016). Zugleich behindern Mobilitätshemmnisse die Reallokation qua
lifizierter Arbeitskräfte zu technologisch dynamischen Unternehmen, sodass sich die 
Diffusion von KI auch über den Arbeitsmarkt verlangsamt. Dieser Befund deckt sich 
mit der in 🡭Kapitel 1 dokumentierten Beobachtung, dass die Wertschöpfung im ver
arbeitenden Gewerbe zurückgeht, die Beschäftigung aber weitgehend stabil bleibt – 
ein Hinweis auf hohe Anpassungskosten – und stützt die dort ausgesprochene Emp
fehlung, berufliche Mobilität zu erleichtern und die Wirkung von Kündigungsschutz 
und Lohnnebenkosten auf Mobilität und Einstellungen zu prüfen. 

⑧⑧⑩ In der Summe zeigt sich: Die unternehmerische und kulturelle Trägheit, die rati
onalen Wartegründe und die Restriktionen aus Marktstruktur und Arbeitsmarktrigidität 
wirken zusammen und verstärken sich gegenseitig. Sie erklären den empirischen Be
fund der zögerlichen KI-Diffusion in Deutschland weitgehend aus dem Inneren der 
Wirtschaft heraus. Hinzu kommt ein vierter Faktor, der von außen wirkt und die Lage 
zusätzlich erschwert: der bestehende Rechtsrahmen.  

4.2.2.3 Rechtsunsicherheit und Überregulierung verstärken die 
Trägheit 

⑧⑨0 Zu den Faktoren, die aus dem Inneren der Wirtschaft heraus die KI-Adoption 
hemmen, tritt der bestehende Rechtsrahmen als zusätzlicher Belastungsfaktor hinzu. 
Er wirkt nicht eigenständig als Ursache der Trägheit, verstärkt sie aber in zweifacher 
Hinsicht: Rechtsunsicherheit erhöht die Schwelle für Investitionsentscheidungen, 
weil Unternehmen die regulatorischen Folgen ihrer KI-Anwendung nicht zuverlässig 
abschätzen können. Hohe Compliance-Anforderungen — insbesondere durch die KI-
Verordnung der EU — belasten ressourcenschwächere Unternehmen überproportio
nal. Beides zusammen liefert jenen Unternehmen, die ohnehin zum Abwarten neigen, 
scheinbar rationale Gründe, weiter abzuwarten. 
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⑧⑨② In Unternehmensbefragungen wird Rechtsunsicherheit durchweg als gewichti
ges Hemmnis identifiziert. In der Umfrage der Bundesnetzagentur gaben 54 Prozent 
der befragten Unternehmen Rechtsunsicherheit als Herausforderung an (Bundes
netzagentur, 2025, S. 23), in der DIHK-Digitalisierungsumfrage wurden rechtliche Un
sicherheiten als größte Herausforderung bei der Datennutzung genannt (DIHK, 2026). 
Eine repräsentative Bitkom-Befragung kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: 53 Pro
zent der Unternehmen nennen rechtliche Unsicherheit als wichtigstes Hemmnis, 48 
Prozent verweisen auf hohe Anforderungen an den Datenschutz (Bitkom, 2026, S. 30). 
Eine genauere Aufschlüsselung nach Art der Rechtsunsicherheiten erfolgt in den Be
fragungen jedoch nicht. 

⑧⑨③ In der Bitkom-Studie wird auch auf Einzelheiten hinsichtlich der KI-Verordnung 
eingegangen. Diese wird eher kritisch bewertet und 56 Prozent der befragten Unter
nehmen sehen darin mehr Nach- als Vorteile (Bitkom, 2026, S. 45). Dementspre
chend ist die mit 46 Prozent an Nennungen zweithäufigste an die Bundesregierung ge
richtete Forderung der Unternehmen, die KI-Verordnung zu reformieren (Bitkom, 
2026, S. 47). Konkret rechnen 93 Prozent der Unternehmen, die voraussichtlich unter 
den Regelungsbereich der KI-Verordnung fallen, mit hohem oder sehr hohem Umset
zungsaufwand (Bitkom, 2026, S. 45). Gleichzeitig waren 30 Prozent der befragten Un
ternehmen noch mit der Prüfung beschäftigt, ob ihr Unternehmen überhaupt von der 
KI-Verordnung betroffen ist (Bitkom, 2026, S. 44). 

⑧⑨④ In einer nicht repräsentativen Befragung von 152 Tech-Startups durch den Bit
kom („Startup Report 2025“) gaben 63 Prozent der befragten Unternehmen an, dass 
übertriebene Regulierung der Grund sei, warum Produkte wie OpenAIs ChatGPT nicht 
in der EU entwickelt würden. 45 Prozent gaben an, dass die KI-Verordnung das jewei
lige Startup in der Nutzung bzw. Entwicklung von KI einschränken werde und 43 Pro
zent, dass das jeweilige Start-up mit der KI-Verordnung einen Wettbewerbsnachteil 
gegenüber Unternehmen etwa aus den USA oder China habe (Bitkom, 2025, S. 33). 
Damit wirkt der bestehende Regelungsrahmen nicht nur als Hemmnis für die Adoption 
bei etablierten Unternehmen, sondern auch als Standortnachteil für junge Unterneh-
men, die KI-Anwendungen entwickeln wollen. 
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⑧⑨⑤ Im Detail nannten die Gesprächspartner der Monopolkommission mehrere As
pekte fehlender Rechtssicherheit. Erstens sei die KI-Verordnung nicht hinreichend ko
härent mit anderen, sektorspezifischen Regulierungen wie etwa der Maschinenver
ordnung. Beispielsweise werde das sehr wichtige Tatbestandsmerkmal „Sicherheits
bauteil“ in der KI-Verordnung bzw. Maschinenverordnung unterschiedlich definiert. 
Zweitens bestehe Unklarheit darüber, inwieweit Kooperationen im KI-Bereich vom 
Kartellverbot erfasst seien. Diesbezüglich waren die Angaben gegenüber der Mono
polkommission allerdings widersprüchlich. Drittens sei die Erstellung technischer 
Spezifikationen — der sogenannten harmonisierten Normen — komplex und nicht 
rechtzeitig abgeschlossen worden, was die Anwendung der Verordnung erschwere 
und daher eine Verschiebung des Geltungsbeginns zwingend erforderlich sei.  

⑧⑨⑥ Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung wurden gegenüber der Monopolkom
mission mehrere Punkte kritisiert. Die Anforderungen einschlägiger Gesetze — insbe
sondere der KI-Verordnung — seien für kleine und mittlere Unternehmen zu hoch. Sie 
seien zudem teilweise unüberlegt aus dem B2C-Bereich auf B2B-Sachverhalte über
tragen worden, obwohl industrielle Anwendungen ganz andere Anforderungen etwa 
an die Fehlertoleranz stellten. Hinzu kämen horizontale und vertikale Mehrfachzu
ständigkeiten zwischen einzelnen Ministerien sowie zwischen Bund und Ländern. Die 
Anforderungen an die Datenqualität für Hochrisiko-KI-Systeme seien für Open-
Source-Lösungen zu hoch. Kleinere Unternehmen könnten die Regelungslast — an
ders als größere — kaum bewältigen; lange Compliance-Prüfungen in Verkaufspro
zessen seien für sie finanziell nicht tragbar. Angebote großer Unternehmen im KI-Be
reich seien schon deshalb attraktiver, weil sie ihren Kunden gegenüber eine Rechts
konformität garantieren könnten. 

Box 4.8: Insights aus der Praxis zur Regulierung 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
In den Gesprächen mit der Monopolkommission wurde die KI-Verord
nung überwiegend nicht grundsätzlich kritisiert, sondern in ihrer konkre
ten Ausgestaltung. Genannt wurden insbesondere bestehende Rechts
unsicherheiten und ein als zu hoch empfundenes Regulierungsniveau, 
das kleinere Unternehmen gegenüber größeren benachteiligt. 
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4.2.3 Langfristig droht eine Verfestigung der Marktkonzent
ration, die wettbewerbsorientierte wirtschaftspoliti
sche Antworten erfordert  

⑧⑨⑦ In der Gesamtschau zeigt sich ein vielschichtiges Bild der Diffusionslücke: Em
pirisch bleibt die KI-Adoption deutscher Unternehmen im internationalen Vergleich 
zurück, und auch der Transfer aus der starken deutschen KI-Forschung in unterneh
merische Anwendung gelingt nur unzureichend. Erklärt wird diese Lücke durch ein Zu
sammenwirken unternehmerischer Beharrungstendenzen, kulturell verankerter Risi
koaversion, rational nachvollziehbarer Wartegründe, struktureller Marktbedingungen 
und ressourcenseitiger Restriktionen — verstärkt durch einen Regelungsrahmen, der 
Rechtsunsicherheit erzeugt und kleinere Unternehmen überproportional belastet. Die 
Diffusionslücke lässt sich nicht in einem einzelnen Marktversagen lokalisieren, son
dern verweist auf ein Bündel struktureller Faktoren, das wirtschaftspolitisch in seiner 
Gesamtheit adressiert werden muss. 

⑧⑨⑧ Die Diagnose der Diffusionslücke bei deutschen Unternehmen erlaubt zunächst 
eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Lage. Die wirtschaftliche Wirkung einer 
Querschnittstechnologie wie KI entfaltet sich jedoch über längere Zeiträume und in 
diesen Zeiträumen verändern sich Marktstrukturen, Wettbewerbsverhältnisse und In
novationsdynamiken nachhaltig. Eine wettbewerbsorientierte KI-Wirtschaftspolitik 
muss daher nicht nur den aktuellen Befund einer langsamen Adoption, sondern auch 
die langfristigen strukturellen Folgen der KI-Transformation in den Blick nehmen. 

⑧⑨⑨ Die Wirkung disruptiver Technologien beschreibt die ökonomische Theorie seit 
Schumpeter (1942) als Prozess kreativer Zerstörung: Neue, innovative Unternehmen 
oder Geschäftsmodelle verdrängen etablierte Strukturen, weniger produktive Unter
nehmen verlieren Marktanteile oder scheiden aus, und es entstehen Spielräume für 
neue Akteure. Der Motor dieses Prozesses sind Unternehmen, die durch Innovationen 
temporäre Monopolrenten erzielen, bevor Imitatoren diese durch Wettbewerb erodie
ren. Ohne die Aussicht auf Monopolrenten würden keine riskanten Investitionen in In
novationen getätigt. Der relevante Wettbewerb findet demnach nicht über Preise, son
dern über Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle statt. So führt dieser dynami
sche Wettbewerb dazu, dass etablierte Unternehmen, die nicht mehr innovativ sind, 
aus dem Markt ausscheiden. Ein Marktversagen sieht er entsprechend in Unterinves
titionen in Innovationen. 

⑧⑨⑩ Aghion und Howitt (1992) haben diesen Gedanken in die endogene Wachstums
theorie überführt und gezeigt, dass langfristiges Wirtschaftswachstum maßgeblich 
auf solchen Innovationsdynamiken beruht. Sie zeigen ein Spannungsverhältnis zwi
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schen privatem Innovationsanreiz und sozialem Wohlfahrtsoptimum. Da der Innova
tor die negativen Externalitäten, die er durch die Entwertung bestehender Technolo
gien erzeugt, nicht internalisiert, kann die gleichgewichtige Forschungs- und Entwick
lungs (F&E)-Intensität sowohl über als auch unter dem sozialen Optimum liegen. So 
ist der Prozess der kreativen Zerstörung wachstumsfördernd, aber nicht notwendiger
weise wohlfahrtsoptimal. Acemoglu und Restrepo (2018) verdeutlichen darüber hin
aus, wie technologischer Wandel Arbeitsmärkte, Kapitalstrukturen und Wertschöp
fungsketten transformiert. Idealtypisch verläuft kreative Zerstörung in zwei Bewegun
gen: Sie öffnet Märkte für innovative Akteure, und sie schließt gleichzeitig veraltete Ge
schäftsmodelle. 

⑧⑩0 Im Fall der KI ist jedoch fraglich, ob die idealtypische Dynamik kreativer Zerstö
rung tatsächlich Markteintritte und Wettbewerb fördert. Die strukturellen Merkmale 
der Technologie sprechen vielmehr dafür, dass hohe Konzentration und intensive In
novationstätigkeit gleichzeitig auftreten können. Dies ist dann mit dem Risiko verbun
den, dass Markteintritte und Anschlussinnovationen durch etablierte Akteure strate
gisch unterbunden werden (Autor u. a., 2020; Cunningham u. a., 2021). 

⑧⑩② Drei in der Diagnose entlang des Stacks bereits identifizierte Mechanismen – 
Skaleneffekte (Abschnitte 🡭4.2.1.2 und 🡭4.2.1.4), Netzwerkexternalitäten in digita-
len Ökosystemen (Abschnitt 🡭4.2.1.5) und Datenfeedbackschleifen (Abschnitt 
🡭4.2.1.3) – wirken in der Aggregation als langfristige Konzentrationstreiber 

⑧⑩③ Die Auswirkungen auf Unternehmen und Märkte sind daher vielschichtig. Erfolg
reiche Innovatoren gewinnen Marktanteile und wachsen, während weniger produktive 
Unternehmen an Bedeutung verlieren oder den Markt verlassen. Gleichzeitig ist Pro
duktinnovation häufig stark konzentriert, sodass ein kleiner Teil der Unternehmen ei
nen großen Anteil neuer Produkte hervorbringt (Berlingieri u. a., 2025). Dass kann dazu 
führen, dass Wettbewerb sich intensiviert und die Marktkonzentration steigt. Zudem 
weisen kleinere Unternehmen eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit auf, 
wachsen im Erfolgsfall jedoch schneller als größere, bei gleichzeitig höherer Varianz 
der Wachstumsraten (Klette/Kortum, 2004). Nachfolgende Unternehmen stehen da
bei vor besonderen Herausforderungen. Mit zunehmender Komplexität neuer Techno
logien wie KI steigen die Anforderungen an die Fähigkeiten, externes Wissen aufzuneh
men und zu verarbeiten. Unternehmen mit geringerer technologischer Leistungsfähig
keit haben daher größere Schwierigkeiten, zu führenden Unternehmen aufzuschließen 
(Berlingieri et al., 2025).  

⑧⑩④ Hinzu kommt das Phänomen sogenannter Killer-Akquisitionen, bei denen etab
lierte Unternehmen junge Konkurrenten frühzeitig aufkaufen, um deren Anschlussin
novationen aus dem Markt zu nehmen. Bei KI-Märkten ist dieses Risiko ausgeprägt, 
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weil führende Technologieunternehmen über die finanziellen Mittel und die strategi
schen Anreize verfügen, gezielt jene Start-ups zu erwerben, deren Technologien ihre 
eigene Marktposition gefährden könnten. 

⑧⑩⑤ Für Deutschland und Europa ergibt sich aus der Kombination der bisherigen Be
funde eine besonders verwundbare Lage. Die langsame KI-Adoption deutscher Unter
nehmen verzögert nicht nur die kurzfristigen Produktivitätsgewinne, sondern ver
schärft auch das langfristige Risiko, dass sich die Marktkonzentration auf den vorge
lagerten Stack-Ebenen verfestigt — ohne dass deutsche oder europäische Akteure als 
ernsthafte Wettbewerber in Erscheinung treten. Hinzu kommt eine vergleichsweise 
schwache Exit-Dynamik: Im internationalen Vergleich scheiden in Deutschland weni
ger produktive Unternehmen seltener aus dem Markt aus als etwa in den USA. Strenge 
Kündigungsschutzregelungen und staatliche Fördermaßnahmen können dabei als 
implizite Subventionierung des Fortbestehens weniger produktiver Unternehmen wir
ken — was die Reallokation von Kapital und Arbeit in dynamischere Sektoren verlang
samt. Damit fehlen Deutschland und Europa zentrale Voraussetzungen, um die Dy
namik kreativer Zerstörung produktiv nutzen zu können. Wie in Abschnitt 🡭1.3.3 ge
zeigt, wachsen gerade Hightech-Unternehmen schneller und generieren mehr Wohl
stand als die alten Industrien. 

⑧⑩⑥ Die Diagnose zeigt damit ein doppeltes Bild: kurzfristig eine Diffusionslücke, die 
durch unternehmerische Trägheit, kulturelle Risikoaversion, Marktstrukturen, Res
sourcenmangel und einen belastenden Regelungsrahmen erklärt wird; langfristig die 
Gefahr, dass sich Marktkonzentrationen verfestigen, ohne dass deutsche und euro
päische Akteure ihren Spielraum auf der Anwendungsebene nutzen. Dieses Transfor
mationsversagen lässt sich nicht durch Marktkräfte allein lösen. Erforderlich ist eine 
koordinierte wirtschaftspolitische Antwort, die wettbewerbsrechtliche, regulatorische 
und industriepolitische Instrumente zusammenführt. Die folgenden Abschnitte entwi
ckeln dazu Empfehlungen. 

4.3 Drei Instrumente einer wettbewerbsorientierten 
KI-Wirtschaftspolitik 

⑧⑩⑦ Aus der Diagnose folgt eine zweistufige wirtschaftspolitische Aufgabe: Primär 
geht es darum, die Diffusion von KI in die Breite der deutschen und europäischen Wirt
schaft zu ermöglichen und KI-Märkte offen zu halten. Sekundär geht es darum, die 
Möglichkeit zu wahren, an einzelnen Stellen des KI-Stacks europäisch aufzuholen. 
Beides erfordert staatliches Anschieben, weil die strukturell verankerte Trägheit durch 
Marktkräfte allein nicht zu überwinden ist. Hier sollte der Staat innovationsfreundliche 
Rahmenbedingungen setzen. Es ist davon auszugehen, dass sich die technologische 
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Entwicklung rasant fortsetzen wird. Europa sollte die Voraussetzungen dafür schaf
fen, bei der nächsten Welle von KI-Innovationen führend zu sein. Dafür braucht es ein 
radikales Innovationsprogramm, das auf Sprunginnovationen („leapfrogging“) abzielt. 

⑧⑩⑧ Eine strategische und wettbewerbsorientierte KI-Wirtschaftspolitik bedeutet, 
dieses Grundproblem zu erkennen und an mehreren Stellen zugleich zu adressieren. 
Sie wirkt dabei auf drei Ebenen. Auf der ersten Ebene sollten sich Maßnahmen daran 
ausrichten, wie sie das Primärziel der breiten Diffusion und das Sekundärziel der eu
ropäischen Anschlussfähigkeit beim Stack befördern. Auf der zweiten Ebene ist eine 
durchgängige Leitplanke zu beachten: Alle Maßnahmen müssen die Stärkung des 
Wettbewerbs im Blick behalten und dürfen den Wettbewerb keinesfalls gefährden. 
Auf der dritten Ebene, d.h. hier auf der Ebene einzelner Märkte, können Maßnahmen 
schließlich anhand des klassischen Instruments der Marktversagensdiagnose geprüft 
und angepasst werden. 

4.3.1 Wettbewerbsrecht KI-spezifisch schärfen 

⑧⑩⑨ Das Wettbewerbsrecht ist das Kerninstrument, um Märkte offen zu halten und 
wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen zu unterbinden. Gerade bei der digita
len Machtkonzentration steht es allerdings unter Druck: Ihm werden erhebliche Defi
zite attestiert bei der Durchsetzung, dem Verfahrenstempo und der Fähigkeit, digitale 
Machtkonzentration zu verhindern, bevor sie irreversibel wird (Podszun, 2025). So 
konnten wenige große Technologieunternehmen entstehen, die zahlreiche Märkte be
herrschen, Abhängigkeiten schaffen und demokratische Kontrollmechanismen unter
graben können.  

⑧⑩⑩ Die entscheidende Frage ist jedoch nicht, ob das Wettbewerbsprinzip noch gilt. 
Es gilt. KI wird ein Härtetest, bei dem sich zeigt, ob der Staat willens und fähig ist, das 
Wettbewerbsrecht mit der nötigen Konsequenz durchzusetzen. Diese Konsequenz ist 
die Voraussetzung dafür, dass sich die in der Diagnose beschriebenen Abhängigkeiten 
auf den vorgelagerten Stack-Ebenen nicht zu dauerhaften Machtpositionen verfesti
gen.  

⑨00 Im Folgenden werden drei Ansatzpunkte entwickelt, um den Wettbewerb bei KI 
zu sichern. Erstens sollten der Digital Markets Act (DMA, Verordnung (EU) 2022/1925) 
gezielt um KI-Dienste erweitert, Cloud-Dienste designiert und der DMA sowie das 
Wettbewerbsrecht entschlossen durchgesetzt werden, um die Offenheit der zentralen 
Wertschöpfungsebenen zu wahren. Zweitens sollte für industrielle Datenkooperatio
nen mehr Rechtssicherheit geschaffen werden, damit europäische Industrieunter
nehmen ihren komparativen Vorteil bei proprietären Daten auch ausschöpfen kön
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nen. Drittens sollten die Wettbewerbsbehörden mit der Kontrollpunktanalyse ein In
strument einsetzen, das Konzentrationsdynamiken in KI-Märkten frühzeitig erkennbar 
macht.  

4.3.1.1 Liste zentraler Plattformdienste des Digital Markets Act um 
KI-Dienste ergänzen, Verhaltenspflichten für Cloud- und 
KI-Dienste anpassen und den DMA und das Wettbewerbs
recht engagiert durchsetzen 

⑨0② Die Diagnose hat gezeigt, dass die vorgelagerten Ebenen des KI-Stacks, d. h. ins
besondere Chips und Cloud-Dienste und mit Einschränkungen auch Foundation-Mo
dels, von wenigen großen Technologieunternehmen dominiert werden und dass deren 
vertikale Integration die Offenheit nachgelagerter KI-Märkte gefährdet. Genau hier 
setzt der Digital Markets Act (DMA) an. Er ist das wettbewerbseröffnende Instrument, 
mit dem sich diese Abhängigkeiten adressieren lassen, ohne dass im Einzelfall ein 
wettbewerbswidriges Verhalten nachgewiesen werden muss. Der DMA setzt den re
gulatorischen Rahmen dafür, dass KI-Strategien von kleinen und mittleren Unterneh
men nicht an Unternehmen mit Positionen mit Engpasscharakter und damit verbun
denen Kontrollmöglichkeiten scheitern.  

⑨0③ Der DMA soll faire und bestreitbare Märkte im Digitalsektor gewährleisten und ist 
auf die Gesetzgebungskompetenz des Art. 114 AEUV (Harmonisierung, funktionsfähi
ger Binnenmarkt) gestützt. Er bezweckt insbesondere bestreitbare und faire Märkte im 
digitalen Sektor zu gewährleisten, auf denen Torwächter tätig sind, d. h. Unterneh
men, die zentrale Plattformdienste bereitstellen. In Erwägungsgrund 33 wird darge
legt, dass sich Unfairness im Sinne des DMA auf ein Ungleichgewicht zwischen den 
Rechten und Pflichten gewerblicher Nutzer beziehen sollte, wenn ein Torwächter ei
nen unverhältnismäßigen Vorteil erlangt. Dabei ist es unerheblich, ob der Torwächter 
diesen Vorteil durch wettbewerbswidriges Verhalten erlangt oder ob er mit den Merk
malen des Markts zusammenhängt. In Bezug auf die Bestreitbarkeit heißt es in Erwä
gungsgrund 32, dass sich diese auf die Fähigkeit von Unternehmen beziehen sollte, 
Marktzutritts- und Expansionsbarrieren wirksam zu überwinden und den Torwächter 
anhand der Vorzüge ihrer Produkte und Dienstleistungen herauszufordern. Fairness 
und Bestreitbarkeit werden gemäß Erwägungsgrund 34 als miteinander verflochten 
betrachtet, da fehlende oder eingeschränkte Bestreitbarkeit bei einem bestimmten 
Dienst es einem Torwächter ermöglichen kann, unlautere Praktiken anzuwenden. 
Ebenso können unlautere Praktiken eines Torwächters die Möglichkeit für gewerbliche 
Nutzer oder Dritte einschränken, die Position des Torwächters herauszufordern.  
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⑨0④ Der DMA hat einen wettbewerbseröffnenden Charakter und ist als eine Ergän
zung des wettbewerbsrechtlichen Instrumentariums zu sehen. Er setzt kein wettbe
werbswidriges Verhalten voraus, um Maßnahmen auszulösen und soll Machtun
gleichgewichte zwischen großen und kleinen Unternehmen ausgleichen, indem er 
asymmetrisch auf Unternehmen angewendet wird (Podszun, 2023). Dazu stuft der 
DMA sehr große Unternehmen als Torwächter ein, wenn sie die in Art. 3 DMA festge
legten quantitativen Schwellenwerte erfüllen oder wenn sie von der Europäischen 
Kommission auf der Grundlage einer qualitativen Untersuchung gemäß Art. 3 Abs. 8 
und Art. 17 DMA als Torwächter benannt werden.  

⑨0⑤ Im Jahr 2025 gab es eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung des DMA. 
Laut Europäischer Kommission habe diese ergeben, dass es aktuell keinen gesetzge
berischen Anpassungsbedarf gibt (Europäische Kommission, 2026). Vielmehr brau
che es zielgerichtete Maßnahmen bei der Durchsetzung des DMA sowie Maßnahmen 
bei Cloud- und KI-Diensten für mehr Transparenz. Im November 2025 hat die Europä
ische Kommission drei Marktuntersuchungen zu Cloud-Computing-Diensten einge
leitet. Zwei dieser Untersuchungen befassen sich mit der Frage, ob Microsoft Azure 
und Amazon Web Services als Torwächter für Cloud-Computing-Dienste eingestuft 
werden sollten, während die dritte Marktuntersuchung prüft, ob der DMA Praktiken, 
die die Bestreitbarkeit und die Fairness bei Cloud-Computing-Diensten einschränken 
könnten, wirksam bekämpfen kann.  

⑨0⑥ Im Hinblick auf KI-Dienste hat die Europäische Kommission ihren Regulierungs
dialog mit den Torwächter-Unternehmen insbesondere auf die Frage ausgerichtet, wie 
Voreinstellungen leicht geändert werden können und wie sichergestellt werden kann, 
dass KI-Dienste gleichberechtigten Zugang zu Betriebssystemen erhalten. Im Januar 
2026 wurden zwei Spezifikationsverfahren in Bezug auf Alphabet/Google eingeleitet, 
die ebenfalls einen KI-Bezug aufweisen, d. h. Interoperabilität und Zugang zu Suchma
schinendaten. Ebenso führte sie einen regulatorischen Dialog im Zusammenhang mit 
dem Verbot der Kombination personenbezogener Daten ohne Einwilligung bei dem 
Training von Foundation-Models. Schließlich überwacht sie bereits den Einsatz von KI-
Anwendungen innerhalb bestimmter zentraler Plattformdienste, um die Einhaltung 
des DMA zu überprüfen. Sie will die Entwicklungen bei KI weiterhin mit hoher Priorität 
beobachten und dabei sicherstellen, dass der DMA in vollem Umfang eingehalten 
wird, wenn KI entweder ein integraler Bestandteil der als zentrale Plattformdienste 
ausgewiesenen Dienste wird oder einen eigenständigen Dienst darstellt. Sie will dies 
im Rahmen ihres laufenden Regulierungsdialogs mit Torwächter-Unternehmen über 
deren sich wandelnde Geschäftsmodelle und die Auswirkungen auf die Einhaltung 
des DMA tun.  
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⑨0⑦ Nach Einschätzung der Monopolkommission ist der DMA auf KI-Dienste wie KI-
Agenten anwendbar, sobald diese als zentrale Plattformdienste gelistet sind und ent
sprechend designiert werden. KI-Dienste sind derzeit nicht in der Liste zentraler Platt
formdienste in Art. 2 Nr. 2 DMA enthalten. Da der DMA als Plattform-Regulierung aus
gestaltet ist, KI-Dienste aber nicht zwingend Plattformen darstellen, ist die Einbezie
hung in den DMA eine anspruchsvolle Aufgabe. Soweit KI von den Torwächter-Unter
nehmen in zentralen Plattformdiensten eingesetzt wird, z. B. in der Suche oder in Be
triebssystemen, ist der DMA schon jetzt anwendbar.  

⑨0⑧ Wie bereits erläutert wurde, wird im vertikalen KI-Stack die Ebene der Cloud-
Dienste im Wesentlichen von drei Anbietern – Amazon Web Services (AWS), Microsoft 
Azure und Google Cloud – dominiert. Da diese vertikale Integration mit Risiken für die 
Offenheit von (neuen) KI-Märkten einhergeht, sollte im Rahmen des DMA die Cloud-
Dienste-Kategorie durch eine Marktuntersuchung eruiert und die entsprechenden Un
ternehmen als Torwächter benannt werden, um ihre Verhaltensspielräume schnellst
möglich wirksam zu begrenzen. Denn bisher wurde noch kein Cloud-Dienst der Tor
wächter-Unternehmen im Rahmen des DMA designiert – obwohl Cloud-Dienste als 
eine Kategorie unter den zentralen Plattformdiensten in Art. 2 Nr. 2 DMA gelistet sind.  

⑨0⑨ Eine Einbeziehung von KI-Diensten in den DMA ergibt sich bereits als logische 
Konsequenz aus dem Zweck des Instruments selbst. Überall dort, wo Torwächter-Po
sitionen entstehen, Bestreitbarkeit gefährdet wird und Fairness strukturell untergra
ben werden kann, soll der DMA greifen. Dies sollte für jegliche Form von KI gelten, un
abhängig davon, ob es sich um einen KI-Chatbot, einen KI-Agenten oder ähnliches 
handelt. Die Definition sollte auch möglichst unabhängig davon sein, wie sich ver
schiedene KI-Dienste weiterentwickeln. Während die Erreichung der quantitativen 
Schwellenwerte der Torwächter-Benennung nach Art. 3 DMA für KI-Dienste derzeit 
unklar ist, könnten einzelne KI-Dienste diese in relativer kurzer Zeit erfüllen. Um vor
bereitet zu sein, sollten bereits jetzt zentrale KI-Dienste einer tiefergehenden Marktun
tersuchung gemäß Art. 19 DMA unterzogen werden, die ohnehin die Voraussetzung 
für eine Erweiterung der Liste der zentralen Plattformdienste nach Art. 2 Nr. 2 DMA um 
eine oder mehrere KI-Dienstekategorie(n) ist.  

⑨0⑩ Zudem sollte die Kategorie „virtuelle Assistenten“ nach Art. 2 Nr. 12 DMA hin
sichtlich einer KI-bezogenen Anpassung überprüft werden. Virtuelle Assistenten wer
den derzeit mit Art. 6 Abs. 3 DMA explizit adressiert. Der Begriff umfasst eine „Soft
ware, die Aufträge, Aufgaben oder Fragen verarbeiten kann, auch aufgrund von Einga
ben in Ton-, Bild-, und Schriftform, Gesten oder Bewegungen, und die auf der Grund
lage dieser Aufträge, Aufgaben oder Fragen den Zugang zu anderen Diensten ermög
licht oder angeschlossene physische Geräte steuert.“ Unter diese Definition fallen 
nicht nur Sprachassistenten wie Amazons Alexa oder Apples Siri, sondern es lassen 
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sich – gegebenenfalls mit leichten Anpassungen – auch generative KI-Chatbots und 
KI-Agenten darunter subsumieren.  

⑨②0 Die Designierung von bestimmten Anbietern und Diensten löst im DMA vor allem 
die Verhaltenspflichten nach Art. 5 und 6 sowie die Anzeigepflicht für Zusammen
schlüsse nach Art. 14 aus. Die Anwendung dieser Vorschriften würde für mehr Be
streitbarkeit und Fairness sorgen. Die Monopolkommission empfiehlt darüber hinaus 
die folgenden Anpassungen der Verhaltenspflichten in Art. 5 DMA und Art. 6 DMA hin
sichtlich KI- und Cloud-Diensten:  

◼ Das Verbot der Kopplung mit anderen Diensten des Torwächters aus 
Art. 5 Abs. 7 DMA sollte auf virtuelle Assistenten und KI-Dienste ausgeweitet wer
den, um eine strukturelle Benachteiligung von Drittanbietern zu verhindern und 
Wahlfreiheit zu gewährleisten.  

◼ Das Verbot der Selbstbevorzugung aus Art. 6 Abs. 5 DMA sollte sich auch auf KI-
Dienste der Torwächter-Unternehmen erstrecken, z. B. bei KI-Agenten.  

◼ Die Interoperabilitätspflicht aus Art. 6 Abs. 7 DMA sollte auf KI-Dienste erweitert 
werden.  

◼ Die Datenteilungspflicht aus Art. 6 Abs. 11 DMA sollte auf virtuelle Assistenten 
und KI-Dienste ausgeweitet werden. Denn Nutzer-Feedbackdaten sind essenziell 
für das Training von KI und ohne einen solchen Datenzugang können Wettbewer
ber nicht aufholen.  

◼ Die FRAND-Zugangspflicht aus Art. 6 Abs. 12 DMA sollte auf zentrale Cloud-
Dienste ausgeweitet werden, weil Cloud-Ressourcen Schlüsselinfrastrukturen für 
KI-Dienste sind und KI-Entwickler hier nicht diskriminiert werden dürfen.  

⑨②② Transaktionen, die die Engpässe beim Zugang zum KI-Stack verfestigen, sollten 
fusionskontrollrechtlich geprüft und gegebenenfalls unterbunden werden. Das setzt 
die Erfassung von Umgehungen der Fusionskontrolle (z.B. Acqui-hires) und entspre
chende Schadenstheorien voraus (Kommission Wettbewerb & Künstliche Intelligenz, 
2026). In den Bereichen, in denen der DMA nicht greift, bietet § 19a GWB dem Bun
deskartellamt die Flexibilität und die Möglichkeit, einzugreifen. Alphabet, Amazon, 
Apple, Meta und Microsoft sind bereits als Unternehmen mit überragender marktüber
greifender Bedeutung für den Wettbewerb nach § 19a Abs. 1 GWB rechtskräftig fest
gestellt.  

⑨②③ Es kommt entscheidend darauf an, dass der DMA und das Wettbewerbsrecht 
konsequent durchgesetzt werden. Ein Kernproblem ist die Verfahrensdauer: Während 
digitale Geschäftsmodelle binnen Monaten skalieren, beanspruchte beispielsweise 
das missbrauchsrechtliche Verfahren der Europäischen Kommission im Fall Google 
Shopping mehr als sechs Jahre. Hinzu kommt die wachsende Komplexität der Verfah
ren, die durch strategisches „spamming the regulator" und gerichtlich immer weiter 
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gesteigerte Beweisanforderungen entsteht und jedes Verfahren zur Mammutaufgabe 
macht. Erhebliche Schwierigkeiten bereiten zudem Umgehungsstrategien bei Sankti
onen sowie die Frage, welche Abhilfemaßnahmen tatsächlich wirken. Verschärft wird 
all dies durch die bestehenden Ressourcen- und Informationsasymmetrien zwischen 
Unternehmen und Wettbewerbsbehörden.  

⑨②④ Bei KI kumulieren diese Defizite (Podszun, 2025). Gesetzgeberische Priorität 
sollte daher eine Reform des Verfahrensrechts haben – etwa durch gesetzliche Fristen 
nach dem Vorbild des DMA, eine Priorisierung von Fällen anhand ihrer gesamtwirt
schaftlichen Bedeutung und ein abgesenktes, durch Vermutungsregeln operationali
siertes Beweismaß (Monopolkommission, 2025). Der DMA arbeitet bereits mit engen 
Fristen für die Verfahrensführung und hilft in vielerlei Hinsicht den Schwächen des 
Wettbewerbsrechts verfahrensrechtlich ab. Die Rechtsdurchsetzung bedarf aber 
auch eines entsprechenden Willens, einer daraus folgenden Prioritätensetzung und 
einer angemessenen Ausstattung (Kommission Wettbewerb & Künstliche Intelligenz, 
2026). Aus Sicht der Monopolkommission zählt dazu auch eine vermehrte Nutzung 
einstweiliger Maßnahmen nach Art. 24 DMA, die in der Praxis bislang kaum genutzt 
wurden. Angesichts der überwältigenden Abhängigkeiten in der digitalen Ökonomie 
und ihrer Verfestigung durch KI müssen die Wettbewerbsbehörden ihren rechtsstaat
lichen Auftrag engagiert erfüllen und Verfahren konsequent, zügig und mit starkem Fo
kus auf effektive Abhilfe durchführen. Dies schließt strukturelle, stärkere Maßnahmen 
mit ein. 

◼ Die Europäische Kommission sollte KI-Dienste untersuchen und in die Liste der 
zentralen Plattformdienste nach Art. 2 Nr. 2 DMA aufnehmen, um diese im Rah
men der Verhaltenspflichten der Art. 5, 6 DMA, die entsprechend angepasst wer
den sollten, adressieren zu können. Ferner sollten auch zentrale Cloud-Dienste 
von den Torwächter-Unternehmen designiert werden. Entscheidend ist sowohl 
beim DMA als auch im Rahmen des Wettbewerbsrechts eine schnelle und wirk
same Durchsetzung. Für KI bieten das Wettbewerbsrecht und der DMA auch 
schon jetzt zahlreiche Anknüpfungspunkte. 

 

Empfehlungen 
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4.3.1.2 Rechtssicherheit für industrielle Datenkooperationen 
durch niedrigschwelliges Angebot von kartellbehördlichen 
Vorabprüfungsverfahren schaffen 

⑨②⑤ Während der Digital Markets Act die Abhängigkeiten auf den vorgelagerten Stack-
Ebenen adressiert, geht es auf der Anwendungsebene um den komparativen Vorteil 
der deutschen Industrie. Die Diagnose hat gezeigt, dass dieser Vorteil in den proprie
tären Industriedaten und der tiefen Anwendungsexpertise deutscher Unternehmen 
liegt. Damit dieser Vorteil wirksam wird, müssen Unternehmen ihre Daten gemeinsam 
nutzen können. Dies ist nötig, weil ein einzelnes Industrieunternehmen selten die voll
ständige Datenbasis besitzt, die für trainierbare KI-Modelle, branchenweite Bench
marks oder interoperable Plattformlösungen erforderlich ist. Genau diese Datenko
operationen unterliegen jedoch dem Wettbewerbsrecht, was in der Praxis erhebliche 
Rechtsunsicherheit erzeugt.  

⑨②⑥ Die deutsche Industrie ist durch eine umfassende Vernetzung von Produktions
anlagen, Lieferketten und Serviceprozessen mittels digitaler Technologien gekenn
zeichnet. Sensoren, eingebettete Systeme und IoT-Infrastrukturen erzeugen kontinu
ierlich Maschinendaten, Prozessdaten und Qualitätsdaten in bisher ungekanntem 
Ausmaß. Diese Daten sind ein strategischer Produktionsfaktor: Sie ermöglichen prä
diktive Wartung, autonome Prozessoptimierung, datenbasierte Dienstleistungsmo
delle und eine engere Integration in Wertschöpfungsnetzwerke. Um das volle wirt
schaftliche Potenzial dieser Daten zu realisieren, sind Kooperationen zwischen In
dustrieunternehmen häufig unvermeidlich. Gerade kleinere und mittlere Unterneh
men haben alleine nicht die notwendige Quantität an Datensets, um KI-Anwendungen 
sinnvoll trainieren zu können. Das gilt aber selbst für größere Unternehmen. Je besser 
die Datenmenge und Datenqualität, desto besser werden die KI-Anwendungen. Da
tenkooperationen – sei es in Form von Datenpooling-Vereinbarungen, gemeinsamen 
Dateninfrastrukturen oder standardisierten Datenräumen – bieten daher ein erhebli
ches Effizienzpotenzial. 

⑨②⑦ Kooperationen, die auf den Austausch von Daten abzielen, unterliegen jedoch 
dem Wettbewerbsrecht. Das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen 
nach Art. 101 AEUV und § 1 GWB gilt auch für den Austausch und die gemeinsame 
Nutzung von Daten. Insbesondere Datenkooperationen zwischen Wettbewerbern 
können den Informationsaustausch über wettbewerbsrelevante Parameter erleich
tern, Marktzutrittsbarrieren errichten und Kollusion begünstigen. Eine wettbewerbli
che Abwägung ist hier nicht trivial: auf der einen Seite steigern Skaleneffekte in der 
Datengenerierung (d. h. höhere Modellgenauigkeit bei größeren Trainingsdatensät
zen), Netzwerkeffekte (d. h. wachsender Nutzen mit steigender Teilnehmerzahl) und 
die Überwindung von Datensilos, die ansonsten Innovationspotenziale blockieren, die 
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Effizienz. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr wettbewerbsschädlicher Transpa
renz: wenn Unternehmen durch den Datenaustausch Einblicke in die Kostenstruktu
ren, Kapazitäten oder Absatzstrategien von Wettbewerbern erhalten, kann dies auch 
eine (stillschweigende) Kollusion über das Marktverhalten anderer Marktteilnehmer 
im Übrigen erleichtern. Für die wettbewerbsrechtliche Würdigung von Datenkoopera
tionen kann eine dreistufige Prüfung durchgeführt werden: (1) sind die ausgetausch
ten Daten wettbewerblich sensibel, d. h. erlauben sie Rückschlüsse auf zukünftiges 
Marktverhalten; (2) wie ist die Marktstruktur, d. h. in konzentrierten, oligopolistischen 
Märkten ist das Koordinationsrisiko höher; (3) wie sieht der konkrete Mechanismus 
des Datenaustauschs aus, d. h. eine direkte Übermittlung zwischen Wettbewerbern 
ist kritischer als eine anonymisierte Aggregation über einen unabhängigen Datentreu
händer.  

⑨②⑧ Industrielle Daten unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von traditionellen 
Produktionsfaktoren. Als wichtigste Eigenschaften gelten ihre Nicht-Rivalität im Kon
sum – d. h. ein Datensatz kann gleichzeitig von mehreren Akteuren genutzt werden, 
ohne sich zu verbrauchen –, ihre potenzielle Nicht-Ausschließbarkeit sowie ihre mar
ginalen Reproduktionskosten. In industriellen Netzwerken lassen sich verschiedene 
Datenkategorien unterscheiden: (1) Maschinendaten (Betriebsparameter, Zustands
daten, Fehlercodes), (2) Prozessdaten (Produktionsabläufe, Qualitätsmessungen), 
(3) Logistik- und Lieferkettendaten sowie (4) Kundendaten und Nutzungsprofile. Wäh
rend die Kategorien (1) und (2) überwiegend nicht-personenbezogen sind und primär 
unter das Regime des EU Data Act und des Wettbewerbsrechts fallen, berühren die 
Kategorien (3) und (4) neben den vorgenannten Rechtsregimen zusätzlich die Daten
schutzgrundverordnung. Aus wettbewerbsökonomischer Sicht stellt sich die zentrale 
Frage, ob Wettbewerber dieselben Daten eigenständig generieren oder aus alternati
ven Quellen beziehen können. Ist dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich, 
scheidet eine wettbewerbsrechtliche Relevanz der Kooperation in der Regel aus. Sind 
Daten hingegen inhärent einzigartig – etwa weil sie spezifische Betriebsumgebungen, 
seltene Ereignisse oder proprietäre Prozesse abbilden –, was gerade bei industriellen 
Daten regelmäßig der Fall sein kann, steigt das Risiko, dass ihre gemeinsame Nutzung 
Marktzutrittsbarrieren errichtet.  

⑨②⑨ In der Industrie finden Innovation und Wertschöpfung zunehmend gemeinsam 
im Rahmen von industriellen Wertschöpfungsnetzwerken statt. Dies bedeutet, dass 
unterschiedliche Akteure arbeitsteilig an der Erstellung industrieller Produkte und 
Dienstleistungen mitwirken. Die moderne Industrieproduktion ist durch horizontale, 
vertikale und diagonale Beziehungen zwischen einer Vielzahl autonomer Akteure ge
kennzeichnet, die gleichzeitig kooperieren und konkurrieren können. Die Wertschöp
fung entsteht meist nicht mehr innerhalb eines einzelnen Unternehmens oder entlang 
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einer linearen Kette, sondern durch das Zusammenwirken vieler Akteure in einem 
komplexen Wertschöpfungsnetzwerk.  

⑨②⑩ Datenkooperationen in industriellen Wertschöpfungsnetzwerken stehen jedoch 
vor einem komplexen rechtlichen Spannungsfeld: Einerseits verspricht die kollabora
tive Nutzung industrieller Daten erhebliche Effizienzgewinne und Innovationspotenzi
ale, die für die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland entschei
dend sind. Andererseits sieht das Wettbewerbsrecht zwar Freistellungsmöglichkeiten 
vor (z. B. Gruppenfreistellungsverordnung für Forschungs- und Entwicklungsverträge 
(FuE-GVO) oder unter den Voraussetzungen der Art. 101 Abs. 3 AEUV / § 2 GWB), un
terwirft Datenkooperationen ansonsten aber einer strengen Einzelfallkontrolle. Nach 
§ 32c Abs. 1 GWB kann das Bundeskartellamt durch Verfügung feststellen, dass für 
ein bestimmtes Verhalten kein Anlass zum Tätigwerden besteht. 
Art. 5 Abs. 2 VO 1/2003 sieht solche Entscheidungen durch eine nationale Wettbe
werbsbehörde ausdrücklich vor. Inhaltlich handelt es sich allerdings nicht um eine 
„Freistellung“ vom Kartellverbot im materiellen Sinne, sondern nur um eine Zusiche
rung gegenüber den betreffenden Unternehmen, dass die Behörde – vorbehaltlich 
neuer Erkenntnisse – nicht von ihren Entscheidungsbefugnissen aus §§ 32, 32a GWB 
Gebrauch machen wird, § 32c Abs. 1 Satz 2, 3 GWB. Die Verfügung sorgt insofern für 
Rechtssicherheit, als sie das Bundeskartellamt bindet, aber nicht Gerichte oder an
dere Wettbewerbsbehörden.  

⑨③0 Der Erlass einer Verfügung gemäß § 32c Abs. 1 GWB steht zudem im Ermessen 
des Bundeskartellamts. Unternehmen haben also grundsätzlich keinen Anspruch auf 
eine solche Entscheidung. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht unter den 
Voraussetzungen von § 32c Abs. 4 GWB. Nach dessen Satz 1 können Unternehmen 
beim Bundeskartellamt eine Entscheidung nach § 32c Abs. 1 GWB beantragen, wenn 
im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern ein erhebliches rechtliches 
und wirtschaftliches Interesse an einer solchen Entscheidung besteht. Nach Satz 2 
soll in diesem Fall das Bundeskartellamt innerhalb von sechs Monaten über den An
trag entscheiden. Insoweit besteht also ein Anspruch der Unternehmen auf eine Ent
scheidung.  

⑨③② Daneben kann das Bundeskartellamt die Unternehmen informell beraten und – 
mittlerweile auf Grundlage von § 32c Abs. 2 GWB – sog. Vorsitzendenschreiben erlas
sen. Dabei handelt es sich um unverbindliche Einschätzungen der zuständigen Be
schlussabteilung, die insbesondere bei ausgewählten Kooperationsvorhaben genutzt 
werden. Im Gegensatz zu den Entscheidungen nach Abs. 1 stellen Vorsitzenden
schreiben keine förmlichen Verfügungen dar. Sie erzeugen zwar eine gewisse Rechts
sicherheit, haben aber ebenfalls keine Bindungswirkung gegenüber Dritten. Ihre Ertei
lung steht im Ermessen des Bundeskartellamts.  
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⑨③③ Auf Unionsebene besteht die Möglichkeit eines sog. Positivattests nach 
Art. 10 VO 1/2003. Demnach kann die Europäische Kommission durch förmliche Ent
scheidung feststellen, dass ein Verhalten mit dem Kartellverbot aus Art. 101 AEUV 
vereinbar ist, weil der Tatbestand des Abs. 1 nicht erfüllt ist oder die Voraussetzungen 
des Abs. 3 vorliegen. Es handelt sich um eine Freistellungsentscheidung, die nur der 
Europäischen Kommission, nicht aber den nationalen Wettbewerbsbehörden, zur 
Verfügung steht. Daneben hat die Europäische Kommission die Möglichkeit informel
ler Beratungsschreiben. Diese Handlungsformen werden von der Europäischen Kom
mission bislang jedoch so gut wie nicht genutzt. 

⑨③④ Trotz aller Bemühungen des Gesetzgebers und der Behörden bleibt die wettbe
werbsrechtliche Beurteilung von industriellen Datenkooperationen daher im Einzelfall 
komplex und unsicher. Angesichts der Dynamik der technologischen Entwicklung bei 
KI ist mehr Rechtssicherheit für die Industrie unabdingbar. Das Bundeskartellamt 
sollte daher ein niedrigschwelliges Angebot für ein Vorabprüfungsverfahren für indust
rielle Datenkooperationen anbieten können. Dazu gibt es bereits die Möglichkeit, in
formelle Beratungsgespräche gemäß § 32c GWB für den Erlass eines Negativattests 
zu führen. Die Monopolkommission begrüßt die im Entwurf für eine 12. GWB-Novelle 
geplante Ausweitung auf vertikale Datenkooperationen (Abschnitt 🡭2.2.1) Allerdings 
muss für § 32c Abs. 4 GWB ein „erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Inte
resse“ an einer Entscheidung bestehen. Dies führt in der Praxis zu einer starken Zu
rückhaltung hinsichtlich einer Inanspruchnahme durch Industrieunternehmen. Aus 
Sicht der Monopolkommission sollte diese hohe Voraussetzung herabgesetzt werden, 
indem das Tatbestandsmerkmal „erheblich“ in Abs. 4 gestrichen wird. Zur Schaffung 
höherer Rechtssicherheit in den Märkten sollte das Bundeskartellamt seine 
Aktivitäten in diesem Bereich ebenso wie Vorsitzendenschreiben transparent 
machen. 

 

◼ Die hohe Komplexität hinsichtlich zulässiger Datenkooperationen schafft für viele 
Industrieunternehmen eine nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit, die Investitio
nen hemmt. Die Monopolkommission empfiehlt daher ein niedrigschwelliges An
gebot für ein Vorabprüfungsverfahren für industrielle Datenkooperationen beim 
Bundeskartellamt. Dazu sollte die hohe Voraussetzung eines „erheblichen“ recht
lichen und wirtschaftlichen Interesses an einer Entscheidung nach 
§ 32c Abs. 4 GWB herabgesetzt werden. 

 

Empfehlungen 
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4.3.1.3 Zentralisierung von Kontrolle durch Kontrollpunktanalyse 
im Rahmen von Markt- und Sektoruntersuchungen adres
sieren 

⑨③⑤ Die beiden bisherigen Ansatzpunkte – die Erweiterung des DMA und mehr 
Rechtssicherheit für industrielle Datenkooperationen – setzen an bekannten Wettbe
werbsproblemen an. KI-Märkte entwickeln sich jedoch so dynamisch, dass marktbe
herrschende Positionen entstehen können, bevor wettbewerbsrechtliche Instru
mente greifen. Industrieunternehmen integrieren KI-Anwendungen in ihre Produkte, 
während große Technologieunternehmen KI in ihre digitalen Ökosysteme einbinden, 
z. B. die Integration von Microsofts Copilot in das Windows-Betriebssystem und die 
Office-365-Software. Wie in der Diagnose dargelegt wurde, können daraus Abhängig
keiten und Wettbewerbsprobleme resultieren. Da auf der KI-Anwendungsebene ein 
erheblicher Teil der derzeitigen KI-Investitionen monetarisiert wird, gilt es, diese 
Märkte offen zu halten.  

⑨③⑥ Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist daher ein Frühwarnmechanismus geboten. 
Wenn in spezifischen KI-Märkten wettbewerbliche Auswahlmöglichkeiten fehlen, 
kann daraus ein marktstrukturelles Risiko entstehen. Für die frühzeitige Identifikation 
solcher Entwicklungen eignet sich aus Sicht der Monopolkommission die sog. Kon
trollpunktanalyse. Sie kann im Rahmen von Sektoruntersuchungen des Bundeskar
tellamts gemäß § 32e GWB sowie im Rahmen von Marktuntersuchungen der Europä
ischen Kommission gemäß Art. 16-19 DMA Anwendung finden und dabei helfen, ge
fährliche Winner-takes-all-Entwicklungen früh zu erkennen und gezielt zu adressie
ren. 
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Box 4.9: Technische, strategische und generische Kontrollpunkte 

DAS KONZEPT DER KONTROLLPUNKTANALYSE 
Das Konzept der Kontrollpunkte wurde ursprünglich entwickelt, um die 
Architektur des Internet zu untersuchen (Clark, 2012). Bevor eine Web
seite abgerufen werden kann, müssen ein Endgerät, ein Betriebs-sys
tem, ein Netzbetreiber und ein Webbrowser ausgewählt sein – Schritte, 
die bereits Kontrollpunkte enthalten, weil das Endgerät in der Regel mit 
einem Betriebssystem geliefert wird, das standardmäßig ei-nen be
stimmten Browser nutzt. Übertragen auf KI eignet sich das Kon-zept, 
um zu verstehen, wer in digitalen Ökosystemen von Innovationen pro
fitiert (Bohnsack u. a., 2024; Pagani, 2013; Pujadas u. a., 2024).  

Das Konzept baut auf einer geschichteten modularen Architektur auf 
(Yoo u. a., 2010). Im Kontext industrieller KI lassen sich fünf Schichten 
unterscheiden: Hardware bzw. physische Geräte (z. B. Chips, Maschi-
nen), digitale Infrastruktur (z. B. Cloud-basierte Rechen- und Speicher-
kapazitäten), Daten bzw. datenerzeugende Geräte (z. B. Sensoren, 
Drohnen), Vernetzung und Analytik (z. B. APIs, SDKs, Datenstandards, 
Foundation-Models) sowie Anwendungen und digitale Dienste (z. B. KI-
Anwendungen, Entscheidungsunterstützungssysteme). Kontroll
punkte sind zwischen diesen Schichten positioniert. Wer Kontroll-
punkte auf mehreren Schichten innehat, kann die Wertschöp-fung im 
gesamten Ökosystem steuern.  

Unterschieden werden drei Typen:  
◼ Technische Kontrollpunkte schaffen primär Wertschöpfungspoten

zial. Dazu zählen Daten (wer einzigartige, hochqualitative Daten-
sätze besitzt, kann Abhängigkeiten schaffen), APIs (wer die Schnitt
stellendefinition kontrolliert, bestimmt die Teilnahme am Ökosys
tem) und digitale Infrastruktur (Plattformbetreiber mit eigener Infra
struktur setzen die Zugangsbedingungen). 

◼ Strategische Kontrollpunkte schaffen primär Wertabschöpfungs
potenzial. Dazu zählen Orchestrierung (die Fähigkeit, einen Markt 
zu aggregieren und die Spielregeln des Ökosystems zu bestimmen), 
Vernetzung, Kundenzugang, tiefes Branchenwissen, Agilität und fi
nanzielle Ressourcen. 
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⑨③⑦ Mit Hilfe der Kontrollpunktanalyse lässt sich untersuchen, wie ein technisches 
System einzelnen Akteuren durch die Kontrolle über Schlüsselkomponenten Macht 
verleiht (Clark, 2012). Kontrollpunkte wirken als Macht-Multiplikator: Wenn ein Wett
bewerber ohne den Zugang durch einen solchen Kontrollpunkt nicht mitwirken kann, 
entstehen strukturell überlegene Machtpositionen und Abhängigkeiten. Anders als 
das aus den traditionellen Industrien bekannte Konzept der Engpässe (Bottlenecks) – 

◼ Generische Kontrollpunkte bilden die Bedingungen für den Marktein
tritt: Jeder Akteur muss skalierbare und modulare Lösungen anbie
ten, um Kompatibilität, Integration und Interoperabilität zu sichern. 
Marktdesign und Rechtsrahmen wirken dabei als institutionelle 
Grenzen, die bestehende Kontrollpunkte entwerten oder neue schaf
fen können.  

Technische und strategische Kontrollpunkte sind komplementär und 
voneinander abhängig. Um umfassend von Innovationen zu profitieren, 
braucht ein Akteur stets eine Kombination beider Typen. So kann ein 
neuer Marktteilnehmer den technischen Kontrollpunkt „Daten“ über 
den strategischen Kontrollpunkt „Kundenzugang“ eines etablierten An
bieters hebeln, indem er mit diesem kooperiert; umgekehrt gewinnen 
Daten an Wert, wenn sie über Schnittstellen in breitere Netzwerke inte
griert werden.  

Die Verteilung der Kontrollpunkte verschiebt sich im Zeitverlauf. In einer 
ursprünglich linearen Wertschöpfungskette dominieren strategische 
Kontrollpunkte (Marke, Know-how, Kundenzugang der etablierten Anbie
ter). Mit der Herausbildung digitaler Ökosysteme gewinnen digitale Infra
struktur und Daten an Bedeutung, und die Wertschöpfung verlagert sich 
in die digitalen Schichten. Mit dem weiteren Ausbau von KI, IoT und 
Cloud-Computing werden schließlich die digitalen Oberschichten – digi
tale Infrastruktur, Orchestrierung, Kundenzugang und Daten – dominie
rend, während die klassische Maschine Mittel zum Zweck wird und der 
Mehrwert in der Datenschicht entsteht. Etablierte Industrieunternehmen 
treten mit starken strategischen Kontrollpunkten an und müssen digitale 
Kompetenz aufbauen, um technische Kontrollpunkte zu setzen; Start-
ups treten mit fokussierten technischen Kontrollpunkten an und müssen 
strategische Kontrollpunkte aufbauen oder kooperieren. Entscheidend 
für eine nachhaltige Wettbewerbsposition ist daher nicht allein der Besitz 
von Kontrollpunkten, sondern der kontinuierliche Erwerb von Kompo
nenten- und Branchenwissen. 
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hier geht es um einmalige, oft rein technische, statische Engpässe in einer linearen 
Wertschöpfungskette – sind Kontrollpunkte hingegen dauerhaft, mehrschichtig und 
dynamisch (Rukanova u. a., 2020). Gerade deshalb sind sie – im Unterschied zu einer 
Marktabgrenzung und Zuordnung von Marktanteilen – weniger anfällig für die schnel
len Veränderungen digitaler Technologien wie KI. Eine nähere Darstellung der Kontroll
punktanalyse findet sich in 🡭Tabelle 4.1. 

⑨③⑧ Für die wettbewerbspolitische Anwendung ist entscheidend, dass Abhilfemaß
nahmen gezielt die wirkungsmächtigsten Kontrollpunkte adressieren, um wirtschaft
liche Macht zu begrenzen, statt allgemein anzusetzen. Die folgende Tabelle veran
schaulicht, wie sich die Kontrollpunktanalyse schrittweise anwenden lässt, um das 
Wettbewerbsrecht zielgerichtet durchzusetzen.  

Tabelle 4.1: Kontrollpunktanalyse – Integration durch Wettbewerbsbehörden 

Schritt Beschreibung 

Sektoruntersuchung 
nach § 32e GWB 

Systematische Erfassung aller Akteure eines Sektors, ihrer vertraglichen Bezie
hungen, Daten- und Geldflüsse sowie technischen Abhängigkeiten. Die Ermitt
lungsbefugnisse sind hier sehr weitgehend, denn die Behörde kann Auskünfte 
erzwingen und Unternehmen durchsuchen. 

Identifikation und Klas
sifikation der Kontroll
punkte 

Bei KI kann beispielsweise wie folgt unterschieden werden: 

◼ Infrastrukturelle Kontrollpunkte wie Cloud-Backends, Datenzentren, physi
sche Netze 

◼ Daten-Kontrollpunkte wie exklusive Trainings- oder Sensorpools 
◼ Schnittstellen-Kontrollpunkte wie APIs, App-Stores oder Authentifizierungs

dienste 
◼ Normative Kontrollpunkte wie Standards, Zertifizierungen oder Default-Ein

stellungen (bestimmen, welche Schadenstheorie greift) 
Zuordnung wirtschaftli
cher Macht und Scha
denstheorie 

Für jeden identifizierten Kontrollpunkt prüft die Behörde, wer ihn beherrscht 
und welcher konkrete Wettbewerbsschaden droht. 

Rechtliche Subsumtion Die Befunde der Kontrollpunktanalyse werden auf konkrete Rechtsnormen be
zogen. Typische Kontrollpunkt-Missbräuche sind z. B. die Bevorzugung von ei
genen Angeboten gegenüber denen von Wettbewerbern, die Behinderung von 
Wettbewerbern durch Kopplungs- bzw. Bündelangebote, die Errichtung oder Er
höhung von Marktzutrittsschranken durch wettbewerbsrelevante Daten sowie 
das Verweigern oder Erschweren der Interoperabilität von Produkten oder 
Diensten oder der Portabilität von Daten. 

Abhilfemaßnahmen Die Behörde wählt die Abhilfemaßnahmen aus, die spezifisch auf einen identifi
zierten, wirkungsmächtigen Kontrollpunkt zielen. Ein zielgenaues Vorgehen 
kann beispielsweise im Rahmen von Verpflichtungszusagen erfolgen. 

Monitoring und dynami
sche Nachsteuerung 

Da Kontrollpunkte sich dynamisch verschieben können, sollte die Behörde ihr 
Monitoring über einen längeren Zeitraum fortsetzen. 
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◼ Aus Sicht der Monopolkommission müssen Wettbewerbsbehörden die Dynamik 
erkennen, mit der sich disruptive KI-Technologien entwickeln, um auf die damit 
verbundenen Wettbewerbsrisiken wirksam reagieren zu können. Die Kontrollpunk
tanalyse kann wesentlich dazu beitragen, wirtschaftliche Macht bei KI zu identifi
zieren und transparent zu machen, wo Vorleistungen und Abhängigkeiten von gro
ßen Technologieunternehmen adressiert werden sollten. So lässt sich der Wettbe
werbsschutz bei KI stärken, indem Winner-takes-all-Entwicklungen frühzeitig er
kannt und gezielt eingebremst werden können. Dies kann sowohl im Rahmen von 
Sektoruntersuchungen durch das Bundeskartellamt als auch bei DMA-Marktun
tersuchungen durch die Europäische Kommission erfolgen.  

4.3.2 KI-Regulierung verschlanken und Räume eröffnen 

⑨③⑨ Wettbewerbsrecht und Digital Markets Act sichern offene und bestreitbare KI-
Märkte. Damit ist jedoch nur eine Seite adressiert. Ebenso wichtig ist, dass die KI-Re
gulierung selbst so gestaltet wird, dass sie ihre Schutzziele erreicht, ohne Wettbewerb 
und Innovation unnötig zu behindern.  

⑨③⑩ Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist das kein Randthema. Wie die Diagnose ge
zeigt hat, wirkt der bestehende Rechtsrahmen als zusätzlicher Belastungsfaktor, der 
die ohnehin zögerliche KI-Adoption weiter bremst. Ferner belastet er kleinere Unter
nehmen überproportional. Wo Befolgungsaufwand und Rechtsunsicherheit für kleine 
und mittlere Unternehmen88 höher sind als für große, etablierte Anbieter, wirkt Regu
lierung selbst als Marktzutrittsbarriere und verfestigt bestehende Marktpositionen. 
Eine wettbewerbsorientierte KI-Wirtschaftspolitik muss die Regulierung deshalb so 
weiterentwickeln, dass sie Schutzanliegen wie Gesundheit, Sicherheit und Grund
rechte wahrt, ohne den Wettbewerb zwischen Unternehmen unterschiedlicher Größe 
zu verzerren. Abgesehen von dem Aspekt der asymmetrischen Belastung von kleinen 
und mittleren Unternehmen führt der in Europa generell höhere Regulierungsaufwand 
auch für größere Unternehmen dazu, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der 
außereuropäischen Konkurrenz leidet. Daher sollte der europäische Ansatz, vor dem 
Einsatz einer neuen Technologie zunächst vorab allen für möglich erscheinenden Ri

 

88  Soweit nicht anders bezeichnet, sind damit kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der Empfeh
lung 2003/361 der Europäischen Kommission gemeint. 

Empfehlungen 
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siken regulatorisch zu begegnen, grundsätzlich überdacht und durch einen stärker re
aktiv geprägten Ansatz ersetzt werden. Zudem muss die Regelungsdichte generell 
deutlich reduziert werden.  

⑨④0 Im Zentrum der rechtspolitischen Diskussion hinsichtlich der Regulierung von KI 
steht die KI-Verordnung. Sie soll vertrauenswürdige KI fördern, Gesundheit, Sicherheit 
und Grundrechte schützen und zugleich Innovation unterstützen (Art. 1 Abs. 1 KI-VO). 
Die Monopolkommission befürwortet einen EU-weit einheitlichen Rahmen für die Re
gulierung von KI, da er nationale Alleingänge und eine damit einhergehende 
Rechtszersplitterung vermeidet. Diese Gefahr sah auch die Kommission Wettbewerb 
& Künstliche Intelligenz des Bundeswirtschaftsministeriums (2026, S. 134). An der KI-
Verordnung sollte daher grundsätzlich festgehalten werden.  

⑨④② Allerdings ist gerade die KI-Regulierung ein Paradebeispiel dafür, dass der Ge
setzgeber oft von den Realitäten überholt wird. So hat die Europäische Kommission 
bereits im April 2021 einen Entwurf für die KI-Verordnung vorgelegt. Zu diesem Zeit
punkt war der Boom von KI, der insbesondere durch die Veröffentlichung von ChatGPT 
Ende des Jahres 2022 erfolgte, noch nicht absehbar. Daher fügten die EU-Gesetzge
bungsorgane in letzter Minute Regelungen für generative KI-Systeme wie ChatGPT und 
GPT-4 in das Regelwerk ein (Hacker, 2023). Und obwohl die KI-Verordnung erst im 
Frühjahr 2024 durch den Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament 
verabschiedet wurde, hat die Europäische Kommission bereits im Dezember 2025 ei
nen Reformentwurf vorgeschlagen, unter anderem weil die notwendigen Umsetzungs
schritte nicht rechtzeitig erfolgt sind.  

⑨④③ Dies zeigt exemplarisch, dass Regulierungsansätze, die auf einer ex-ante-Regu
lierung beruhen, bei schnelllebigen Technologien zunehmend an ihre Grenzen stoßen. 
Hier ist ein Paradigmenwechsel erforderlich, der einen Wechsel hin zu einer ex-post-
Regulierung vornimmt. Zwar kann dieser Paradigmenwechsel nicht gleichsam über 
Nacht in allen Bereichen erfolgen. Gleichwohl sollen im Folgenden Ansätze aufgezeigt 
werden, die erste Schritte hin in diese Richtung ermöglichen. In der Zwischenzeit soll
ten zumindest der mit einer ex-ante-Regulierung verbundene Befolgungsaufwand ge
senkt und bestimmte Inkohärenzen beseitigt werden. Drei Ansatzpunkte stehen im 
Vordergrund: erstens die Vermeidung von Doppelregulierung, zweitens die Entlastung 
von kleinen und mittleren Unternehmen, drittens eine realistischere Bemessung von 
Umsetzungsfristen und die rechtzeitige Erarbeitung technischer Spezifikationen. 

⑨④④ Auf diese Aspekte wird in den folgenden Abschnitten näher eingegangen. Erstens 
sollte der hohe Bürokratieaufwand für alle Unternehmen gesenkt werden, insbeson
dere durch die Vermeidung einer Doppelregulierung, die hohe Compliance-Kosten 
verursacht und somit eine Marktzutrittsbarriere bildet (siehe dazu Abschnitt 
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🡭4.3.2.1). Zweitens sollte der für kleine und mittlere Unternehmen vergleichsweise 
sehr hohe und damit asymmetrisch wirkende Regulierungsaufwand abgemildert wer
den (dazu Abschnitt 🡭4.3.2.2). Große Technologieunternehmen sollten nicht durch 
Komplexität faktisch bevorteilt werden. Schließlich sollte künftig darauf geachtet wer
den, dass Umsetzungsfristen nicht unrealistisch kurz bemessen werden, um notwen
dige Vorbereitungen – etwa durch die rechtzeitige Erarbeitung technischer Spezifikati
onen – überhaupt erst zu ermöglichen. Bei der Erarbeitung dieser Spezifikationen 
sollte zudem darauf geachtet werden, dass kleine und mittlere Unternehmen, Start-
ups und akademische Akteure gegenüber großen Anbietern mit eigenen Standard-
Teams nicht strukturell unterrepräsentiert sind und dadurch Wettbewerbsnachteile 
erleiden (siehe dazu Abschnitt 🡭4.3.2.1).  

4.3.2.1 Doppelregulierung von Hochrisiko-KI-Systemen und sons
tigem Produktsicherheitsrecht vermeiden 

⑨④⑤ Viele von der Monopolkommission befragte Unternehmen beklagten Rechtsun
sicherheit und Überregulierung durch die KI-Verordnung, was die Ergebnisse anderer 
Untersuchungen bestätigt (siehe dazu Abschnitt🡭4.2.2.3). Ohne damit die Belastung 
auch größerer Unternehmen negieren zu wollen, belastet dies doch kleine und mitt
lere Unternehmen und Start-ups asymmetrisch, da sie die hohen Compliance-Kosten 
tendenziell schwerer bewältigen können. Auf diese Weise bilden Rechtsunsicherheit 
und Überregulierung eine Marktzutrittsbarriere und begünstigten tendenziell die sehr 
großen Technologieunternehmen. Diese Marktzutrittsbarrieren müssen beseitigt oder 
zumindest abgemildert werden. Neben dem Abbau von Rechtsunsicherheiten und 
Überregulierung für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups ist daher auch 
eine Verschärfung der Regulierung von besonders marktstarken Akteuren im KI-Stack 
angezeigt (siehe dazu Abschnitt 🡭4.3.1.1).  

⑨④⑥ Sowohl Rechtsunsicherheit als auch Überregulierung erwachsen insbesondere 
aus der Systematik und Einbettung der KI-Verordnung in den bestehenden Rechtsrah
men, die zu Überschneidungen und Unklarheiten führen und die im Folgenden darge
stellt werden. Die KI-Verordnung erfasst in sachlicher Hinsicht KI-Systeme und KI-Mo
delle mit allgemeinem Verwendungszweck und legt in erster Linie deren Anbieter oder 
Betreiber Pflichten auf, d. h. – vereinfacht – den Entwicklern bzw. Verwendern. Als wei
tere Akteure benennt Art. 3 Nr. 8 KI-VO Produkthersteller, Bevollmächtigte, Einführer 
oder Händler. Diesen kommt jedoch lediglich subsidiäre Bedeutung im Regelungs
komplex der Verordnung zu (Borges, 2024a, S. 505).  
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⑨④⑦ Der Umfang der Pflichten folgt – vereinfacht – einem risikobasierten Ansatz: KI-
Systeme werden – anders als KI-Modelle – grundsätzlich in drei Kategorien eingestuft 
(Engel, 2024, S. 445 f.): 

◼ Systeme mit keinem oder minimalem Risiko, für die lediglich freiwillig Verhaltens
kodizes erstellt werden können 

◼ Hochrisiko-KI-Systeme mit umfassendem Pflichtenkatalog  
◼ KI-Systeme mit inakzeptablem Risiko, die verboten sind (z. B. KI-gestütztes social 

Scoring)  

⑨④⑧ Unabhängig von dieser Einstufung gelten für bestimmte KI-Systeme (z. B. solche, 
die Deepfakes erstellen können) Transparenzanforderungen gemäß Art. 50 KI-VO. Bei 
KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck, d. h. solchen die eine erhebliche 
allgemeine Verwendbarkeit aufweisen und in der Lage sind, ein breites Spektrum un
terschiedlicher Aufgaben zu erfüllen (Art. 3 Nr. 63 KI-VO), gelten die Vorschriften von 
Kapitel V (Art. 51 ff. KI-VO). Diese unterscheiden zwischen solchen mit und ohne sys
temisches Risiko im Sinne des Art. 3 Nr. 65 KI-VO. Diese Risikokategorie darf nicht mit 
Hochrisiko-KI-Systemen verwechselt werden, was die nachfolgende Grafik verdeut
licht, und wird anhand von Art. 51 Abs. 1 KI-VO beurteilt.  

Box 4.10: Sachlicher Anwendungsbereich der KI-Verordnung 

KI-SYSTEME UND -MODELLE 
KI-System:  maschinengestütztes System, das für einen autonomen Be
trieb ausgelegt ist und nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig 
sein kann und für Ziele aus den erhaltenen Eingaben ableitet, wie es 
Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entschei
dungen erstellen kann, die physische oder virtuelle Umgebungen beein
flussen können (Art. 3 Nr. 1 KI-VO) 

KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck: KI-Modell, das eine er
hebliche allgemeine Verwendbarkeit aufweist und in der Lage ist, ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Aufgaben zu erfüllen, und das in 
eine Vielzahl nachgelagerter Systeme oder Anwendungen integriert wer
den kann, ausgenommen KI-Modelle für Forschungs- und Entwick
lungstätigkeiten oder für Prototypen (Art. 3 Nr. 63 KI-VO) 
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Abbildung 4.6: Risikomodell der KI-Verordnung 

 
Quelle: Engel, 2024, S. 446.  

⑨④⑨ Die Einstufung als Hochrisiko-KI-System hat weitreichende Folgen, da die Rege
lungen zu diesen Systemen das „Kernstück“ der KI-Verordnung bilden und umfas
sende Anforderungen an die Rechtsunterworfenen stellen (Chibanguza/Steege, 2024, 
S. 1772). Die Einstufung als Hochrisiko-KI-System kann sich aufgrund von zwei völlig 
unterschiedlichen Wegen ergeben. Erstens kann sie sich über die Bezugnahme auf 
das europäische Produktsicherheitsrecht ergeben.89 Dies betrifft beispielsweise Si
cherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen. Zweitens kann eine 
Einstufung als Hochrisiko-KI-System auf Basis des Verwendungszwecks der mit dem 
KI-System erzeugten Ergebnisse in Bereichen beruhen, die mit besonderen Risiken für 
Persönlichkeitsrechte verbunden sind.90 Hierzu zählen etwa die Bereiche Biometrie 
und Kritische Infrastruktur. Dieser zweite Aspekt reicht über den typischen Gegen
stand des europäischen Produktsicherungsrechts hinaus (Borges, 2024b, S. 567). 
Damit stellt die KI-Verordnung erstens eine sektorübergreifende Erweiterung des 
etablierten EU-Produktsicherheitsrechts dar und ergänzt dieses Konzept zweitens um 
persönlichkeitsrechtsorientierte Aspekte. Insgesamt führt dieses Regelungskonzept 
zu einigen Überschneidungen von sektorspezifischen Vorschriften mit der KI-Verord
nung.  

⑨④⑩ Die erste Art der Einstufung, d. h. die produktsicherheitsrechtliche Erfassung von 
KI-Systemen erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 KI-VO. Unter diese Normen fallen Systeme, 
 

89  Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 i. V. m. Anhang I KI-VO. 
90  Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 2, 3 i. V. m. Anhang III KI-VO. 
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die selbst oder als Sicherheitskomponente eines anderen Produkts unter das in An
hang I KI-VO aufgezählte europäisches Produktsicherheitsrecht fallen. Von eminenter 
Bedeutung ist dabei, ob es sich um ein Regulierungsregime handelt, das in Abschnitt 
A oder Abschnitt B des Anhangs I aufgezählt wird. Hinsichtlich der in Abschnitt B ge
nannten Regulierungsregime gilt die KI-Verordnung nämlich nur sehr eingeschränkt.91 
Der Grundgedanke des Gesetzgebers für Abschnitt B war, dass KI-spezifische Vorga
ben bei künftigen Rechtsänderungen in diesen sektorspezifischen Regelungen veran
kert werden sollen und nicht in der KI-Verordnung (Erwägungsgrund 49 KI-VO). Ge
nannt werden in diesem Abschnitt beispielsweise die Sicherheit in der Zivilluftfahrt 
und die Typgenehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraft
fahrzeuganhängern. Hinsichtlich der in Abschnitt A genannten Regime gilt die KI-Ver
ordnung hingegen vollumfänglich und zusätzlich zur sektorspezifischen Produktsi
cherheitsregelung. Dazu zählen etwa die Vorschriften über Sicherheitsanforderungen 
an Konstruktion und Bau von Maschinen, an Spielzeug, Aufzüge und Medizinprodukte. 
Um die Regulierungslast der betroffenen Unternehmen abzumildern und eine Doppel
regulierung zu vermeiden wurde daher vielfach vorgeschlagen, einzelne oder sogar 
alle der in Abschnitt A gennannten Bereiche in den Abschnitt B zu übertragen (vgl. Ha
cker u. a., 2025, S. 40 f.)  

⑨⑤0 Die zweite Art der Einstufung als Hochrisiko-KI-System erfolgt gemäß Art. 6 
Abs. 2, 3 KI-VO für KI-Systeme in Bereichen, die mit besonderen Risiken für Persön
lichkeitsrechte verbunden sind (Borges, 2024b, S. 567). Anhang III zählt hierfür fol
gende Bereiche auf: Biometrie, Kritische Infrastruktur, Bildungswesen, Beschäfti
gungswesen, öffentliche Dienste, Strafverfolgung, Migration, Rechtspflege und demo
kratische Prozesse. Die Einstufung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird eine „abs
trakte Risikoprüfung“ vorgenommen, d. h. ob einer der Bereiche betroffen ist (Art. 6 
Abs. 2 i. V. m Anhang III KI-VO) und sodann eine konkrete Risikobewertung (Art. 6 
Abs. 3 KI-VO) (Borges, 2024b, S. 567). Bei der konkreten Risikobewertung wird das KI-
System nicht als hochriskant eingestuft, wenn es kein erhebliches Risiko der Beein
trächtigung in Bezug auf die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte natürlicher Per
sonen birgt. Auch in Bezug auf die in Anhang III genannten Bereiche wird vorgeschla
gen, Regulierung aus der KI-Verordnung in die bereichsspezifischen Rechtsregime zu 
überführen: Dies wird in der Literatur etwa für die Bereiche zu Beschäftigung, Perso
nalmanagement und Zugang zur Selbstständigkeit (Anhang III Bereich Nr. 4 KI-VO) so
wie zu Kreditwürdigkeitsprüfungen und Versicherungen (Anhang III Bereich Nr. 5 lit. b, 
c KI-VO) vorgeschlagen (Hacker u. a., 2025, S. 38 f.). 

 

91  Siehe Art. 2 Abs. 2 KI-VO. 
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Abbildung 4.7: Struktur der KI-Verordnung (stark vereinfacht) 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

⑨⑤② Hinsichtlich dieser Gesetzessystematik wird von den betroffenen Unternehmen 
die Einführung einer Doppelregulierung beklagt. So würden einige Vorgaben der KI-
Verordnung bereits von anderen Regelungsmaterien erfasst (z. B. Datenschutz und 
Datensicherheit, Finanzprodukte, Medizinprodukte) und es wäre sinnvoller gewesen, 
die KI-Aspekte in diesen Regelungsmaterien mit zu erfassen, um Dokumentationsauf
wand zu senken und Kohärenz zu erhöhen (Hacker u. a., 2025, S. 19 ff.). Auch im Ab
schlussbericht der Kommission Wettbewerb & Künstliche Intelligenz beim Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Energie beklagen Unternehmensvertreter Doppelregulie
rung (Kommission Wettbewerb & Künstliche Intelligenz, 2026, S. 141). Beispiele für 
Doppelregulierungen sind Tabelle 1.2 zu entnehmen. Doppelregulierungen der KI-Ver
ordnung betreffen beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO, 2016), 
den Data Act (DA, 2023), den Data Governance Act (DGA, 2022), die NIS2-Richtlinie 
(NIS2-RL, 2022), die Plattformarbeitsrichtlinie (Plattformarbeit-RL, 2024), die Medi
zinprodukteverordnung (Medizinprodukte-VO, 2017) und die Maschinenverordnung 
(Maschinen-VO, 2023). Die folgenden Ausführungen befassen sich sodann primär mit 
Bereichen, die für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand – nämlich den Einsatz 
in der Industrie – als besonders relevant erscheinen. 
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Tabelle 4.2: Beispiele für Doppelregulierung durch die KI-Verordnung 

Betroffene Regelungen Beschreibung 

Art. 27 KI-VO und Art. 35 
DS-GVO 

Grundrechte- bzw. Datenschutz-Folgenabschätzung werden durch dieselben 
Vorhaben ausgelöst, haben aber unterschiedliche Schwellenwerte, unter
scheiden sich im Umfang und Verfahren und werden durch unterschiedliche 
Behörden überwacht. 

Art. 74 Abs. 12-14, Art. 75 
KI-VO und Kapitel V DA 

Der Data Act erlaubt als außergewöhnliche Maßnahme den Zugriff des Staa
tes auf Daten, die KI-Verordnung erlaubt Konformitätsprüfungen. Gleichzei
tige Anfragen (verschiedener Stellen) können zu verdoppelten oder konfligie
renden Pflichten führen. 

Art. 65 KI-VO und Art. 29 
DGA 

Die KI-Verordnung schafft als zuständige Stellen auf EU-Ebene das KI-Gre
mium sowie das Büro für Künstliche Intelligenz und der Data Governance Act 
den Europäischen Dateninnovationsrat. Die Aufgaben der Gremien sind der
zeit nicht angeglichen, was eine Doppelbefassung ermöglicht.  

Art. 9 KI-VO und Art. 21 
NIS2-Richtlinie 

Sowohl die KI-Verordnung als auch die NIS2-Richtlinie sehen die Einrichtung 
eines Risikomanagementsystems vor. Dieses müsste doppelt eingerichtet 
werden, wenn wesentliche und wichtige Einrichtungen im Sinne der NIS2-
Richtlinie Hochrisiko-KI-Systeme im Sinne der KI-Verordnung betreiben oder 
anbieten.  

Art. 5 Abs. 1 lit. a KI-VO 
und Art. 7 Abs. 1 lit. a 
Plattformarbeit-RL 

Die KI-Verordnung verbietet Emotionserkennung am Arbeitsplatz, sieht aber 
eine Ausnahme aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen vor. Diese Aus
nahme ist in der Plattformarbeits-RL nicht vorgesehen.  

Insb. Art. 15 Abs. 1 KI-VO 
und Art. 61 Medizinpro
dukteverordnung 

Die KI-Verordnung verlangt, dass bei KI-Systemen ein angemessenes Maß an 
Genauigkeit nachgewiesen wird. Dies wird hinsichtlich Medizinprodukten je
doch bereits durch die Anordnung strikter klinischer Tests, die eine umfas
sende Risiko-Nutzen-Analyse erfordern bereits besser abgebildet. 

KI-Verordnung und Ma
schinenverordnung 

Die Maschinenverordnung enthält bereits Sicherheitsvorgaben bezüglich au
tonomer und KI-gesteuerter Maschinen und adressiert spezifische Risiken be
züglich industrieller Anwendungen über etablierte Konformitätsprüfmecha
nismen. Zusätzliche Anforderungen durch die KI-Verordnung sind potentiell 
widersprüchlich und es ist unklar, welche Anforderungen vorrangig sind. 

Quellen: Graux u. a. (2025, S. 93 ff.); Hacker u. a. (2025, S. 38 ff.)  

⑨⑤③ Diesbezüglich kommt es durch die Digital-Omnibus-Verordnung zur KI bereits zu 
Veränderungen, die in der vorliegenden Untersuchung allerdings nicht mehr umfas
send berücksichtigt werden konnten, da der finale Verordnungstext erst sehr kurz vor 
Veröffentlichung dieses Gutachtens vorlag und noch nicht final verabschiedet wurde. 
Sie umfassen insbesondere folgende Maßnahmen (Europäische Kommission, 2026a; 
Rat der Europäischen Union, 2026): Die Vorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme sollen 
nun erst ab dem 2. Dezember 2027 gelten bzw. erst ab dem 2. August 2028, wenn sie 
in Produkte eingebettet sind. Damit knüpft der Unterschied bei der Fristgeltung offen
bar daran an, ob KI-Systeme über das Produktsicherheitsrecht (d. h. Art. 6 Abs. 1 
i. V. m Anhang I KI-VO, dann ab 2. August 2028) oder bestimmte Risikobereiche (d. h. 
Art. 6 Abs. 2, 3 i. V. m. Anhang III KI-VO, dann ab 2. August 2027) reguliert werden (vgl. 
dazu die Pressemitteilung der Europäischen Kommission mit den dort aufgezählten 
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Bereichen (Europäische Kommission, 2026a)). Besonders relevant sind schließlich 
die Änderungen an Vorschriften, die industrielle KI und ihr Zusammenspiel mit sektor
spezifischen Regelungen betrifft. So soll künftig eine Doppelregulierung dadurch ver
mieden werden, dass die Europäische Kommission mittels Durchführungsrechtsak
ten die Anwendbarkeit der KI-Verordnung einschränken kann, wenn – wie etwa im Fall 
der Maschinenverordnung – im sektorspezifischen Rechtsakt bereits mit der KI-Ver
ordnung vergleichbare Regelungen zu KI enthalten sind.  

⑨⑤④ Die Monopolkommission begrüßt, dass mit der Einigung im Trilog Maßnahmen 
ergriffen werden, die darauf abzielen, Doppelregulierung zu vermeiden. Fraglich er
scheint, ob es besser ist, aus den sektorspezifischen Vorschriften Regelungen zur KI 
zu entfernen oder – wie im Trilog offenbar vorgesehen – die horizontale Wirkung der KI-
Verordnung bei sektorspezifischen Rechtsrahmen zu begrenzen, die bereits Regelun
gen zu KI enthalten. Letztlich haben beide Vorgehensweise Vor- und Nachteile. Die 
Aufnahme von Regelungen zu KI in der sektorspezifischen Regulierung könnte dazu 
führen, dass die Regelungen über die Sektoren hinweg weniger stabil bleiben, da es 
öfter zu Änderungen an den einzelnen Regelungsmaterien kommt. Und es könnte zu 
einer Einschränkung des Level-Playing-Fields führen, wenn zwei verwandte Sektoren 
letztlich ungleich behandelt werden, obwohl zwischen ihnen ein Wettbewerbsverhält
nis besteht. Demgegenüber könnten bei einer sektorspezifischen (Mit-)Regulierung 
von Fragen zu KI bei der Ausgestaltung der Regelungen die Besonderheiten des spezi
fischen Sektors besser berücksichtigt werden. Beispielsweise müssen dann gesetzli
che Definitionen weniger breit und unbestimmt formuliert werden, da der Anwen
dungsbereich des jeweiligen Spezialgesetzes ohnehin enger ist. Zudem dürfte es vor 
allem für kleine und mittlere Unternehmen leichter sein, lediglich eine sektorspezifi
sche Regulierung einzuhalten statt den Überblick über mehrere überlappende Vor
schriften zu behalten.  

⑨⑤⑤ Blickt man auf die in Anhang I der KI-Verordnung genannten produktsicherheits
rechtlichen Regime, die zu einer Einbeziehung in die KI-Verordnung führen, fällt auf, 
dass sie teilweise sehr spezifische Bereiche betreffen: Maschinen, Spielzeug, Sport
boote, Aufzüge, Geräte für explosionsgefährdete Bereiche, Funkanlagen, Druckge
räte, Seilbahnen, Schutzausrüstungen, etc. Hinsichtlich dieser Bereiche scheint der 
Schutz von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten, wie sie die KI-Verord
nung bezweckt, im Allgemeinen weniger relevant zu sein. Vielmehr dürfte hier im Re
gelfall ein Schutz von Gesundheit und Sicherheit im Speziellen im Vordergrund stehen, 
der zwar auch von der KI-Verordnung erstrebt wird, aber vor allem im jeweiligen Pro
duktsicherheitsrecht bereits spezialgesetzlich bezüglich der spezifischen Gefahren 
der jeweiligen Produkte geregelt ist. Ein zusätzlicher horizontaler Regelungsansatz in 
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Form der KI-Verordnung, der sich daneben etwa mit Persönlichkeitsrechtsschutz be
fasst, dürfte in vielen Fällen entbehrlich sein und gleichzeitig den Regulierungsauf
wand deutlich steigern.  

⑨⑤⑥ Die Herausnahme sehr spezifischer Regelungsmaterien aus der KI-Verordnung 
bietet zudem die Möglichkeit, in den jeweiligen Produktsichtsicherheitsvorschriften 
dort, wo es angemessen ist, weitreichende Ausnahmen für kleine und mittlere Unter
nehmen und Start-ups vorzunehmen, ohne den Schutzgehalt signifikant abzusenken. 
Die von Stakeholdern befürchteten Schutzlücken bei Ausnahmen für KI (vgl. Hacker 
u. a., 2025, S. 59 f.) bleiben dann gegebenenfalls eng auf einzelne Sektoren begrenzt, 
die zudem eher weniger unter dem Aspekt des Persönlichkeitsrechtsschutzes beson
deres Gefahrenpotenzial aufweisen. Gleichzeitig muss auch nicht der umfassende 
Pflichtenkatalog der KI-Verordnung in das sektorspezifische Gesetz übertragen wer
den. Hier sollte – je nach Risiko – im Zweifel abwartend reguliert, also von einer ex-
ante- zu eine ex-post-Regulierung übergegangen werden.  

⑨⑤⑦ Der Vorrang einer sektorspezifischen Regulierung gilt auch für in Anhang III ge
nannte Bereiche, die bereits einer dichten Regulierung unterliegen. Dies betrifft insbe
sondere den in Nr. 5 genannten Finanzsektor mit Kreditwürdigkeitsprüfungen und Le
bens- und Krankenversicherungen (lit. b und c). Eine zusätzliche Regulierung dieser 
Sachverhalte unter dem Aspekt des Einsatzes von KI-Systemen scheint hier besser in 
der sektorspezifischen Regulierung durch die zuständigen Behörden verortet.  

⑨⑤⑧ Die Monopolkommission bezweifelt grundsätzlich, dass die frühzeitige Regulie
rung durch KI in einer eigenen Verordnung sinnvoll war. Regulierung kann innovations
fördernd wirken. Bei neuen Technologien läuft sie aber Gefahr, gerade in Aufbaupha
sen Compliance-Aufwand zu produzieren, der den notwenigen Experimentiergeist 
hemmt. 

⑨⑤⑨ Die Monopolkommission ist jedenfalls im Ergebnis der Auffassung, dass Regu
lierung tendenziell besser in sektorspezifischen Vorschriften erfolgen sollte als zusätz
lich horizontal durch die KI-Verordnung. Die Monopolkommission begrüßt daher, dass 
im KI-Omnibus der für die Industrie wichtige Bereich der Maschinenverordnung von 
Anhang I A in Anhang I B verschoben werden soll. Wichtig ist, dass im Folgenden nicht 
sämtliche in Anhang I B enthaltenen Rechtsakte um umfassende Regelungen zu KI er
gänzt werden. Hier sollte zunächst abgewartet werden, welche Probleme sich in der 
Praxis hinsichtlich KI-gestützten Systemen tatsächlich ergeben. Für ein grundsätzli
ches Regulierungsmoratorium spricht sich etwa die Kommission Wettbewerb & 
Künstliche Intelligenz beim Bundeswirtschaftsministerium (2026, S. 132 f.) aus.  
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⑨⑤⑩ Sofern der Gesetzgeber dennoch nicht auf Regulierung verzichten möchte, muss 
insbesondere aus wettbewerblichen Gründen auf weitreichende Ausnahmen für 
kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups geachtet werden. Zudem sollte spä
testens bei der nächsten Evaluierung der KI-Verordnung oder der jeweiligen sektor
spezifischen Vorschriften insbesondere geprüft werden, ob hinsichtlich weiterer Be
reiche eine Anwendung der KI-Verordnung weitgehend ausgenommen werden kann. 
Das heißt, es sollte bei jeder gesetzlichen Neuregelung der KI-Verordnung und der je
weiligen sektorspezifischen Vorschriften geprüft werden, wie Doppelregulierung ab
gebaut werden kann.  

⑨⑥0 Die Regulierung von KI ist nur ein Beispiel für eine „Maschinerie“, die scheinbar 
unaufhörlich immer neue Gesetze, Verordnungen und Richtlinien auswirft. Das viel-
fache Beklagen von Überregulierung hat bislang keinen erkennbaren grundsätzlichen 
Wandel hin zu weniger Regulierung ausgelöst. Das bleibt ein Problem für die Wettbe
werbsfähigkeit Europas, nicht nur weil Unternehmen dadurch hohe Compliance-Kos
ten haben. Hinzukommt, dass die Einbindung in ein kompliziertes rechtliches Korsett 
auch Unternehmergeist, Innovationsfreude und Risikobereitschaft ersticken kann. 
Die Monopolkommission empfiehlt eine Untersuchung, welche Anreize für Personen 
in den Institutionen bestehen, die an der Gesetzgebung beteiligt sind. Womöglich 
kann nur eine grundsätzliche Veränderung solcher Anreize immer weitere Regulierung 
begrenzen. 

 

◼ Die KI-Verordnung sollte grundsätzlich beibehalten werden, da sie einen EU-weit 
einheitlichen Rechtsrahmen für KI setzt und Rechtszersplitterung zwischen den 
Mitgliedstaaten vermeidet.  

◼ Es müssen beherzte Maßnahmen ergriffen werden, um Doppel- und Überregulie
rung abzubauen. Die Monopolkommission begrüßt den KI-Omnibus als einen ers
ten Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus sollte ein Paradigmenwechsel 
eingeleitet werden – weg vom Versuch einer frühzeitigen und umfassenden Regu
lierung neuer Technologien. Der bestehende Rechtsrahmen erfasst schon zahlrei
che Risiken und sieht in jedem Fall Haftungspflichten vor. Regulierung sollte erst 
einsetzen, nachdem Erfahrungen an den Märkten gesammelt wurden. Die Mono
polkommission empfiehlt die Untersuchung von Anreizen für die an der Gesetzge
bung beteiligten Personen, um die Ursachen für die anhaltende Regulierung zu er
mitteln. 

◼ Bereiche, die sehr spezifische Anwendungsfälle betreffen oder bereits einer inten
siven sektorspezifischen Regulierung unterliegen, sollten nicht (auch) noch durch 
die KI-Verordnung reguliert werden, sondern aus deren Anwendungsbereich ent
lassen werden. Bevor in diese sektorspezifischen Rechtsvorschriften umfassende 

Empfehlungen 
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Regelungen zu KI aufgenommen werden, sollte zunächst im Sinne eines Regulie
rungsmoratoriums abgewartet werden, ob überhaupt tatsächlich ein Regulie
rungsbedarf besteht. Sofern eine sektorspezifische Regulierung notwendig er
scheint, sind weitreichende Ausnahmen für kleine und mittlere Unternehmen und 
Start-ups vorzusehen. 

 

4.3.2.2 Hohe Regulierungsanforderungen dürfen keine Marktzu
trittsschranke für kleine und mittlere Unternehmen dar
stellen 

⑨⑥② Wettbewerbspolitisch bedenklich erscheint, dass der von den Unternehmen vor
getragene hohe regulatorische Aufwand für kleine und mittlere Unternehmen relativ 
belastender sein kann als für große Unternehmen, die sich eher eigene Rechtsabtei
lungen leisten oder (Rechts-)Beratung einkaufen können und damit eher in der Lage 
sind, ihren Kunden Rechtskonformität zu garantieren (Hacker u. a., 2025, S. 25 ff.). 
Der hohe Regulierungsaufwand, der sich auch im Zusammenspiel mit vielen weiteren 
Rechtsvorschriften (z. B. Data Act, Cyber Resilience Act, Digital Operational Resi
lience Act, NIS-2-Richtlinie, Digital Service Act, Data Governance Act, usw.) ergibt, 
wirkt asymmetrisch: Er kann so den Wettbewerb zugunsten größerer, ausländischer 
Unternehmen verzerren, die – anders als kleinere, lokal verortete Unternehmen – we
niger Schwierigkeiten haben, ihre Compliance-Abteilungen zu verstärken und 
Schlupflöcher in den Gesetzen auszunutzen, soweit sie überhaupt die Ambition ha
ben, sich in der EU rechtskonform zu verhalten (Kommission Wettbewerb & Künstliche 
Intelligenz, 2026, S. 130). Dies kann bestehende marktstarke Positionen von großen 
Technologieunternehmen weiter festigen und als Markteintrittsbarriere fungieren. 
Gleichwohl ist der Compliance-Aufwand auch für große Unternehmen, die weniger 
Ressourcen einsetzen können, zunehmend problematisch. Der für interne und ex
terne Rechtsberatung und Zertifizierungen getätigte Aufwand stellt zudem keinen 
Wertschöpfungsbeitrag im Rahmen der KI-Wertschöpfungskette dar (Hacker u. a., 
2025, S. 28) und führt zu einer Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen. 

⑨⑥③ Die Gesetzgeber auf nationaler und unionaler Ebene berücksichtigen zwar 
grundsätzlich, dass kleine und mittlere Unternehmen asymmetrisch von der (Digital-) 
Regulierung betroffen sind. Sie begegnen diesem Problem insbesondere mit zwei An
sätzen, die im Folgenden gewürdigt werden sollen: Einerseits werden insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups durch Beratung, Reallabore usw. bei 
der Umsetzung der Vorgaben unterstützt. Andererseits wird der Regulierungsaufwand 
in der KI-Verordnung für diese abgesenkt, indem für sie formale Dokumentations
pflichten und materiell-rechtliche Anforderungen abgesenkt werden.  
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⑨⑥④ Grundsätzlich sind alle Ansätze zu begrüßen, die es kleinen und mittlere Unter
nehmen erleichtern, die Vorgaben der KI-Verordnung besser zu verstehen und umzu
setzen. Die KI-Verordnung hält dafür bereits Maßnahmen parat, die unter dem Schlag
wort Innovationsförderung in Kapitel VI zusammengefasst sind und im Wesentlichen 
in einer umfassenden Regelung von KI-Reallaboren („regulatory sandbox“) bestehen 
(Borges, 2024a, S. 500). Bei Reallaboren handelt es sich um einen kontrollierten Rah
men, der von einer zuständigen Behörde geschaffen wird und den Anbieter von KI-Sys
temen für einen begrenzten Zeitraum und unter regulatorischer Aufsicht nutzen kön
nen, um ein KI-System zu entwickeln, zu trainieren, zu validieren und — gegebenen
falls unter Realbedingungen — zu testen (Art. 3 Nr. 55 KI-VO). Reallabore richten sich 
zwar nicht ausschließlich an kleine und mittlere Unternehmen. Der EU-Gesetzgeber 
ist aber der Auffassung, dass hinsichtlich Reallaboren ein besonderes Augenmerk auf 
ihre Zugänglichkeit für kleine und mittlere Unternehmen, einschließlich Start-up-Un
ternehmen gelegt werden sollte (Erwägungsgrund 139 Satz 3 KI-VO).  

⑨⑥⑤ Im Trilog zum KI-Omnibus der EU sind auch Änderungen an den Reallaboren vor
gesehen: So sollen mehr Innovatoren Zugang zu Reallaboren erhalten, einschließlich 
eines Reallabors auf EU-Ebene (Europäische Kommission, 2026a). Die Frist für die 
Einrichtung von KI-Reallaboren durch die nationalen Behörden soll bis zum 2. August 
2027 verlängert werden (Rat der Europäischen Union, 2026).  

⑨⑥⑥ Die Regelungen zu Reallaboren in Kapitel VI der KI-Verordnung sollen in Deutsch
land gemäß den Vorschlägen des Regierungsentwurfs für ein KI-Marktüberwachungs- 
und -Innovationsförderungs-Gesetz (KI-MIG-RegE) umgesetzt werden, indem die Bun
desnetzagentur mindestens ein KI-Reallabor errichtet und betreibt, § 13 KI-MIG-
RegE.92 Einzelheiten zu den Reallaboren werden derzeit noch in einem eigenen Ge
setz, das ebenfalls noch im Gesetzgebungsprozess ist, erarbeitet (Reallabore-Gesetz 
oder gemäß Änderungsantrag im Gesetzgebungsverfahren: Bundeserprobungsge
setz; siehe zum aktuellen Stand Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(2026)). An der bisher vorgesehenen Einrichtung von KI-Reallaboren wird kritisiert, 
dass sich deren Aufbau verzögert (Göhsl, 2026, S. 240 f.). Problematisch sei auch, 
dass der aus dem Finanzsektor stammende Ansatz der Reallabore angesichts der ho
rizontalen Wirkung der KI-Verordnung nun vor einem viel breiteren Anwendungsbe
reich steht und die KI-Reallabore für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen Fachper
sonal vorhalten müssen, was an Kapazitätsgrenzen stoßen kann (Göhsl, 2026, 
S. 241).  

 

92  Am 11. Juni 2026 hat der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurf in der vom Digitalausschuss ge
änderten Fassung angenommen. 
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⑨⑥⑦ Die Monopolkommission begrüßt den Einsatz von Reallaboren, um den Unter
nehmen die Erprobung von KI-Systemen zu erleichtern, und auch die im Trilog verein
barte Ausweitung der Möglichkeit, Reallabore in Anspruch zu nehmen. Reallabore 
sind nicht nur eine Erprobungshilfe, sondern auch ein wettbewerbspolitisches Instru
ment. Sie senken die Compliance-Hürden, durch die kleine und mittlere Unterneh
men und Start-ups gegenüber etablierten Anbietern systematisch benachteiligt wer
den. Damit sie diese Funktion auch tatsächlich erfüllen, kommt es auf drei Dinge an. 
Erstens müssen sie zügig einsatzbereit sein – die Fristverlängerung im Trilog sollte auf 
nationaler Ebene nicht ausgeschöpft werden. Zweitens muss der Zugang in der Praxis 
niedrigschwellig sein: kurze Vorbereitungszeiten, transparente Kosten und fachliche 
Begleitung. Angesichts der absehbaren Kapazitätsgrenzen sollte eine sektorale Spezi
alisierung angestrebt werden statt nur ein Reallabor einzurichten. Ergänzend sollten 
mehrere kleine und mittlere Unternehmen gemeinsam an einem Reallabor teilneh
men können, um gegebenenfalls entstehende Teilnahmekosten zu teilen. 

⑨⑥⑧ Im Übrigen sind auch jegliche andere niedrigschwellige Beratungsmöglichkeiten 
für Unternehmen grundsätzlich positiv zu bewerten. Als von der öffentlichen Hand ge
tragene Angebote können auf Unionsebene etwa die European Digital Innovation 
Hubs genannt werden, die als zentrale Anlaufstellen („one-stop shops“) mit Unter
stützung der EU-Kommission über alle Regionen der EU hinweg kleinen und mittleren 
Unternehmen bei der Adoption von KI helfen sollen (Europäische Kommission, o. J.a). 
Zudem sind hier die Test- und Versuchseinrichtungen (TEF) zu erwähnen, die von der 
Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten gemeinsam finanziert wer
den, insbesondere um KI-Entwickler dabei zu unterstützen, vertrauenswürdige KI effi
zienter auf den Markt zu bringen und ihre Einführung in Europa zu erleichtern (Europä
ische Kommission, o. J.b). Auf nationaler Ebene können der von der Bundesnetzagen
tur bereits eingerichtete KI-Service-Desk genannt werden, der Unternehmen, Behör
den und Organisationen bei der Umsetzung der KI-Verordnung in Deutschland unter
stützen soll (Bundesnetzagentur, o. J.), und die Mittelstand-Digital-Zentren des Bun
desministeriums für Wirtschaft und Energie, die insbesondere kleine und mittlere Un
ternehmen und das Handwerk, aber auch Start-ups, bei der digitalen Transformation 
unterstützen sollen (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, o. J.). 
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⑨⑥⑨ Niedrigschwellige Beratungsstrukturen wie der KI-Service-Desk der Bundesnetz
agentur oder die European Digital Innovation Hubs sind dabei wichtige Ergänzungen, 
die mit den Reallaboren operativ verzahnt werden sollten. In der Praxis scheinen der
artige Hilfsangebote jedoch noch nicht überall wahrgenommen zu werden. Dies 
spricht eher dagegen, zunächst die neben den Reallaboren bestehenden Angebote 
auszuweiten, sondern vielmehr dafür, die Bekanntheit bestehender Programme zu er
höhen oder durch eine Konsolidierung zu fokussieren, um sie so sichtbarer zu ma
chen. Letztlich nützen aber alle Unterstützungsangebote nichts, wenn der Personen
kreis, an den sie sich richten, sich bislang noch nicht ernsthaft genug um die Einfüh
rung von KI bemüht.  

⑨⑥⑩ Die KI-Verordnung sieht trotz einzelner Privilegierungen für kleine und mittlere 
Unternehmen keine systematische Entlastung für sie vor und benachteiligt sie 
dadurch im dynamischen Wettbewerb mit größeren Unternehmen (Göhsl, 2026, 
S. 258 und passim). Die einzelnen Bestimmungen, die Ausnahmen für kleine und mitt
lere Unternehmen vorsehen, sind vielmehr über die gesamte KI-VO verstreut und be
treffen primär prozedurale Vereinfachungen (z. B. zum Umfang technischer Doku
mentationen) ohne die effektive materiell-rechtliche Umsetzungslast zu reduzieren 
(Göhsl, 2026, S. 231, 237). Im KI-Omnibus sind Vereinfachungen für Unternehmen 
dadurch vorgesehen, dass bestimmte Sonderregelungen für kleine und mittlere Un
ternehmen auf kleine Midcap-Unternehmen ausgeweitet werden (Europäische Kom
mission, 2026a).  

⑨⑦0 Aus wettbewerbspolitischer Sicht sind Erleichterungen für kleine und mittlere 
Unternehmen grundsätzlich eine Selbstverständlichkeit. Denn diese können nicht 
denselben Aufwand bewältigen wie ein Konzern mit eigener Compliance-Abteilung. 
Statt einer reinen Reduktion von Dokumentationspflichten sollten auch materiell-
rechtliche Anforderungen für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups abge
senkt werden können. Um die KI-Verordnung nicht auszuhöhlen, sollte eine Abstufung 

Box 4.11: Insights aus der Praxis zu Beratungsangeboten 

INSIGHTS AUS DER PRAXIS 
In den von der Monopolkommission geführten Gesprächen wurde teil
weise berichtet, dass insbesondere kleineren Unternehmen Beratungs- 
und Hilfsangebote nicht bekannt seien. Einzelne, größere Unternehmen 
gaben hingegen an, dass sie diese Angebote nicht bräuchten und sogar 
selbst Beratungsleistungen anbieten würden. 
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der Pflichten jedoch nach Reichweite und tatsächlichem Risiko erfolgen: Ein KI-Sys
tem, das in einem kleinen Betrieb nur intern in der Produktion eingesetzt wird, sollte 
nicht denselben Anforderungen unterliegen wie ein Massenprodukt, das viele Anwen
derinnen und Anwender betrifft. Daher bietet es sich an, hinsichtlich speziellen Rege
lungsbereichen, die nur einen kleinen Kreis an betroffenen Personen erfassen, weni
ger strenge Regeln zu etablieren.  

⑨⑦② Soweit man also spezielle Regelungsbereiche –z. B. die Maschinen-VO – aus 
dem Anwendungsbereich der KI-Verordnung ausklammert, könnten hier deutlich wei
terreichende Ausnahmen für kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen werden als 
in der horizontal geltenden KI-Verordnung, die viel mehr Sachverhalte erfasst. Als zu
sätzliche Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen kommen Möglichkei
ten hinzu, Compliance zu teilen oder zu standardisieren, beispielsweise über zertifi
zierte Drittanbieter-Lösungen, Branchen-Codes oder technische Normen, deren Ein
haltung als Konformität (siehe dazu Abschnitt 🡭4.3.2.3) gilt. Schließlich sollten kleine 
und mittlere Unternehmen realistischere Umsetzungsfristen erhalten statt von den
selben Stichtagen wie große Anbieter erfasst zu werden. So bleibt das Schutzniveau 
gewahrt und wird in der Praxis sogar wirksamer, weil die Regeln tatsächlich befolgt 
werden können.  

 

◼ Neben den bereits vorgesehenen Erleichterungen für kleine und mittlere Unter
nehmen sind weitere Maßnahmen notwendig. 

◼ Die Fristverlängerung im Trilog hinsichtlich der Einrichtung von Reallaboren sollte 
auf nationaler Ebene nicht ausgeschöpft werden.  

◼ Der Zugang zu Reallaboren muss niedrigschwellig sein durch kurze Vorbereitungs
zeiten, transparente Kosten und fachlicher Begleitung. Angesichts der absehbaren 
Kapazitätsgrenzen sollte eine sektorale Spezialisierung angestrebt werden statt 
nur ein Reallabor einzurichten.  

◼ Weitere Beratungsstrukturen sind wichtige Ergänzungen, die mit den Reallaboren 
operativ verzahnt werden sollten. Vor einer Ausweitung bestehender Programme 
sollte zunächst deren Bekanntheit erhöht oder ihre Tätigkeit durch eine Konsoli
dierung fokussiert werden. 

◼ Statt einer reinen Reduktion von Dokumentationspflichten sollten auch materiell-
rechtliche Anforderungen für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups ab
gesenkt werden. Dabei ist eine Abstufung der Pflichten nach Reichweite und tat
sächlichem Risiko vorzunehmen. 

Empfehlungen 
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◼ Als zusätzliche Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen kommen 
Möglichkeiten hinzu, Compliance zu teilen oder zu standardisieren, beispiels
weise über zertifizierte Drittanbieter-Lösungen, Branchen-Codes oder technische 
Normen, deren Einhaltung als Konformität gilt.  

◼ Schließlich sollten kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups realistischere 
Umsetzungsfristen erhalten statt von denselben Stichtagen wie große Anbieter er
fasst zu werden. 

 

4.3.2.3 Harmonisierte Normen als zentrales Mittel zur Rechtsbe
folgung durch die Unternehmen schneller umsetzen 

⑨⑦③ Für die Einhaltung der KI-Verordnung durch die Unternehmen sind harmoni-
sierte Normen ein entscheidendes Mittel. Dabei handelt es sich um technische Spe
zifikationen, die von anerkannten Normungsorganisationen (z. B. ISO, DIN93) auf 
Grundlage eines Auftrags der EU-Kommission erstellt wurden.94 Hinsichtlich der Vor
gaben an Hochrisiko-KI-Systeme und KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungs
zweck enthält Art. 40 Abs. 1 KI-VO eine Konformitätsvermutung mit den Anforderun
gen an die KI-Verordnung, wenn die technischen Spezifikationen eingehalten wurden. 
Das bedeutet, dass die Unternehmen Rechtssicherheit haben, wenn sie die techni
schen Spezifikationen einhalten. Dies ist insbesondere für kleine und mittlere Unter
nehmen wichtig, die in der Regel über weniger juristischen, sondern eher technischen 
Sachverstand verfügen. Da die Einhaltung der Normen zwar zu einer Konformitätsver
mutung führt, im Übrigen aber freiwillig ist (Hilgendorf/Härtlein, 2025, Art. 40, Rn. 2), 
bleibt das wettbewerbliche Entdeckungsverfahren erhalten. 

⑨⑦④ Der Normierungsprozess erwies sich allerdings als sehr langwierig (siehe zu den 
Herausforderungen Kilian u. a. (2025): So wurden Normungsaufträge bereits im Mai 
2023 an die europäischen Standardisierungsgremien CEN und CENELEC95 mit der 
Maßgabe erteilt, dass diese bis April 2025 abgeschlossen sein sollten, was allerdings 
mehrfach verschoben werden musste und nach wie vor nicht erfolgt ist (Hacker u. a., 
2025, S. 56 f.). Daher droht(e) ein regelungstechnisches Vakuum beim Inkrafttreten 
der Hochrisiko-KI-Vorschriften, zumal Verzögerungen neben der Verabschiedung 
technischer Standards (insb. Art. 40 KI-Verordnung) auch Leitlinien96 betreffen, was 
zu einem Mangel an praktischer Hilfestellung führt (Hacker u. a., 2025, S. 29). 
 

93  International Organization for Standardization bzw. Deutsches Institut für Normung;  
94  Siehe die Definition in Art. 2 Nr. 1 lit. c der Verordnung (EU) 1025/2012, auf die Art. 3 Nr. 27 KI-VO. 
95  Comité Européen de Normalisation (Europäisches Komitee für Normung) bzw. Comité Européen de 

Normalisation Électrotechnique (Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung.  
96  Im Mai/Juni 2026 fand eine öffentliche Konsultation zum Entwurf für Leitlinien der Europäischen 

Kommission für die Einstufung von Hochrisiko-KI-Systemen statt, EU-Kommission (2026b). 
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⑨⑦⑤ Diese Verzögerungen waren ein maßgeblicher Grund für die EU-Kommission, 
den Geltungsbeginn der KI-Verordnung durch den KI-Omnibus zu verschieben (Erwä
gungsgrund 22 des Kommissionsvorschlags). Angesichts der massiven Verzögerun
gen bei der Erstellung der harmonisierten Normen erschien eine zeitliche Verschie
bung des Anwendungsbereichs der KI-Verordnung zuletzt als geradezu alternativlos. 
Denkbar ist, dass im Gesetzgebungsverfahren die Komplexität der zu erstellenden 
Spezifikationen unterschätzt wurde und damit die Umsetzungsfristen von Anfang an 
zu knapp bemessen waren. Teilweise wird aber auch die Vermutung vorgebracht, dass 
der Umsetzungsprozess durch die Unternehmen selbst bewusst verzögert wird, in
dem etwa Bedenken erst in letzter Minute vorgebracht werden, um dann eine Verlän
gerung der Umsetzungsfristen in der Hoffnung anzumahnen, die KI-Verordnung gleich 
weitergehend zu in ihrem Sinne überarbeiten zu lassen (Hacker u. a., 2025, S. 30). 

⑨⑦⑥ Für die Monopolkommission ist es schwer zu bewerten, welche Gründe für die 
Verzögerungen maßgeblich sind. Die jetzige Situation ist jedenfalls für alle Beteiligten 
unbefriedigend. Die Verzögerungen sind nicht nur ein verwaltungstechnisches, son
dern auch ein wettbewerbliches Problem. Denn wer an Normungsgremien teilnimmt 
– typischerweise große Anbieter mit eigenen Standardisierungsteams – gestaltet die 
Konformitätsvermutung mit, während kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups 
und akademische Akteure strukturell unterrepräsentiert sind. Damit wird die wich
tigste Compliance-Voraussetzung unter ungleichen Bedingungen festgelegt und ent
sprechend auch die Marktzutrittsschwelle. Deshalb ist es entscheidend, den institu
tionellen Rahmen anzupassen. Auch die Europäische Kommission erkennt die Bedeu
tung der Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen und zivilgesellschaftli
chen Organisationen am Normungsprozess und will deren Beteilung im Zuge der 
Überarbeitung der Normungsverordnung stärken (Europäische Kommission, 2025, 
S. 68).  

⑨⑦⑦ Die Monopolkommission empfiehlt drei Korrekturen: Erstens sollten Mandats
vergaben an die Normungsgremien klare Folgen bei Fristversäumnis vorsehen, na
mentlich den entschlosseneren Rückgriff auf gemeinsame Spezifikationen der Kom
mission nach Art. 41 KI-VO als Übergangsregime. Das nimmt die Anreize zur Verzöge
rung. Zweitens könnte die Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen, Start-
ups und akademischen Vertretern an den Normungsgremien finanziell unterstützt 
werden, um die Asymmetrie zu mildern. Drittens könnten Wettbewerbsbehörden ei
nen Beobachterstatus in den relevanten Gremien erhalten, damit die wettbewerbliche 
Dimension der entstehenden Standards früh sichtbar wird. Darüber hinaus sollte 
künftig versucht werden, auch hinsichtlich technischer Spezifikationen die Komplexi
tät so weit wie möglich zu reduzieren. Gleichzeitig erscheint es besser, im Zweifel et
was längere Fristen festzulegen, diese dann aber auch konsequent – notfalls über 
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Art. 41 KI-VO – zu erzwingen und nicht mehrfach und sehr kurzfristig vor dem Gel
tungsbeginn zu verlängern. Nur so kann für alle Beteiligten Rechts- und Planungssi
cherheit geschaffen werden.  

 

◼ Für die Erarbeitung technischer Spezifikationen sollten im Zweifel besser längere 
Fristen gewählt werden, diese aber auch konsequent – namentlich durch gemein
same Spezifikationen der EU-Kommission nach Art. 41 KI-VO – als Übergangsre
gime durchgesetzt werden. 

◼ Die Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen, Start-ups und akademi
schen Vertretern an den Normungsgremien sollte finanziell unterstützt werden. 
Zudem könnten Wettbewerbsbehörden einen Beobachterstatus in den relevanten 
Gremien erhalten. 

 

4.3.3 Industriepolitik wettbewerbsstärkend ausrichten 

⑨⑦⑧ 868 Wettbewerbsrecht hält die KI-Märkte offen, eine verschlankte Regulierung 
eröffnet Innovationsräume. Beides allein überwindet jedoch nicht die Trägheit, die als 
Kern des Diffusionsproblems identifiziert wurde. Damit KI in der Breite der deutschen 
und europäischen Wirtschaft ankommt, braucht es ergänzend einen zukunftsge
wandten industriepolitischen Rahmen. Dieser muss darauf wirken, was der Staat tat
sächlich beeinflussen kann und zugleich Abstand von dem halten, was er nicht leisten 
sollte. Dieser dritte Hebel einer wettbewerbsorientierten KI-Wirtschaftspolitik wird im 
Folgenden entwickelt. 

⑨⑦⑨ Dabei ist ein Spannungsverhältnis zu beobachten. Organisatorische Trägheit ist 
primär ein unternehmerisches Problem. Ob ein Unternehmen die eigene Organisation 
transformiert, Investitionsentscheidungen trifft und die nötige Risikobereitschaft auf
bringt, liegt letztlich beim Unternehmen selbst – und damit außerhalb des Tätigkeits
bereiches des Staates. Den eigentlichen Anpassungsdruck erzeugt der offene Wett
bewerb auf nationalen und internationalen Märkten, der die Unternehmen zur Trans
formation zwingt. Wirtschaftspolitik kann diese Entscheidung nicht ersetzen, sie kann 
jedoch die Bedingungen verbessern, unter denen Unternehmen sie treffen. Entschei
dend ist dabei, dass staatliches Handeln horizontal ansetzt, also auf die Rahmenbe
dingungen zielt, die für alle Unternehmen sektorübergreifend gelten. Vertikale, auf ein
zelne Branchen oder Technologien gerichtete Eingriffe kommen nur dort in Betracht, 
wo ein klar diagnostiziertes Markt- oder Transformationsversagen vorliegt – und auch 
dann nur wettbewerbsoffen, transparent und befristet (🡭Box 3.3 in 🡭Kapitel 3).  

Empfehlungen 
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⑨⑦⑩ Die folgenden Empfehlungen adressieren die in Abschnitt 🡭4.2.2 diagnostizierte 
Problemlage. Abschnitt 🡭4.3.3.1befasst sich mit der notwendigen Stärkung der wis
senschaftlichen Wissensbasis und ihrem Transfer in die Praxis. Dabei handelt es sich 
um eine horizontale Maßnahme, von der alle Marktteilnehmer gleichermaßen profitie
ren. Abschnitt 🡭4.3.3.2 setzt direkt am Kern des Diffusionsproblems an: der organi
satorischen Trägheit bestehender Industrieunternehmen, die sich nicht durch staatli
ches Handeln auflösen lässt, deren Überwindung der Staat aber durch wettbewerbli
che Rahmenbedingungen und Qualifizierungsangebote erleichtern kann. Abschnitt 
🡭4.3.3.3 adressiert die Angebotsseite und damit den Aufbau einer wettbewerbsfähi
gen europäischen KI-Anbieterlandschaft, ohne die deutsche und europäische Anwen
derunternehmen keine realen Wechselmöglichkeiten gegenüber den US-dominierten 
Technologieunternehmen haben. 

⑨⑧0 Die Monopolkommission rät von einer klassischen Industriepolitik ab, die das 
Trägheitsproblem über umfangreiche Förderprogramme oder neue Planungsstäbe 
auf den verschiedenen föderalen Ebenen zu adressieren versucht. Solche Ansätze 
treffen das eigentliche Problem nicht, sondern erzeugen zusätzliche Transaktionskos
ten ohne erkennbaren Beitrag zur Überwindung der unternehmerischen Trägheit. In 
ihrer Reichweite unterscheiden sich die drei Ansatzpunkte jedoch voneinander. Die 
Stärkung von Grundlagenforschung und Wissenstransfer (Abschnitt 🡭4.3.3.1) sowie 
die Verbesserung von Wettbewerbs- und Qualifizierungsbedingungen (Abschnitt 
🡭4.3.3.2) wirken horizontal, d. h., sie kommen allen Unternehmen sektorübergreifend 
zugute. Die strategische Nutzung staatlicher Nachfrage (Abschnitt 🡭4.3.3.3) wirkt da
gegen weiter. In ihrer offenen Grundform, einer wettbewerbsoffenen Bündelung der 
Nachfrage ohne geografische Präferenz, bleibt sie wettbewerbsneutral. Sobald je
doch eine Bevorzugung europäischer Anbieter vorgesehen ist, handelt es sich um ei
nen selektiven, vertikalen Eingriff. Ein solcher Eingriff kommt nur dort in Betracht, wo 
ein klar diagnostiziertes Transformationsversagen vorliegt. Er ist durch wettbewerbs
offene Ausschreibung und Befristung so wettbewerbsschonend wie möglich auszuge
stalten (Abschnitt 🡭4.3.3.3). 

4.3.3.1 Grundlagenforschung und Wissenstransfer stärken 

⑨⑧② Eine leistungsfähige öffentliche Forschungsbasis ist eine zentrale Voraussetzung 
dafür, künftige technologische Entwicklungsschübe mitzugestalten und neue Innova
tionspotenziale zu erschließen. Wie in Abschnitt 🡭4.2.1.2 ausgeführt, verfügen 
Deutschland und Europa über eine starke öffentliche Forschungslandschaft. Staatli
che Förderung sollte daher insbesondere dort ansetzen, wo sie wissenschaftliche Er
kenntnisse schafft, auf denen technologische Entwicklungen, nachgelagerte Anwen
dungen und Ausgründungen aufbauen können. Eine wettbewerbsfähige KI-Anbieter
landschaft, die KI-Lösungen entwickelt, ist die Voraussetzung dafür, dass deutsche 
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und europäische Unternehmen reale Wechselmöglichkeiten gegenüber den US-do
minierten Akteuren haben. Die Stärkung der wissenschaftlichen Wissensbasis und ih
res Transfers in die Praxis wirkt damit auf zwei Ebenen zugleich. Sie adressiert die 
schwache Innovationsdynamik und schafft die Grundlage für eine europäische KI-An
bieterlandschaft.  

⑨⑧③ Dabei sollte staatliche Förderung primär die Grundlagenforschung stärken. Sie 
sollte dort ansetzen, wo Forschungsergebnisse breite Anwendungsmöglichkeiten er
öffnen. Staatliche Förderung adressiert damit ein zentrales Innovationshemmnis: Pri
vate Akteure investieren bei hohem Wissens-Spillover97, langen Zeithorizonten und 
unsicheren Erträgen in geringerem Umfang als es gesamtwirtschaftlich wünschens
wert wäre. Ziel staatlicher Förderung sollte daher sein, diese Finanzierungslücke zu 
schließen, private F&E-Investitionen anzustoßen und Start-ups sowie wagniskapitalfi
nanzierte Unternehmen in die Lage zu versetzen, auf öffentlich gefördertem Wissen 
aufzubauen. In einem solchen Innovationsökosystem können staatlich finanzierte, 
aber privatwirtschaftlich verwertete Innovationen zu einem zentralen Kanal werden, 
über den Grundlagenforschung in neue Anwendungen, Unternehmensgründungen 
und langfristiges Produktivitätswachstum überführt wird. Gazzani u. a. (2026) zeigen 
für Produktinnovationen einen positiven Effekt gemeinsamer F&E, der allerdings nur 
bei öffentlich geförderten Kooperationen nachweisbar war; für andere Kanäle wie Auf
tragsforschung, IP-Lizenzierung oder Personaltransfer fanden sie in ihrem Untersu
chungsdesign keinen vergleichbaren Effekt. Dies stützt eine gezielte Förderung koope
rativer F&E, sollte aber nicht als genereller Beleg gegen die übrigen Transferkanäle ge
lesen werden. Insbesondere der Personaltransfer entzieht sich solchen Wirkungs
nachweisen häufig, weil seine Effekte diffus und langfristig sind; die breitere Literatur 
zur Wissensdiffusion ordnet die Mobilität von Forschenden gerade deshalb als einen 
der zentralen Transferwege ein. Die Förderung der Wissensbasis allein genügt jedoch 
nicht. Entscheidend ist, dass das geschaffene Wissen auch verlässlich und zügig in 
unternehmerische Anwendungen gelangt – und genau hier, beim Transfer von For
schung in die Praxis, liegt in Deutschland die eigentliche Engstelle (Abschnitt 
🡭4.2.2.1). Die beiden folgenden Stellschrauben setzen daher unmittelbar an diesem 
Transfer an. 

 

 
◼ Die Monopolkommission empfiehlt, staatliche Forschungsförderung primär auf 

Grundlagenforschung und risikoreiche Forschung mit hohem Wissens-Spillover 

 

97 Ein Wissens-Spillover ist die Diffusion von Wissen von einem Akteur auf einen anderen. Dies ge-
schieht oft unbeabsichtigt, beispielsweise durch den Austausch von Fachkräften Kooperationen. 

 
Empfehlungen 
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auszurichten. Damit wird die Wissensbasis gestärkt, auf der nachgelagerte Inno
vationen, Ausgründungen und neue technologische Anwendungen aufbauen kön
nen.  

 

⑨⑧④ Auch eine enge Verzahnung mit der Industrie in Form von Forschungskooperati
onen, die Grundlagenwissen mit industriellen Anwendungsperspektiven verknüpfen, 
ist zu unterstützen. Die Komplementaritäten zwischen dem öffentlichen und dem pri
vaten Sektor sollten genutzt werden. Wirkungsvolle Innovationen können entstehen, 
wenn der Staat die Grundlagenforschung finanziert und private Akteure diese in prak
tische Anwendungen umsetzen. Neben Ausgründungen erfolgt Wissenstransfer auch 
über gemeinsame F&E zwischen Wissenschaft und Unternehmen. Programm, in die 
kleine und mittlere Unternehmen einbezogen werden, sollten unterstützt werden. Ge
meinsame F&E-Vorhaben zwischen Wissenschaft und Unternehmen sind insbeson
dere für die Frage relevant, wie neue Unternehmen Zugang zu wissenschaftlichem 
Wissen erhalten und daraus marktfähige KI-Anwendungen entwickeln können. Carioli 
u.a. (2024) zeigen einen positiven Effekt gemeinsamer F&E auf Produktinnovationen, 
wobei dieser Effekt nur bei öffentlich geförderten Kooperationen nachweisbar war. Für 
andere Transferkanäle wie F&E-Dienstleistung/ Auftragsforschung, IP-Lizenzierung 
und Personaltransfer fanden die Autoren keine vergleichbaren Effekte.  

 

 
◼ Ergänzend sollte staatliche Forschungsförderung stärker auf gemeinsame F&E-

Vorhaben zwischen Wissenschaft und Unternehmen ausgerichtet werden. För
derprogramme sollten daher gezielt Kooperationsformen stärken, die Forschungs
ergebnisse in marktfähige KI-Anwendungen überführen und auch Start-ups und 
kleine und mittlere Unternehmen einbeziehen. 

⑨⑧⑤ Neben der Stärkung von Grundlagenforschung und Kooperationsformaten ist 
eine dritte Stellschraube zentral. Wie in Abschnitt 🡭4.2.2.1 ausgeführt, verfügen 
Deutschland und Europa über eine starke öffentliche Forschungslandschaft, die je
denfalls in Deutschland jedoch nur unzureichend in unternehmerische Aktivität über
setzt wird. Ein verbesserter Wissenstransfer ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um die be
schriebene schwache Innovationsdynamik und das gedämpfte Wachstum in 
Deutschland und Europa zu adressieren. Bereits im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD aus dem Jahr 2025 wurden Maßnahmen zur Verbesserung dieses Trans
fers angekündigt. Eine wesentliche Schwachstelle beim Transfer wissenschaftlicher 
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Erkenntnisse in die Praxis liegt im IP-Transfer bei Ausgründungen, die auf Schutzrech
ten, Software, Daten oder spezifisches Know-how aus Hochschulen und Forschungs
einrichtungen aufbauen. Gerade im Bereich KI sind wissenschaftliche Erkenntnisse 
häufig mit Software, Datenbeständen und technischem Erfahrungswissen verbun
den. Ein langwieriger oder unsicherer IP-Transfer kann die Entstehung neuer Unter
nehmen daher erheblich verzögern und damit genau jene europäischen KI-Anbieter 
schwächen, deren Entstehen wettbewerbspolitisch erwünscht ist. 

⑨⑧⑥ Insgesamt wird der IP-Transferprozessvielfach als zu komplex und zeitaufwendig 
wahrgenommen. Bereits die Kommission Wettbewerb & Künstliche Intelligenz (2026) 
verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung standardisierter IP-Transferpro
zesse. Die Dauer des Verfahrens ist dabei der eindeutig dominierende Faktor für die 
Zufriedenheit mit dem Ablauf von Patentverhandlungen (Kulicke, 2024). Werden aus
schließlich Schutzrechte, insbesondere Patente, übertragen, beträgt die durch
schnittliche Dauer des Ausgründungsprozesses 16,3 Monate. Bei einer Kombination 
von Patenten mit Software, Daten oder Know-how, wie sie im KI-Bereich häufig vor
kommt, verlängert sich dieser Zeitraum auf nahezu 20 Monate (Kulicke, 2024). Zudem 
besteht bei nahezu allen untersuchten Aspekten ein statistisch signifikanter Zusam
menhang zwischen der Bewertung des Prozesses und der Gesamtdauer der Verhand
lungen. Je länger der Prozess dauert, desto geringer fällt die Zufriedenheit aus (Kulicke, 
2024). Die Geschwindigkeit der Kommerzialisierung ist daher ein relevanter Faktor für 
die Überführung von Technologien in neue Unternehmen (Markman u. a., 2005).  

Quelle: ETH Zürich (2025) 

Box 4.12: ETH Zürich als Beispiel für beschleunigte IP-Transferprozesse 

DAS VERFAHREN IN KÜRZE 
Die ETH Zürich nutzt standardisierte Regeln, veröffentlichte Leitlinien 
und vorab definierte Vertragsoptionen, um Ausgründungsprozesse zu 
beschleunigen. 
◼ Für Patente können Gründerinnen und Gründer im Express-Verfah

ren aus einen vorstrukturierten Vertragsmenü wählen.  
◼ Abweichungen von Standardbedingungen bleiben möglich. 
◼ Die zentralen Vertragsbedingungen sind veröffentlicht. Dies erhöht 

die Transparenz und erleichtert die Einschätzung, welche Ver
tragsoptionen für das jeweilige Gründungsvorhaben geeignet ist. 

◼ Im Express-Verfahren kann die Lizenzierung innerhalb von etwa ei
nem Monat abgeschlossen werden, sofern die standardisierten Be
dingungen unverändert akzeptiert werden. 
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⑨⑧⑦ Das ETH-Modell ist allerdings nicht unmittelbar auf das deutsche Hochschulsys
tem übertragbar. Das deutsche Hochschulsystem ist gegenüber der ETH Zürich und 
dem Schweizer System durch die Kulturhoheit der Länder geprägt und entsprechend 
fragmentiert: Hochschulgesetze, IP-Verwertungspraxis und Beteiligungsmodelle vari
ieren. Eine wirksame Standardisierung erfordert deshalb einen koordinierten Rahmen, 
der diese Fragmentierung überwindet.  

⑨⑧⑧ Neben der Dauer des IP-Transfers können auch die wirtschaftlichen Bedingun
gen der Rechteübertragung ein relevantes Hemmnis darstellen. Hochschulen können 
bei Ausgründungen als Gegenleistung für die Übertragung oder Nutzung von Schutz
rechten Eigenkapitalbeteiligungen verlangen. Deren Höhe variiert im Einzelfall. Aller
dings liegt keine umfassende Evidenz zur Beteiligungspraxis vor (Kulicke, 2024). Ge
rade für junge Unternehmen kann dies problematisch sein. In frühen Entwicklungs
phasen sind sie regelmäßig auf Wagniskapital angewiesen. Hohe Hochschulbeteili
gungen können die Attraktivität des Unternehmens für externe Investorinnen und In
vestoren mindern. Hellmann u. a. (2025) zeigen, dass hohe Hochschulbeteiligungen 
die Anreize der Gründerinnen und Gründer sowie die Aufnahme von Wagniskapital 
schwächen und damit als Hemmnis für akademische Unternehmensgründungen wir
ken können. Die Ausgestaltung von Beteiligungsmodellen betrifft damit nicht nur die 
Verteilung künftiger Erträge. Sie kann auch beeinflussen, ob junge Unternehmen die 
erforderlichen Finanzierungs- und Wachstumsdynamiken erreichen. 

 

◼ Ein nationales Musterregelwerk für IP-Transfer und Beteiligungsmodelle bei Aus
gründungen sollte entwickelt werden — etwa im Rahmen der Bund-Länder-Ko
operation oder einer Initiative analog zur Exzellenzstrategie. Ein solches Musterre
gelwerk sollte den Hochschulen als Referenz dienen, von der nur in begründeten 
Einzelfällen abgewichen wird. 

◼ Ein schnellerer Markteintritt von Ausgründungen stärker standardisierte IP-Trans
ferprozesse voraus. Standardisierte Vertragsmodelle und vorab definierte Ver
tragsinhalte können Transaktionskosten senken, wiederkehrende Verhandlungs
fragen reduzieren und den Aufwand für Gründerinnen und Gründer sowie für For
schungseinrichtungen verringern. Eine Orientierung an dem University Spin-out In
vestment Terms Leitfaden erscheint hierfür hilfreich (TenU, o. J.). Der Leitfaden 
bietet einen Überblick über Best-Practice-Beispiele zur Gestaltung des IP-Trans
ferprozesses. 

◼ Die Transparenz der Verfahren sollte erhöht werden. Klare Kriterien für die Bewer
tung von IP, veröffentlichte Vertragsoptionen und nachvollziehbare Entschei
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dungsprozesse können Verhandlungsunsicherheiten reduzieren. Dies ist insbe
sondere im KI-Bereich relevant, weil häufig nicht nur Patente, sondern auch Soft
ware, Daten oder spezifisches Know-how betroffen sind. 

◼ IP-Transferprozesse sollten zeitlich begrenzt werden. Ein Prozess aus IP-Bewer
tung und Vertragsabschluss sollte grundsätzlich innerhalb von zwölf Wochen 
möglich sein (Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) u. a., o. J.). Dabei 
erscheint ein zweigleisiges Modell zweckmäßig. Für typische und weniger kom
plexe Konstellationen sollten standardisierte Vertragsmodelle zur Anwendung 
kommen, während für besonders komplexe Fälle Konstellationen weiterhin einzel
fallbezogene Lösungen möglich bleiben sollten. Dadurch ließe sich vermeiden, 
dass alle Ausgründungen einen langwierigen Verhandlungsprozess durchlaufen 
müssen, obwohl viele Fälle durch standardisierte Regelungen effizienter gelöst 
werden könnten. 

◼ Beteiligungsmodelle bei Ausgründungen sollten transparent, standardisiert und 
gründungsfreundlicher ausgestaltet werden. Hochschulbeteiligungen sollten nur 
in einem begrenzten Umfang vorgesehen werden, der die Finanzierungsfähigkeit 
junger Unternehmen wahrt.  

 

4.3.3.2 Wettbewerb und Qualifizierung sollten die Rahmenbedin
gungen für die KI-Adoption stärken 

⑨⑧⑨ Wie in Abschnitt 🡭4.2.2.2 auf Grundlage der geführten Gespräche herausgear
beitet wurde, liegen Hemmnisse der KI-Adoption auch in den organisatorischen Struk
turen von Managemententscheidungen. Organisatorische Trägheit, hohe Wechsel
kosten, Risikoaversion im Management und eine unzureichend ausgeprägte Fehler
kultur können dazu führen, dass Unternehmen technologische Entwicklungsschübe 
zu spät aufgreifen. Bestehende Unternehmen sollten über geeignete Rahmenbedin
gungen darin unterstützt werden, KI-Anwendungen frühzeitig zu erproben, Risiken und 
Chancen angemessen zu bewerten und erfolgreiche Anwendungen in Produkte, Pro
zesse und Geschäftsmodelle zu integrieren. Der folgende Abschnitt diskutiert daher 
Ansatzpunkte, mit denen der Staat die Rahmenbedingungen für eine breitere KI-Adop
tion in bestehenden Unternehmen stärken kann, insbesondere durch wirksamen 
Wettbewerb auf Absatz- und KI-Vorleistungsmärkten sowie durch Qualifizierungsan
gebote.  

⑨⑧⑩ Die Nutzung von KI erfordert neben technischer Expertise auch Managementfä
higkeiten. Diese umfassen die Fähigkeit eines Unternehmens, technologische Verän
derungen in Prozesse, Zuständigkeiten und Geschäftsmodelle zu übersetzen. Dazu 
zählen insbesondere die Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle, die Anpassung 



4 – Eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik für die KI-Transformation 435 

 

 

von Arbeitsabläufen, die Einbindung und Qualifizierung von Beschäftigten, die Bewer
tung technischer und wirtschaftlicher Risiken sowie die Überführung erfolgreicher Pi
lotprojekte in reguläre Geschäftsprozesse. Damit KI zu Produktivitätsgewinnen führen 
kann, sollten daher die komplementären Voraussetzungen gestärkt werden. Dazu 
zählen Managementfähigkeiten, Humankapital und digitale Infrastruktur (OECD, 
2024b).  

⑨⑨0 Empirische Studien zeigen, dass bessere Managementpraktiken mit höherer 
Produktivität verbunden sind und dass Defizite im Management insbesondere dort 
häufiger auftreten, wo der Wettbewerbsdruck gering ist (Bloom/Van Reenen, 2007). 
Wettbewerb wirkt damit als Disziplinierungsmechanismus: Unternehmen haben stär
kere Anreize, ineffiziente Organisationsstrukturen zu überwinden, neue Technologien 
zu erproben und produktivitätssteigernde Anwendungen umzusetzen. Daraus ergibt 
sich auch die Rolle des Staats in dieser Frage. Der Staat kann solche organisatori
schen Fähigkeiten nicht unmittelbar in Unternehmen verankern. Er kann aber die Rah
menbedingungen beeinflussen, unter denen Unternehmen Anreize haben, ineffiziente 
Strukturen zu überwinden und neue Technologien produktiv einzusetzen. Industriepo
litische Maßnahmen, die primär auf die Abschirmung einzelner Unternehmen oder auf 
die Schaffung nationaler bzw. europäischer Champions zielen, können diesem Me
chanismus entgegenstehen, wenn sie Marktmacht verfestigen und den Innovations
druck abschwächen.  

⑨⑨② Der Schutz des Wettbewerbs durch eine konsequente Kartellrechtsdurchset
zung ist Gegenstand von Abschnitt 🡭4.3.1. Über das Wettbewerbsrecht hinaus gibt 
es aber Stellschrauben, mit denen der Staat den Wettbewerbsdruck strukturell erhö
hen kann. So ist der Verwaltungsaufwand für die Gründung eines Unternehmens in 
Deutschland deutlich höher als im Durchschnitt der OECD. Der Unterschied im Grün
dungsprozess liegt vor allem darin, dass es in Deutschland keine zentrale digitale An
laufstelle gibt, die alle für die Gründung eines Unternehmens erforderlichen Grün
dungs- und Registrierungsverfahren zusammenfasst. Durch den Abbau unnötiger 
Markteintrittsbarrieren werden gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unterneh
men gestärkt, was Dynamik, Investitionen und Innovationen fördert. Bestehende Zu
lassungs- und Niederlassungsregelungen schützen häufig etablierte Anbieter vor 
Wettbewerbsdruck. Deutschland sticht beim Anteil der Arbeitnehmer und Selbststän
digen hervor, die Zugangsbeschränkungen für bestimmte Berufe unterliegen (OECD, 
2025a). 

⑨⑨③ Die Fragmentierung des europäischen Markts verkleinert den effektiven Wettbe
werbsraum und reduziert die Skalierungsmöglichkeiten für KI-basierte Geschäftsmo
delle. Schätzungen zufolge entsprechen die Kosten innereuropäischer Grenzen einem 
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ad-valorem Zolläquivalent von 45 Prozent (Adilbish, 2025). Fragmentierte Beschaf
fungsprozesse können die Einführung neuer Technologien verlangsamen, ihre Nut
zung erschweren und Markteintrittsbarrieren erhöhen (Bauer u. a., 2025). Für deut
sche und europäische Unternehmen entsteht dadurch ein Skalierungsproblem. Sie 
treffen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren, Anforderungen und Nachfra
gestrukturen, statt frühzeitig auf einen größeren integrierten Markt zugreifen zu kön
nen. Dies erschwert es Unternehmen, Nachfrage zu bündeln und Skalierungseffekte 
zu realisieren. Ein hoher Verwaltungsaufwand hängt mit komplexen Vorschriften und 
Verwaltungsverfahren zusammen, die sich von Bundesland zu Bundesland und von 
Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden, was den Markteintritt und das Wachstum von 
Unternehmen in vielen Märkten behindert 

⑨⑨④ Wie zuvor aufgeführt, bilden Managementfähigkeiten, Humankapital und digitale 
Infrastrukturen die komplementären Voraussetzungen, ohne die KI nicht produktiv ge
nutzt werden kann. Im Mittelpunkt stehen Schulungen, die technische und digitale 
Kompetenzen der Beschäftigten stärken und Unternehmen beim Upskilling ihrer Mit
arbeitenden unterstützen. Der Qualifizierungsbedarf bleibt erheblich. Bereits die 
Kommission Wettbewerb & Künstliche Intelligenz des Bundeswirtschaftsministeri
ums (2026) verwies auf die Notwendigkeit der Stärkung des von KI- und MINT-Fähig
keiten. In Europa verfügen lediglich 56 Prozent der Bürgerinnen und Bürger über min
destens grundlegende digitale Kompetenzen (Eurostat, 2025). In Deutschland beste
hen hierfür bereits Unterstützungsstrukturen (Bundesregierung, 2026; Stifterverband 
für Künstliche Intelligenz, o. J.). In den Gesprächen wurde jedoch deutlich, dass diese 
Angebote vielen Unternehmen wenig bekannt sind (🡭Box 4.11). Aus diesem Grund 
sieht die Monopolkommission die Notwendigkeit, die bestehenden Angebote zu kon
solidieren und sichtbarer zu kommunizieren.  

⑨⑨⑤ Ergänzend zur Konsolidierung und besseren Sichtbarkeit bestehender Angebote 
kommen drei weitere Ansatzpunkte in Betracht. Erstens sollten KI-Kompetenzen sys
tematisch in der dualen Ausbildung und in Weiterbildungstarifverträgen verankert 
werden, um die Basis digitaler Kompetenzen in der Breite der Beschäftigten zu veran
kern. Zweitens sollte die Anwerbung internationaler Fachkräfte erleichtert werden, 
insbesondere durch englischsprachige Verwaltungsverfahren, beschleunigte Aufent
halts- und Anerkennungsverfahren sowie international anschlussfähige Qualifikati
onsprofile. Drittens kommt gezielten Förderprogrammen für Management-Weiterbil
dung in kleinen und mittleren Unternehmen besondere Bedeutung zu. KI ist auch eine 
Führungsaufgabe. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch in Groß
unternehmen, entscheidet die Managementkompetenz darüber, ob und wie konse
quent die Transformation überhaupt angestoßen wird. Schließlich zählt auch die An
passungsfähigkeit des Arbeitsmarkts zu den Rahmenbedingungen der KI-Adoption. 
Weil die produktive Nutzung von KI häufig eine Neuorganisation von Arbeitsabläufen 



4 – Eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik für die KI-Transformation 437 

 

 

und die Umsetzung von Personal erfordert, erleichtert ein Arbeitsmarkt, der berufliche 
Mobilität und die Reallokation qualifizierter Kräfte hin zu technologisch dynamischen 
Unternehmen zulässt, die breite Einführung. Die Monopolkommission verweist hierzu 
auf ihre Empfehlungen in 🡭Kapitel 1, berufliche Mobilität zu stärken und die Wirkung 
von Kündigungsschutz und Lohnnebenkosten auf Mobilität und Einstellungen zu prü
fen. 

⑨⑨⑥ Deutschland bietet mit seiner föderalen Struktur eine Vielzahl von Angeboten 
und Anlaufstellen für KI. Dadurch ist das Angebot aber auch fragmentiert, teilweise 
wenig bekannt und nicht schlagkräftig. In Deutschland gibt es bislang keine zentrale 
Anlaufstelle und kein „Gesicht der KI-Transformation“. Dabei leben KI, Start-up-Auf
bau, Skalierung, Mobilisierung von Kapital, Upskilling und andere Themen von der 
Bündelung von Ressourcen.98 Die Monopolkommission empfiehlt: Die KI-Transforma
tion muss Chefsache werden. Sie empfiehlt, in der Bundesregierung eine zentrale An
laufstelle einzurichten, an die sich jede und jeder mit Fragen und Anregungen zum 
Thema KI wenden kann. Ein kleiner Stab würde an die jeweiligen Ansprechpartner/in
nen verweisen und für die KI-Transformation werben. Die Stelle könnte direkt beim 
Bundesdigitalminister angesiedelt sein, um der KI-Transformation das Gewicht zu ge
ben, das sie in Ländern wie Frankreich oder Kanada schon hat. Die kleine unabhängige 
Einheit sollte von einer starken Persönlichkeit geführt werden, die als Deutschlands 
KI-Zukunftsbeauftragter wirkt. Perspektivisch wäre es sinnvoll, die vielen kleinen 
staatlichen KI-Initiativen zu bündeln. 

⑨⑨⑦ Gerade im Vergleich zu kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen können Investitio
nen in KI-bezogene Qualifizierung dauerhaft zur Produktivität und Anpassungs-fähig
keit der Volkswirtschaft beitragen. Die Förderung von KI-Kompetenzen sollte daher als 
zentrale Aufgabe verstanden werden. 

 

◼ Wettbewerbsdruck sollte durch den Abbau administrativer Markteintrittsbarrieren 
gestärkt werden. Dazu sollten Gründungsverfahren weiter digitalisiert, eine zent
rale digitale Anlaufstelle für Gründungs- und Registrierungsverfahren geschaffen 
und bestehende Zulassungs- und Niederlassungsregelungen auf ihre wettbe
werbsbeschränkende Wirkung überprüft werden. 

 

98  Erst jüngst hat der Europäische Investitionsrat die Investiitionssumme von 5 Mrd Euro an die Invest
mentgesellschaft EQT nach einem strengen und hart umkämpften Auswahlverfahren als bevorzug
ten Anlageberater und Fondsmanager für den „Scaleup Europe Fund“ vergeben, siehe dazu: 
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/investmentgesellschaft-eqt-wird-5-milliarden-
euro-fonds-scaleup-europe-managen-2026-05-19_de, zuletzt abgerufen am 25. Juni 2026. 

Empfehlungen 
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◼ Die Fragmentierung des europäischen Binnenmarkts sollte weiter abgebaut wer
den, um Skalierungsmöglichkeiten für KI-basierte Geschäftsmodelle zu verbes
sern und Markteintrittsbarrieren zu senken. 

◼ Die komplementären Voraussetzungen für eine produktive KI-Nutzung in Unter
nehmen sollten gestärkt werden. Dazu sollten bestehende Qualifizierungsange
bote sichtbarer gemacht und gezielt ausgebaut, KI-Kompetenzen in Ausbildung 
und Weiterbildung verankert, die Anwerbung internationaler Fachkräfte erleichtert 
und Management-Weiterbildungen für kleine und mittlere Unternehmen gestärkt 
werden. Ergänzend sollte auf einen anpassungsfähigeren Arbeitsmarkt hingewirkt 
werden, der die Reallokation qualifizierter Fachkräfte hin zu technologisch dyna
mischen Unternehmen erleichtert (siehe 🡭Kapitel 1). 

 

4.3.3.3 Strategisch genutzte staatliche Nachfrage kann früh 
Märkte für KI schaffen 

⑨⑨⑧ Der wirtschaftspolitische Fokus liegt auf der Anwendungsebene, auf der deut
sche und europäische Unternehmen ihren komparativen Vorteil ausspielen können. 
Wie die Diagnose gezeigt hat, wird die Erschließung dieser Potenziale durch zwei inei
nandergreifende Hemmnisse gebremst. Dies sind die ausgeprägte Trägheit bei der 
Adoption auf Unternehmensebene und Abhängigkeiten bei zentralen KI-Vorleistun
gen. Diese Konstellation lässt sich nicht in einem einzelnen, klar lokalisierbaren Markt
versagen verorten. Vielmehr verweist sie, wie zu Beginn des Kapitels dargelegt, auf ein 
Transformationsversagen, bei dem private Investitionen, Adoptionsentscheidungen 
und Skalierungserfordernisse nicht hinreichend zusammenfinden. Gerade bei jungen 
Technologien kann eine solche Phase ein „Valley of Death" erzeugen, in dem Investi
tionsanreize unklar bleiben und die notwendige Skalierung ausbleibt (Nemet u. a., 
2018).  

⑨⑨⑨ Staatliche Nachfrage kann ein wichtiger Ansatzpunkt sein, um Diffusion und Ska
lierung von KI-Anwendungen zu unterstützen. Sie setzt dort an, wo private Nachfrage 
zunächst gering, unsicher oder fragmentiert bleibt. Durch die Bündelung öffentlicher 
Nachfrage, idealerweise auf EU-Ebene, können erste Anwendungsmärkte (schneller) 
entstehen und dafür wichtige Referenzprojekte geschaffen werden. Dadurch steigen 
die erwarteten Erträge aus Innovation sowie die Anreize von Unternehmen, in die Ent
wicklung und erheblichen Skalierung neuer Technologien zu investieren. Dies ist be
sonders relevant in Märkten mit hohen F&E-Kosten, versunkenen Kosten, technologi
scher Unsicherheit und Skaleneffekten wie bei KI.  

⑨⑨⑩ Der ökonomische Ansatz folgt dem „Infant-Industry”-Argument, wonach neue 
Anbieter in frühen Entwicklungsphasen höhere Kosten tragen als etablierte Anbieter 
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und ihre Lernkurve erst durchlaufen müssen, bevor sie konkurrieren können. Eine zeit
lich begrenzte Unterstützung kann es ihnen ermöglichen, Lernkurveneffekte, Skalen
effekte und Markterfahrung aufzubauen. Auf KI-Märkte übertragen liegt der Fokus auf 
der Schließung einer strukturellen Nachfragelücke. Öffentliche Nachfrage kann dazu 
beitragen, ein „Valley of Death” für deutsche und europäische Innovatoren zu über
brücken (Chiappinelli u. a., 2025). 

⑨⑩0 Die Bündelung und der strategische Einsatz öffentlicher Nachfrage sollten je
doch wettbewerbsorientiert ausgestaltet werden. Das Infant-Industry-Argument 
rechtfertigt keine dauerhafte Marktabschirmung, sondern einen befristeten und an 
klare Bedingungen geknüpften Eingriff. Voraussetzung jeder solchen Nachfragepolitik 
ist ein klar diagnostiziertes Transformationsversagen; hinzu kommen transparente 
Vergabekriterien. Diese Schwelle gilt für alle im Folgenden erörterten Ausgestaltun
gen. Ziel sollte es sein, Markteintritte zu erleichtern, Skalierung zu ermöglichen und 
wettbewerbliche Alternativen zu stärken. So kann strategisch genutzte öffentliche 
Nachfrage europäische Wertschöpfung und technologische Anschlussfähigkeit stär
ken und zugleich wettbewerbliche Dynamiken entfalten. Die Industriepolitik sollte da
bei nicht einzelne nationale und europäische Champions, sondern die breite Nutzung 
von KI fördern. 

⑨⑩② Eine öffentliche Nachfrage ist jedoch mit wettbewerblichen Risiken verbunden. 
Diese Risiken können auch unabhängig von der Herkunft des Anbieters bestehen. Sie 
gewinnen aber an Bedeutung, wenn öffentliche Nachfrage strategisch eingesetzt wird, 
um Markteintritt, Skalierung und wettbewerbliche Alternativen zu fördern:  

◼ Erstens bestehen Informationsprobleme. Öffentliche Auftraggeber können den 
Wert neuer Technologien, ihre Leistungsfähigkeit und den angemessenen Ver
tragswert häufig nur unvollständig einschätzen. Dies erschwert die Auswahl geeig
neter Beschaffungsgegenstände und kann ineffiziente Förder- und Beschaffungs
entscheidungen begünstigen.  

◼ Zweitens drohen Lock-in-Effekte durch lange Vertragslaufzeiten. Öffentliche IT- 
und KI-Verträge haben oft eine Laufzeit von zehn Jahren oder mehr. Einmal verge
ben, schaffen sie eine faktische Pfadabhängigkeit und behindern spätere Anbie
terwechsel. 

◼ Drittens entstehen selbstverstärkende Vorteile für Bestandsanbieter. Wer einen 
ersten öffentlichen Auftrag gewinnt, baut Referenzkundenstatus, prozessuales 
Wissen und Vertrauensvorsprünge auf. Diese Vorteile sind in Folgevergaben struk
turell schwer einzuholen und wirken wie eine Marktzutrittsbarriere. 

◼ Viertens kann die Standardisierung der Beschaffungsanforderungen konzentrie
rend wirken. Wenn Zertifizierungen, Datenschutzklauseln oder technische Spezi
fikationen so anspruchsvoll gefasst sind, dass nur die größten Anbieter sie erfüllen 
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können, kehrt sich die Bündelung der Nachfrage in ihr Gegenteil um und wirkt fak
tisch als Konzentrationsmotor. 

◼ Fünftens können Verdrängungseffekte entstehen. Staatliche Nachfrage kann pri
vate Nachfrage und private Investitionen schwächen, wenn sie Marktprozesse er
setzt oder Investitionsanreize privater Akteure verringert. Entscheidend ist daher, 
dass öffentliche Beschaffung Produkte und Anwendungen in Richtung eines trag
fähigen Bedarfs lenkt. Sie sollte Nachfrage dort schaffen, wo auch ein realistisches 
Potenzial für spätere private Nutzung besteht.  

⑨⑩③ Die Bündelung öffentlicher Nachfrage kann unterschiedlich gestaltet werden. Es 
kommen grundsätzlich drei Ausgestaltungsformen in Betracht: eine wettbewerbsof
fene Bündelung ohne geografische Präferenz, eine selektive Bevorzugung europäi
scher Anbieter in eng begrenzten Anwendungsfeldern sowie eine allgemeine europäi
sche Präferenz in der KI-Beschaffung. In jedem Fall sollten die Beschaffungsverfahren 
beschleunigt und wettbewerbs- und innovationsorientiert ausgestaltet werden. Die 
Arbeit der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) liefert dafür vielfältige An
regungen. 

⑨⑩④ Die erste Variante besteht darin, staatliche Nachfrage zu bündeln und wettbe
werbsoffen auszuschreiben, geografische Präferenzen also auszuklammern. Der 
Schwerpunkt liegt dann auf der Vergrößerung des Beschaffungsvolumens, standardi
sierten Anforderungen und einer besseren Koordinierung öffentlicher Nachfrage. 
Diese Variante ist ordnungspolitisch naheliegend. Sie kann Skalierung erleichtern, 
adressiert aber nur begrenzt das Problem, dass etablierte nicht-europäische Anbieter 
aufgrund bestehender Marktpositionen und Skalenvorteile strukturell im Vorteil sind. 
Gerade kleinere europäische Anbieter könnten daher weiterhin Schwierigkeiten ha
ben, in solchen Verfahren erfolgreich zu konkurrieren. 

⑨⑩⑤ Die zweite Variante setzt auf den Staat als Ankerkunden mit europäischer Präfe
renz. Eine solche Präferenz bleibt an die genannten Voraussetzungen gebunden. Ziel 
ist es, europäischen Anbietern frühe Referenzmärkte zu eröffnen, Skalierung zu er
leichtern und Wechselmöglichkeiten gegenüber etablierten nicht-europäischen An
bietern zu schaffen. Eine solche Ausgestaltung müsste jedoch an objektive, überprüf
bare und sachlich begründete Kriterien geknüpft werden. 

⑨⑩⑥ Die dritte Variante ist eine allgemeine europäische Präferenz in der KI-Beschaf
fung, also eine systematische Bevorzugung europäischer Anbieter über einzelne An
wendungsfälle hinaus. Ein solcher Ansatz wird angesichts der geopolitischen Ent
wicklungen zunehmend diskutiert. Aus Sicht der Monopolkommission kann eine Prä
ferenz für europäische Anbieter den Wettbewerb beleben, soweit damit der Aufbau 
einer europäischen Anbieterlandschaft in Bereichen gefördert wird, in denen diese 
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bislang nicht oder nur unzureichend besteht. Der Wettbewerb innerhalb Europas 
bleibt davon unberührt und kann sich durch das Entstehen neuer Anbieter intensivie
ren. Eine pauschale und unbefristete Präferenz bliebe gleichwohl problematisch: se
lektive vertikale Eingriffe bedürfen einer klaren Begründung durch Transformationsver
sagen. Eine unkonditionierte Präferenz birgt demgegenüber die Gefahr, Wettbewerb 
zu schwächen, Beschaffungsmärkte zu verengen und bestehende Anbieter abzuschir
men. 

⑨⑩⑦ Eine weitere wettbewerbliche Spannung ergibt sich, sofern öffentliche Nachfrage 
über eine herkunftsbezogene Bevorzugung gesteuert werden soll. Eine solche An
knüpfung kann nur dort in Betracht kommen, wo eine rein leistungsbezogene Beschaf
fung diese Lücke nicht schließt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die internationalen 
Wettbewerbsbedingungen im KI-Bereich keineswegs symmetrisch sind. Wesentliche 
Handelspartner verfolgen ihrerseits gezielte industriepolitische Strategien zur Stär
kung heimischer Anbieter. Vorzugswürdig sind deshalb multilaterale Lösungen, etwa 
bilaterale Abkommen mit Staaten ähnlicher Interessenlage, etwa im Sinne der „Middle 
Powers".99 Wo solche Lösungen kurzfristig nicht erreichbar sind, kann eine herkunfts
bezogene Komponente als zweitbeste Antwort gerechtfertigt sein, sofern sie auf die 
genannten Bedarfsfälle begrenzt ist. 

⑨⑩⑧ Bereits der Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Cloud and AI De
velopment Act vom 3. Juni 2026 sieht vor, öffentliche Beschaffung stärker zur Verrin
gerung strategischer Abhängigkeiten im Cloud- und KI-Bereich zu nutzen. Dabei sollen 
„EU-value-added“-Kriterien dazu beitragen, sicherheits-, resilienz- und souveränitäts
bezogene Anforderungen in Vergabeverfahren besser abzubilden (Europäische Kom
mission, 2026). Im Anwendungsbereich des Vorschlags wären diese Kriterien bei der 
Beschaffung innovativer Cloud-Dienste und KI-Systeme als nicht-preisliche Zu
schlagskriterien in die Qualitätswertung einzubeziehen. Sie sollen insbesondere den 
Beitrag eines Angebots zur europäischen digitalen Lieferkette, zur Nutzung europäi
scher Technologien und zur Versorgungssicherheit erfassen, dürfen aber nur ergän
zend berücksichtigt werden und nicht ausschlaggebend für den Zuschlag sein. Aus 
Sicht der Monopolkommission sollten solche Kriterien an die genannte Schwelle ge
koppelt und eng an objektive, überprüfbare und sachlich begründete Anforderungen 
geknüpft werden. Einen schlichten „Buy-European“-Ansatz lehnt die Monopolkom
mission aus wettbewerbsökonomischen Gründen ab. 

 

99  Die „Middle-Powers“-Debatte beschreibt die wachsende weltpolitische Bedeutung von mittelmäch
tigen Staaten, die weder globale Supermächte wie die USA oder China noch sehr kleine Länder sind. 
Diese Staaten nutzen ihre Handlungsfähigkeit, um sich in einer fragmentierten Weltordnung strate
gisch zu positionieren. Sie wollen sich nicht an eine Großmacht binden, sondern agieren als vielfach 
verbündete und suchen strategische Partnerschaften. 
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⑨⑩⑨ Unabhängig von der Ausgestaltungsform sollte die strategisch gebündelte öf
fentliche Beschaffung eng an wettbewerblichen und innovationspolitischen Leitlinien 
ausgerichtet sein. Ihr Ziel liegt darin, zusätzliche Nachfrage für neue KI-Anwendungen 
zu schaffen, Wechselmöglichkeiten zu erhöhen und Innovationswettbewerb zu stär
ken. Zum einen kann öffentliche Nachfrage Innovationen in die Anwendung bringen, 
indem sie frühe Märkte öffnet, Referenzprojekte ermöglicht und den Übergang von der 
Entwicklung in die Markteinführung erleichtert. Zum anderen kann sie Alternativen bei 
zentralen Vorleistungen im KI-Stack stärken. Folgende Leitlinien sollten daher beach
tet werden: 

◼ Erstens sollte das Ziel öffentlicher Beschaffung klar definiert werden. So kann ein 
klar diagnostiziertes Transformationsversagen eine gezielte Berücksichtigung eu
ropäischer Alternativen erforderlich machen. Dann muss präzise bestimmt wer
den, was im Beschaffungskontext als „europäisch” gilt. Wichtig sind objektive und 
überprüfbare Kriterien, die den tatsächlichen Beitrag zur Zielerreichung erfassen. 
Dazu können Hauptsitz und Eigentumsverhältnisse, der Standort wesentlicher 
F&E-Aktivitäten, das Steuerdomizil sowie rechtliche und technische Vorkehrungen 
zur Einhaltung europäischen Rechts gehören. Entscheidend ist zudem, ob der An
bieter gegenüber extraterritorialen Zugriffen wie ausländischen Zugriffsbefugnis
sen hinreichend abgesichert ist. So wäre auch eine differenzierte Betrachtung un
terschiedlicher Drittstaaten möglich. Von einigen Ländern wie der Schweiz oder 
dem Vereinigten Königreich gehen aufgrund enger wirtschaftlicher und kultureller 
Verflechtungen sowie geringer geopolitischer Spannungen schwächere Abhängig
keitsrisiken aus als von anderen Staaten. Dies spricht dafür, Anforderungen gezielt 
dort einzusetzen, wo konkrete Risiken bestehen, statt öffentliche Beschaffungs
märkte pauschal nach Herkunft zu verengen.  

◼ Zweitens sollte Offenheit zum Leitprinzip öffentlicher KI-Beschaffung werden. Die
ser Hebel ist wettbewerblich der wirksamste — er senkt Wechselkosten, begrenzt 
Lock-in-Effekte und reduziert Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern, ohne in 
Konflikt mit dem Prinzip offener Märkte zu treten. Ergänzend sollten offene Stan
dards, Interoperabilität, Multi-Cloud-Fähigkeit und Datenportabilität verbindlich in 
Vergabeanforderungen aufgenommen werden. Dies entspricht auch der wettbe
werbspolitischen Einordnung der Kommission Wettbewerb und Künstliche Intelli
genz des Bundeswirtschaftsministeriums. Sofern das Ziel der technologischen 
Souveränität angestrebt wird, sollte es vorrangig als Nutzungs- und Wechselmög
lichkeit verstanden werden. Genau diese stellt eine konsequente Offenheits-Stra
tegie sicher. Konkret empfiehlt die Monopolkommission eine Open-Source-by-
Default-Präferenz in der öffentlichen Beschaffung: Wo gleichwertige Open-
Source-Lösungen verfügbar sind, sollten diese vorrangig berücksichtigt werden. 
Abweichungen sollten begründungspflichtig sein. Ein naheliegender Anwendungs
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fall ist der Software-Bereich. Eine Open-Source-by-Default-Präferenz ist wettbe
werblich zudem wirksamer als eine herkunftsbezogene Bevorzugung, weil sie die 
Bestreitbarkeit der Märkte erhöht statt einzelne Anbietergruppen abzuschirmen. 

◼ Drittens sollte der Anwendungsbereich öffentlicher Nachfrage bestimmt werden. 
Der Fokus sollte auf Bereichen liegen, in denen öffentliche Beschaffung einen kla
ren Beitrag zur Skalierung, zum Marktzutritt und zur Diffusion von KI-Anwendungen 
leisten kann. Die Herausforderung besteht darin, öffentliche Nachfrage so einzu
setzen, dass sie zusätzliche Märkte und tragfähige Anwendungen für die Privatwirt
schaft eröffnen kann. 

 

 

◼ Öffentliche Nachfrage sollte auf Grundlage klar bestimmter Ziele und Kriterien 
strategisch gebündelt werden. Sie sollte transparent, befristet und wettbewerbs
orientiert ausgestaltet werden. Besonderer Fokus sollte auf Offenheit, Interopera
bilität und Datenportabilität liegen. 

◼ Staatliche Beschaffung sollte als Ankerkunde mit eng begründeter europäischer 
Präferenz genutzt werden. Entscheidend ist, dass eine europäische Präferenz auf 
klar diagnostiziertes Transformationsversagen und bestehende Abhängigkeiten 
beschränkt bleibt und nur dort eingesetzt wird, wo sie für das jeweilige Beschaf
fungsziel erforderlich ist. Die Maßnahme sollte dazu beitragen, Wechselmöglich
keiten zu erhöhen, frühe Referenzmärkte zu schaffen und die Entwicklung leis
tungsfähiger deutscher und europäischer Alternativen zu unterstützen. Dies ist vor 
allem dort zielführend, wo öffentliche Nachfrage einen später tragfähigen Markt 
vorbereiten kann. Soweit möglich, sollte eine solche Beschaffung auf europäi
scher Ebene erfolgen. 

   

Empfehlungen 



4 – Eine wettbewerbsorientierte Wirtschaftspolitik für die KI-Transformation 444 

 

 

4.4 Empfehlungen auf einen Blick  

1 Die Europäische Kommission sollte KI-Dienste untersuchen und in die Liste 
der zentralen Plattformdienste nach Art. 2 Nr. 2 DMA aufnehmen, um diese im 
Rahmen der Verhaltenspflichten der Art. 5, 6 DMA, die entsprechend 
angepasst werden sollten, adressieren zu können. Ferner sollten auch zentrale 
Cloud-Dienste von den Torwächter-Unternehmen benannt werden. 
Entscheidend ist sowohl beim DMA als auch im Rahmen des 
Wettbewerbsrechts eine schnelle und wirksame Durchsetzung. Abschnitt 
🡭4.3.1.1  

2 Die hohe Komplexität hinsichtlich zulässiger Datenkooperationen schafft für 
viele Industrieunternehmen eine nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit, die 
Investitionen hemmt. Die Monopolkommission empfiehlt daher ein 
niedrigschwelliges Angebot für ein Vorabprüfungsverfahren für industrielle 
Datenkooperationen beim Bundeskartellamt. Dazu sollte die hohe 
Voraussetzung eines „erheblichen“ rechtlichen und wirtschaftlichen 
Interesses an einer Entscheidung nach § 32c Abs. 4 GWB herabgesetzt 
werden. Abschnitt 🡭4.3.1.2 

3 Aus Sicht der Monopolkommission müssen Wettbewerbsbehörden die 
Dynamik erkennen, mit der sich disruptive KI-Technologien entwickeln, um auf 
die damit verbundenen Wettbewerbsrisiken wirksam reagieren zu können. Die 
Kontrollpunktanalyse kann wesentlich dazu beitragen, wirtschaftliche Macht 
bei KI zu identifizieren und transparent zu machen, wo Vorleistungen und 
Abhängigkeiten von großen Technologieunternehmen adressiert werden 
sollten. So lässt sich der Wettbewerbsschutz bei KI stärken, indem Winner-
takes-all-Entwicklungen frühzeitig erkannt und gezielt eingebremst werden 
können. Dies kann sowohl im Rahmen von Sektoruntersuchungen durch das 
Bundeskartellamt als auch bei DMA-Marktuntersuchungen durch die 
Europäische Kommission erfolgen. Abschnitt 🡭4.3.1.3  

4 Die KI-Verordnung sollte grundsätzlich beibehalten werden, da sie einen EU-
weit einheitlichen Rechtrahmen für KI setzt und Rechtszersplitterung zwischen 

Wettbewerbsrecht 

Regulierung 
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den Mitgliedstaaten vermeidet. Es müssen jedoch beherzte Maßnahmen 
ergriffen werden, um Doppel- und Überregulierung abzubauen. Der KI-
Omnibus ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bereiche, die bereits einer 
intensiven sektorspezifischen Regulierung unterliegen, sollten nicht (auch) 
noch durch die KI-Verordnung reguliert werden, sondern aus deren 
Anwendungsbereich entlassen werden. Zudem muss künftig in einem 
Paradigmenwechsel von einer Ex-ante-Regulierung zu einer Ex-post-
Regulierung übergegangen werden. Bevor in sektorspezifischen Rechts-
vorschriften umfassende Regelungen zu KI aufgenommen werden, sollte 
zunächst im Sinne eines Regulierungsmoratoriums abgewartet werden, ob 
überhaupt tatsächlich ein Regulierungsbedarf besteht. Sofern eine sektor-
spezifische Regulierung notwendig erscheint, sind weitreichende Ausnahmen 
für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups vorzusehen. Schließlich 
sollten die Anreize untersucht werden, die für die an der Gesetzgebung 
beteiligten Personen bestehen, um die Ursachen für die anhaltende Regu-
lierungsintensivierung zu ermitteln. Abschnitt 🡭4.3.2.1 

5 Neben den bereits vorgesehenen Erleichterungen für kleine und mittlere 
Unternehmen sind weitere Maßnahmen notwendig. Die Fristverlängerung im 
Trilog hinsichtlich der Einrichtung von Reallaboren sollte auf nationaler Ebene 
nicht ausgeschöpft werden. Der Zugang zu Reallaboren muss niedrigschwellig 
sein durch kurze Vorbereitungszeiten, transparente Kosten und fachlicher 
Begleitung. Angesichts der absehbaren Kapazitätsgrenzen sollte eine 
sektorale Spezialisierung angestrebt werden statt nur ein Reallabor 
einzurichten. Weitere Beratungsstrukturen sind wichtige Ergänzungen, die mit 
den Reallaboren operativ verzahnt werden sollten. Vor einer Ausweitung 
bestehender Programme sollte zunächst deren Bekanntheit erhöht oder ihre 
Tätigkeit durch eine Konsolidierung fokussiert werden. Statt einer reinen 
Reduktion von Dokumentationspflichten sollten auch materiell-rechtliche 
Anforderungen für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups abgesenkt 
werden. Dabei ist eine Abstufung der Pflichten nach Reichweite und 
tatsächlichem Risiko vorzunehmen. Als zusätzliche Erleichterungen für kleine 
und mittlere Unternehmen kommen Möglichkeiten hinzu, Compliance zu 
teilen oder zu standardisieren, beispielsweise über zertifizierte Drittanbieter-
Lösungen, Branchen-Codes oder technische Normen, deren Einhaltung als 
Konformität gilt. Schließlich sollten kleine und mittlere Unternehmen und 
Start-ups realistischere Umsetzungsfristen erhalten statt von denselben 
Stichtagen wie große Anbieter erfasst zu werden. Abschnitt 🡭4.3.2.2 
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6 Technische Spezifikationen sind für Unternehmen ein wichtiges Mittel, um 
Regulierung zu erleichtern. Im Zweifel sollten für deren Erarbeitung besser 
längere Fristen gewählt werden, diese dann aber auch konsequent – 
namentlich durch gemeinsame Spezifikationen der Europäischen Kommission 
nach Art. 41 KI-VO – als Übergangsregime durchgesetzt werden. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass bei der Standardisierung auch die Belange von 
kleinen und mittleren Unternehmen, Start-ups und akademischen Akteuren 
sowie wettbewerbliche Belange hinreichend berücksichtigt werden, etwa 
durch finanzielle Unterstützung kleinerer Akteure und einen Beobachterstatus 
von Wettbewerbsbehörden in den relevanten Gremien. Abschnitt 🡭4.3.2.3  

7 Die wissenschaftliche Wissensbasis soll gestärkt und ihren Transfer in 
wirtschaftliche Anwendungen deutlich erleichtert werden. Staatliche 
Förderung sollte Grundlagenforschung und risikoreiche Forschung mit hohen 
Wissens-Spillovers unterstützen. Zugleich sollten gemeinsame F&E-Vorhaben 
zwischen Wissenschaft und Unternehmen gestärkt und Ausgründungen durch 
standardisierte, transparente und beschleunigte IP-Transferprozesse sowie 
gründungsfreundliche Beteiligungsmodelle erleichtert werden. Abschnitt 
🡭4.3.2.1  

8 Für eine breite KI-Adoption in bestehenden Unternehmen sollten die 
entsprechenden Rahmenbedingungen verbessert werden. Dazu sollten 
administrative Markteintrittsbarrieren abgebaut, Gründungsverfahren 
digitalisiert, die Fragmentierung des europäischen Binnenmarkts verringert 
sowie bestehende Qualifizierungsangebote für digitale und KI-bezogene 
Kompetenzen sichtbarer und bedarfsgerechter ausgestaltet werden. 
Abschnitt 🡭4.3.2.1 

9 Öffentliche Nachfrage nur bei klar diagnostiziertem Transformationsversagen 
als befristetes und wettbewerbsorientiertes Instrument zur Diffusion und 
Skalierung von KI-Anwendungen eingesetzt werden. Sie sollte an klar 
bestimmte Ziele, transparente Kriterien, zeitliche Begrenzung sowie Offenheit, 
Interoperabilität und Datenportabilität gebunden sein. Eine europäische 
Präferenz kommt nur eng begrenzt in Betracht, wenn sie erforderlich ist, um 
bestehende Abhängigkeiten zu verringern, frühe Referenzmärkte zu schaffen 
und Wechselmöglichkeiten gegenüber etablierten nicht europäischen 
Anbietern zu erhöhen. Abschnitt 🡭4.3.2.1 

Industriepolitik 
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